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1. Umweltbericht 
 
1.1 Grundlagen  
 
Nach § 2a BauGB ist ein Umweltbericht als gesonderter Bestandteil der Begründung zum Bauleitplan 
zu erstellen.  
 
Die Grundlage für diesen Umweltbericht bilden die für den Geltungsbereich vorhandenen Planungen 
 
 Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark Bennstedt“ – Begründung (ARCHITEKT FÜR 

STADTPLANUNG - DIPL.-ING. ANDREA KAUTZ, Stand Februar 2026) 
 ARCHITEKT FÜR STADTPLANUNG - DIPL.-ING. ANDREA KAUTZ: Teil A - Planzeichnung und Teil B - Textli-

che Festsetzungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Bennstedt“, Stand Februar 
2026) 

 Fachgutachten zur Bewertung der Blendwirkung durch Reflexion an PV-Modulen (Blendgutachten) 
für den Solarpark Bennstedt, unveröffentlicht. (DGS LANDESVERBAND BERLIN BRANDENBURG E.V., 
Stand 18.04.2025) 

 Errichtung und Betrieb eines Solarfeldes mit Batteriegroßspeicher am Standort: Östlich Bennstedter 
Straße (L173) zwischen den Ortschaften Bennstedt, Köllme und Lieskau in 06198 Salzatal im Saa-
lekreis in Sachsen-Anhalt. Geräuschimmissionsprognose, unveröffentlicht. (ALB AKUSTIKLABOR 

BERLIN, Stand 23.04.2025) 
 Gesamträumliches Planungskonzept FF-PVA Gemeinde Salzatal (INGENIEURBÜRO HENSEN, Stand 

24.08.2023) 
 Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark Bennstedt“, Gemeinde Salzatal. FFH-

Verträglichkeitsprüfungen für die FFH-Gebiete FFH0122 „Dölauer Heide und Lindbusch bei Halle“ 
(DE 4437-308) und FFH0123 „Muschelkalkhänge westlich Halle“ (DE 4536-303), unveröffentlicht. 
(PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE UND LANDSCHAFT, Stand 23.02.2026) 

 digitale Fachdaten des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt zur Schutzgebietsauswei-
sung (Stand 2024), Potentiellen natürlichen Vegetation (Stand 2000), Selektiven Biotopkartierung 
und Landschaftsgliederung (Stand 2001)  

 digitale Fachdaten des Landesamtes für Umweltschutz zu Daten der Bodenfunktionsbewertung 
(Stand März 2023) 

 Online-Kartendienste (Bodeninformationssystem) des Landesamtes für Geologie und Bergwesen 
Sachsen-Anhalt 

 Datenportal des Gewässerkundlichen Landesdienstes 
 Geodatenportal des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
 Geoportal der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
 Gebündelte Stellungnahme des Landkreis Saalekreis vom 28.07.2025 
 Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde als Nachtrag zur Stellungnahme des Landkreis 

Saalekreis vom 11.08.2025 
 Stellungnahme der Autobahn GmbH des Bundes vom 01.08.2025 

 
in Verbindung mit nachstehenden gesetzlichen Vorgaben  
 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) 
 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchVO) 
 Baugesetzbuch (BauGB) 
 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 Denkmalschutzgesetz Sachsen-Anhalt (DSchG ST) 
 Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt 

 
Die ermittelten Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden im Umweltbericht 
für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Solarpark Bennstedt" zusammen-
fassend beschrieben und bewertet. 
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Ausführliche Beschreibungen des Vorhabens wurden bereits in der Begründung gegeben, so dass hier 
lediglich eine kurze Auflistung der Inhalte des vorhabenbezogenen Bebauungsplans dargestellt wird: 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst insgesamt 587.239 m2 (ca. 
58,72 ha) davon sind 483.817 m² (ca. 48,38 ha) als Sondergebiet „Solarpark“ vorgesehen. Des Weiteren 
werden insgesamt 95.739 m² (ca. 9,57 ha) als private Grünflächen und 7.683 m² (ca. 0,77 ha) als private 
Verkehrsflächen festgesetzt. Zur Unterstützung der Netzstabilität des Verteilnetzbetreibers ist die Ergän-
zung eines Batteriespeichers am Standort vorgesehen, welcher Bestandteil des o.g. Sondergebiets ist. 
 
Die geplante Leistung der Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-FFA) im Plangebiet wird ca. 71,41 MWp 
erreichen. Die Batteriespeicheranlage wird eine maximale Gesamtleistung von 85 MW aufweisen. 
 
 Festsetzung eines Sondergebietes „Solarpark“ auf 48,38 ha, davon 47,98 ha innerhalb von Baugrenzen 

o in den Teilgebieten TG 1 bis TG 7 beträgt die Grundflächenzahl 0,65 (GRZ 0,65), im TG 8 ist eine 
Grundflächenzahl von 0,80 (GRZ 0,8) festgesetzt 

o Mindestabstand zwischen Geländeoberkante und Unterkante der PV-Module 0,8 m 
o maximale Höhe der Solarmodule je nach Terrain maximal 3,5 m  
o Reihenabstand zwischen den Modultischen ca. 3,2 m 
o Maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen 3,5 m mit Ausnahme TG 8 (hier sind maximal 

4,5 m zulässig) 
o Ansaat von Grünland auf der gesamten Fläche (Ausnahme Versiegelungsflächen von Nebenanlagen)  

 Erhaltung von vorhandenen Biotopstrukturen  
 Erhaltung von Wanderkorridoren für Tiere 
 Schaffung einer Vernetzungsstruktur/ extensiven Gras-Krautflur (Grünstreifen leicht verbuscht) ein-

schließlich Laichgewässer und Landlebensräumen (Sand- und Steinschüttungen) durch unbebau-
ten Korridor im Geltungsbereich  

 Anlage von Schutzheckenpflanzungen im Randbereich des Solarparks 
 
Die Entwicklung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes erfolgt gem. § 8 Abs. 4 BauGB als vorgezo-
gener Bebauungsplan, da die Gemeinde Salzatal sowie auch die ehemals selbständige Gemeinde 
Bennstedt nicht über einen Flächennutzungsplan verfügt. 
 
 
1.2 Aktueller Umweltzustand und vorhabensbedingte Auswirkungen auf die Umwelt  
 
Im Rahmen des Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB sind nach Vorgabe § 1 Abs. (6), § 1a sowie nach 
Anlage BauGB die Wirkungsfaktoren sowie deren Wirkungserheblichkeiten auf die einzelnen Schutzgüter  
 
 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 
 Schutzgut Boden und Fläche 
 Schutzgut Wasser 
 Schutzgut Klima und Luft 
 Schutzgut Landschaft  
 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit  
 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

 
darzustellen und hinsichtlich ihrer Wirkerheblichkeit zu bewerten. 
 
Im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird vom der-
zeitigen Zustand der Fläche unter Berücksichtigung der in den o.g. Planunterlagen (Pkt. 2.1) getroffenen 
grundlegenden Aussagen ausgegangen.  
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Die Wirkprognose soll die umwelterheblichen Auswirkungen nach den Kriterien 
 

o baubedingte Auswirkungen 
o objektbedingte Auswirkungen 
o betriebsbedingte Auswirkungen 

 
des geplanten Vorhabens auch unter Beachtung möglicher Wechselwirkungen umfassend bewerten. 
 
Zur Verdeutlichung der „Vorhabensbedingten Auswirkungen“ werden in Anlehnung an KAULE, 1991, die 
Kriterien der nachfolgenden Tabelle herangezogen.  
 

Tabelle 1: Beurteilungsklassen für Beeinträchtigungen der Schutzgüter (nach KAULE, 1991) 
 

Beurteilungs-
klasse 

Definition Grad der Beein-
trächtigung 

I positive Auswirkung  ohne 

II 
keine bzw. nur theoretisch zu erwartende Auswirkung, die ggf. im Bereich 
von Mess- und Erfassungsungenauigkeiten liegt 

gering 

III 
erfassbare/nachweisbare negative Auswirkung, die jedoch unerheblich ist 
und ohne Minderungs-, Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen toleriert wer-
den kann 

mittel 

IV 
negative Auswirkung (z. B. erhebliche Beeinträchtigung im Sinne § 14 
BNatSchG), für die Minderungs-, Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen im 
Sinne § 15 BNatSchG erforderlich sind 

hoch 

V 
deutlich negative Auswirkung, die nicht durch Minderungs-, Ausgleichs- 
oder Ersatzmaßnahmen kompensiert werden kann und daher aus Gut-
achtersicht nicht toleriert werden sollte 

sehr hoch 

 
 
Schutzgut Tiere 
 
Bestand 

Der Geltungsbereich umfasst weitestgehend intensive landwirtschaftliche Nutzflächen. Gehölzstruktu-
ren befinden sich hauptsächlich in den Randbereichen der beiden Teilflächen. Diese Nutzflächen sind 
im Hinblick auf die derzeitige Nutzungsform als geringwertig einzustufen. Die Begleitvegetation wird 
meist von ruderalisierten Grasfluren gebildet. Im direkten Anschluss an den Geltungsbereich befinden 
sich Maßnahmenflächen aus dem Bau der Bundesautobahn BAB 143, welche bei der Planung ebenfalls 
berücksichtigt werden. 

 
Durch den Einsatz von Düngern und Pestiziden bei der Bewirtschaftung ist in den letzten Jahrzehnten 
ein starker Rückgang der Arten in der Agrarlandschaft festzustellen. Bei Vögeln sind Bestandsrück-
gänge der typischen Arten der Agrarlandschaft um mehr als 36 % im Zeitraum 1998 bis 2009 zu ver-
zeichnen. Die Biomasse an Fluginsekten hat im Mittel um 76 % abgenommen (LEOPOLDINA, 2018). 
 
Als Gründe hierfür benennt die Leopoldina u.a.  
 

 Dominanz von Fruchtfolgen mit wenigen ertragreichen Feldfrüchten im Ackerbau (Winterwei-
zen, Wintergerste, Raps); Dominanz von Maisanbau insbesondere in Regionen mit intensiver 
Nutztierhaltung, häufig im Daueranbau über viele Jahre 

 
 Überdüngung sowie Gülleausbringung in Grünland als Ursache für den Rückgang von Pflan-

zenarten und Insekten, die auf nährstoffarme Böden angewiesen sind 
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 Vergrößerung der betrieblichen Einheiten und der bewirtschafteten Flächen; Änderung der Be-
wirtschaftungspraxis zugunsten großflächiger Ackerkulturen, die durch gleichzeitige Ernte keine 
Rückzugsmöglichkeiten für Vögel und andere Wildtiere bieten 

 
 Verlust der Strukturvielfalt der Landschaft durch Verschwinden von Baumreihen, Hecken und 

Feldgehölzen, Steinhaufen oder losen Steinmauern, extensiv bewirtschafteten Randstreifen 
und Brachen und damit Verlust von Nahrung, Nistplätzen und Verstecken für Vögel, Wildbienen, 
Spinnen und anderen Tieren 

 
 Mangelnde Größe und Vernetzung von Schutzgebieten in der Agrarlandschaft (z. B. extensiv 

bewirtschaftetes Grünland), sodass der Rückgang von Insektenpopulationen nicht verhindert 
und keine Wiederbesiedlung erlaubt wird; z. T. konventionell bewirtschaftete Agrarflächen in 
Schutzgebieten; z. T. fehlende geeignete Nutzungskonzepte für eine extensive Bewirtschaf-
tung; Eintrag von Dünger und Pflanzenschutzmitteln aus umliegenden Flächen in Schutzge-
biete; fehlende Pufferstreifen um die Schutzgebiete 

 
 Verlust von unversiegelten Flächen zugunsten von bebauten Flächen (Siedlungs- und Ver-

kehrsflächen) 
 
Auch für den Geltungsbereich sind diese Aussagen zutreffend. 

 
Die Beurteilung der möglichen Artvorkommen erfolgt auf der Grundlage einer Potenzialanalyse für die 
intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen. Diese erfolgt im Rahmen eines Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages, auf der Grundlage der „Liste der im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
zu behandelnden Arten“ (Liste ArtSchRFachB, 2018). Dieser Beitrag liegt dem Umweltbericht als An-
lage 1 bei.  
 
Im Zuge der Relevanzprüfung konnte für die Artengruppen der Säugetiere, Reptilien, Amphibien und 
der Vögel eine Betroffenheit durch das Vorhaben nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden. Im Zuge des AFB erfolgte hier eine entsprechende Beurteilung, deren Auswirkungsprognose 
nachstehend nachrichtlich dargestellt werden soll. 
 
Die Flächennutzungen sind in Tabelle 11 und aufgeführt, die Ermittlung der naturschutzfachlichen Wer-
tigkeiten erfolgt hier auf der Grundlage der Anpassung des Bewertungsmodells Sachsen-Anhalt. 
 
Auswirkungen des Vorhabens auf Säugetiere 
 
Im Rahmen der Relevanzprüfung und unter Beachtung einer „Worst-Case-Betrachtung“ wurde der 
streng geschützte Feldhamster (Cricetus cricetus) als potenzielle Art für das Untersuchungsgebiet fest-
gestellt. Nach Datenlage LAU sind in den umgebenden MTBQ Vorkommen der Art nachgewiesen, so 
dass ein Vorkommen im Geltungsbereich auf Grund der Potenzialanalyse nicht hinreichend ausge-
schlossen werden kann. 
 
Im Zuge der frühzeitigen Beteilung der Behörden und der Öffentlichkeit wurde darauf verweisen, dass 
durch die Planung von Gehölzstrukturen parallel zur Autobahn Gefahrenpotenziale entstehen können. 
Hier wurde eine entsprechende Anpassung der Planung im Zuge der Entwurfsplanung vorgenommen und 
auf eine Gehölzpflanzung verzichtet. Das Planungsgebiet selbst weist keine Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten von Fledermäusen auf, so dass Beeinträchtigungen selbiger mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden.  
Die im Zuge der BAB 143 geschaffenen Maßnahmen für die Artengruppe werden durch das hier geplante 
Vorhaben nicht beeinträchtigt, sondern durch die Ergänzung von Gehölzstrukturen im Bereich der ge-
schaffenen Leitstrukturen sogar in Ihrer Funktion noch ergänzt. Generell ist anzumerken, dass Fleder-
mäuse über unterschiedliche Teiljagdgebiet mit Flächengrößen von mehreren Quadratkilometern und in 
einer Entfernung von mehreren Kilometern von eigentlichen Quartier entfernt liegen können. Somit lassen 
sich auch bereits im Vorfeld Beeinträchtigungen von Jagdhabitaten mit hinreichender Sicherheit ausschlie-
ßen, zumal die derzeit offenen Ackerflächen grundsätzlich nur von einem sehr beschränkten Artenspekt-
rum genutzt werden und auch nach der Errichtung der PV-FFA weiterhin zur Verfügung stehen und durch 
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eine innere Begrünung des Geltungsbereichs aufgewertet werden. Auf Grund der o.g. Aspekte erfolgt 
keine vertiefende, einzelartbezogene Betrachtung. 
 
Tabelle 2: Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit vorhabensrelevanter Säugetierarten. 
 

RL ST Gefährdungskategorie (Rote Liste) in Sachsen-Anhalt, nach TROST ET.AL (2018) 
RL D Gefährdungskategorie (Rote Liste) in Deutschland, nach  

Art der Roten Liste der Säugetiere Deutschlands (BFN, 2020) 
EU IV Art nach Anhang IV FFH-Richtlinie 
gS gesetzlicher Schutz: § besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG; §§ streng ge-

schützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
 

Deutscher Name 
Wissenschaftl. 
Name 

RL 
ST 

RL 
D 

EU gS 
Bemerkungen: Ökologie, 
Reproduktionshabitat im 
Untersuchungsgebiet 

Zugriffsverbote  
gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG 

Feldhamster Cricetus cricetus 1 1 IV §§ 

Lebensraum: Tier der Agrarland-
schaften 

kein Auslösen der Zu-
griffsverbote unter Um-
setzung von VAFB1, 
VAFB5 und VAFB6 er-
kennbar 

 
Hinsichtlich der Artengruppe Säugetiere sind folgende artenschutzrechtliche Konflikte durch das Vorha-
ben zu erwarten oder nicht auszuschließen: 
 
Baubedingte Auswirkungen  

 Störung/Tötung/Verletzung von Einzelindividuen 
 Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

 
Objektbedingte Auswirkungen  

 siehe baubedingte Auswirkungen 
 Verlust von Lebensraum 

 
Betriebsbedingte Auswirkungen  

 keine 
 
Nachstehend erfolgt eine vertiefende Betrachtung und Prüfung der Schädigungs- und Störungsverbote 
sowie ggf. die Festlegung artenschutzrechtlicher Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen.  
 
Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen entstehen vor allem durch die Inanspruchnahme von Grundflächen sowie 
die Errichtung der technischen Anlage, aber auch durch die Herstellung von Grünlandstrukturen. 
 
Ein Vorkommen der Art sowie das Vorhandensein von Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Geltungs-
bereich kann nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Sowohl für Alt- aber auch für 
Jungtiere hat dies ein Tötungs- und Verletzungsrisiko zur Folge, da diese ggf. in der Lage sind ihre Baue 
rechtzeitig zu verlassen. Das Eintreten der Verbotstatbestände kann unter Einhaltung der Vermeidungs-
maßnahmen (VAFB1) mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 
 
Bis unmittelbar vor Baubeginn ist die gesamte Vorhabenfläche ackerbaulich zu bewirtschaften. Die 
Flächen sind schwarzzuhalten, um einer Entwicklung von ruderaler Vegetation/Ackerbrache 
entgegenzuwirken und eine Ansiedlung/Flächennutzung durch Feldhamster zu vermeiden (VAFB5). 
 
Baugruben, welche eine Gefahr durch Hineinfallen von Tieren darstellen können, sind vorhabensbezo-
gen nicht zu erwarten. 
 
Für die Art kann auf Grund der umgebenden Nutzungen die ökologischen Funktionen von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang auch weiterhin als gegeben angenommen werden. 
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Objektbedingte Auswirkungen  

Neben den unter den baubedingten Auswirkungen aufgezeigten Verboten und deren Lösung ist durch 
die Ansaat von Grünland ein Lebensraumverlust, zumindest in Teilen nicht auszuschließen. Sollten In-
dividuen festgestellt werden, werden diese abgefangen und aus dem Baufeld auf geeignete Flächen im 
räumlichen Zusammenhang mit gleichen/ähnlichen Bodenbedingungen verbracht. 
 
Auf Grund der zu erwartenden Populationsdichte ist auf den umgebenden Flächen, welche ähnliche 
Standorteigenschaften und Bewirtschaftungsformen aufweisen, auch nach der Projektumsetzung ein 
ausreichender Lebensraum vorhanden. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 

keine 
 
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Säugetierfauna (Feldhamster) 
 
Zusammenfassend sind folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Säugetier-
fauna vorgesehen: 
 

VAFB1:  Kontrolle auf Feldhamstervorkommen, Umsiedlung 
VAFB5:  reguläre Flächenbewirtschaftung 
VAFB6:  ökologische Baubegleitung 

 
Eine nähere Beschreibung ist den Maßnahmenblättern in Anhang 1 zum AFB zu entnehmen. 
 
Mit der Umsetzung der definierten Maßnahmen kann das Eintreten von Verbotstatbeständen gem. 
§ 44 BNatSchG mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 
 
 
Auswirkungen des Vorhabens auf Reptilien 
 
Im Rahmen der Relevanzprüfung kann unter der „Worst-Case-Betrachtung“ ein Vorkommen der Zau-
neidechse in den Randbereichen des Geltungsbereiches nicht mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden, so dass Beeinträchtigungen möglich sind. Des Weiteren sind durch das Vorhaben 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu prognostizieren, die auf Arten außerhalb des Baufeldes wir-
ken, z. B. durch (Bau-)Lärm. 
 
Tabelle 3: Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit vorhabensrelevanter Reptilienarten. 
 

RL ST Gefährdungskategorie (Rote Liste) in Sachsen-Anhalt, nach LAU (2020b) 
RL D Gefährdungskategorie (Rote Liste) in Deutschland, ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN & REPTILIEN 

(2020a). siehe Tabelle 1 
EU IV Art nach Anhang IV FFH-Richtlinie 
GS gesetzlicher Schutz: § besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG; §§ streng ge-

schützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
 

Deutscher Name 
Wissenschaftl. 
Name 

RL 
ST 

RL 
D 

EU GS 
Bemerkungen: Ökologie, 
Reproduktionshabitat im 
Untersuchungsgebiet 

Zugriffsverbote  
gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG 

Zauneidechse Lacerta agilis 3 V IV §§ 

Lebensraum: Besiedelt u. a. ve-
getationsarme Brach- und Ru-
deralflächen, Deiche und Gärten; 
weit verbreitet. 
pot. Reproduktionshabitat im Be-
reichen der Feldsäume sowie in-
nerhalb peripherer Ruderal- und 
Halbtrockenrasenfluren 

kein Auslösen der Zu-
griffsverbote unter Um-
setzung von VAFB2, 
VAFB5 und VAFB6 er-
kennbar 
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Hinsichtlich der Artengruppe Reptilien sind folgende artenschutzrechtliche Konflikte durch das Vorha-
ben zu erwarten oder nicht auszuschließen: 
 
Baubedingte Auswirkungen  

 Störung/Tötung/Verletzung von Einzelindividuen 
 Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

 
Objektbedingte Auswirkungen  

 keine 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen  
 keine 

 
Nachstehend erfolgt eine vertiefende Betrachtung und Prüfung der Schädigungs- und Störungsverbote 
sowie ggf. die Festlegung artenschutzrechtlicher Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen.  
 
Baubedingte Auswirkungen 

Auf Grund der Strukturierung der Randflächen und vorhandenen Wegestrukturen des Geltungsbereiches 
kann eine Beeinträchtigung der Art nicht ausgeschlossen werden. Eine Nutzung dieser Bereiche durch Be-
fahren, Materiallagerung, Herstellung des Zaunes um die PV-FFA kann in Teilbereichen mit einer unbeab-
sichtigten Tötung einhergehen. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen selbst stellen keinen Lebensraum dar. 
 
Zur Vermeidung bauzeitlicher Beeinträchtigungen sind die Maßnahmen VAFB2, VAFB5 und VAFB6 umzusetzen.  
 
Objektbedingte Auswirkungen  

Nach bzw. im Zuge der Fertigstellung der PV-FFA erfolgt eine flächendeckende Grünlandansaat der 
überbaubaren Grundstücksflächen. Eine Nutzung der Fläche durch die Zauneidechse ist danach unge-
hindert möglich. Zudem ist der nicht bebaute Korridore im Geltungsbereich als extensive Gras-Krautflur 
einschließlich Landverstecke für Zauneidechsen anzulegen. Die vorgesehenen Habitatstrukturen die-
nen der Vernetzung der Lebensräume für Zauneidechsen und tragen zur Kompensation für bean-
spruchte Lebensräume der Zauneidechsen bei. 
 
Objektbedingte Beeinträchtigungen lassen sich mit hinreichender Sicherheit ausschließen. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 

keine 
 
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Reptilienfauna 
 
Zusammenfassend sind folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Reptilien-
fauna vorgesehen: 
 

VAFB2:  Umsiedlung von Amphibien und Reptilien (Errichtung von mobilen Fangzäunen) 
VAFB5:  reguläre Flächenbewirtschaftung 
VAFB6:  ökologische Baubegleitung 

 
Maßnahmen zur Funktionserhaltung der Reptilienfauna 
 
Zusammenfassend sind folgende Maßnahmen zur Funktionserhaltung der Reptilienfauna vorgesehen: 
 

AFCS2: Schaffung Vernetzungsstruktur/ extensive Gras-Krautflur (Grünstreifen leicht verbuscht) 
AFCS4: Anlage von Sandschüttungen 
AFCS5: Anlage von Steinschüttungen 

 
Eine nähere Beschreibung ist den Maßnahmenblättern in Anhang 1 zum AFB zu entnehmen. 
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Mit der Umsetzung der definierten Maßnahmen kann das Eintreten von Verbotstatbeständen gem. 
§ 44 BNatSchG mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 
 
Auswirkungen des Vorhabens auf Amphibien 
 
Im Rahmen der Relevanzprüfung kann unter der „Worst-Case-Betrachtung“ eine Bedeutung als Land-
lebensraum (vornehmlich Überwinterung) der Kreuz-, Knoblauch- und der Wechselkröte im Geltungs-
bereiches nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, so dass Beeinträchtigungen mög-
lich sind. Des Weiteren sind durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen zu prognosti-
zieren, die auf Arten außerhalb des Baufeldes wirken, z. B. durch (Bau-)Lärm. 
 
Tabelle 4: Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit vorhabensrelevanter Amphibienarten. 
 

RL ST Gefährdungskategorie (Rote Liste) in Sachsen-Anhalt, nach LAU (2020b) 
RL D  Gefährdungskategorie (Rote Liste) in Deutschland, nach ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN & REPTILIEN  

(2020b), siehe Tabelle 1  
EU IV Art nach Anhang IV FFH-Richtlinie 
gS gesetzlicher Schutz: § besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG; §§ streng ge-

schützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
 

Deutscher Name 
Wissenschaftl. 
Name 

RL 
ST 

RL 
D 

EU gS 
Bemerkungen: Ökologie, 
Reproduktionshabitat im 
Untersuchungsgebiet 

Zugriffsverbote  
gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG 

Kammmolch Triturus cristatus 3 3 
II, 
IV 

§§ 

Gewässerlebensraum: Gewäs-
ser aller Art, 
Landlebensraum: meist in unmit-
telbarer Nähe der Wasserle-
bensräume 
Verstecke: Erdbauten, Häuser, 
Stallungen, Kaninchenbauten 
und Mäuselöcher, Ablagerungen 
aller Art 

kein Auslösen der Zu-
griffsverbote unter Um-
setzung von VAFB2 und 
VAFB6 erkennbar 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus 3 3 IV §§ 

Gewässerlebensraum: nährstoff-
reiche Gewässer aller Art, auch 
temporäre Gewässer, gute 
Ufervegetation 
Landlebensraum: Auf offenen, 
grabbaren Böden, z.B. Äckern, 
Kiesgruben, Industriebrachen 
Verstecke: Erdbauten, Häuser, 
Stallungen, Kaninchenbauten 
und Mäuselöcher, Ablagerungen 
aller Art 

kein Auslösen der Zu-
griffsverbote unter Um-
setzung von VAFB2 und 
VAFB6 erkennbar 

Kreuzkröte Epidalea calamita 2 2 IV §§ Gewässerlebensraum: Klein- 
und Kleinstgewässer, auch tem-
poräre Gewässer, weitgehend 
vegetationsfrei 
Landlebensraum: Auf offenen, 
grabbaren Böden, z.B. Äckern, 
Kiesgruben, Industriebrachen 
Verstecke: Erdbauten, Häuser, 
Stallungen, Kaninchenbauten 
und Mäuselöcher, Ablagerungen 
aller Art 

kein Auslösen der Zu-
griffsverbote unter Um-
setzung von VAFB2 und 
VAFB6 erkennbar 

Wechselkröte Bufotes viridis 2 2 IV §§ Gewässerlebensraum: besonnte, 
flache kleine bis mittelgroße Ge-
wässer mit Flachwasserzonen 
und geringem Bewuchs 
Landlebensraum: Auf grabbaren 
Böden, z.B. Äckern, Kiesgruben 
Verstecke: Erdbauten, Häuser, 
Stallungen, Kaninchenbauten 
und Mäuselöcher, Ablagerungen 
aller Art 

kein Auslösen der Zu-
griffsverbote unter Um-
setzung von VAFB2 und 
VAFB6 erkennbar 
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Hinsichtlich der Artengruppe Amphibien sind folgende artenschutzrechtliche Konflikte durch das Vorha-
ben zu erwarten oder nicht auszuschließen: 
 
Auswirkungen  

 Störung/Tötung/Verletzung von Einzelindividuen 
 Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

  
Objektbedingte Auswirkungen  

 keine 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen  
 keine 

 
Nachstehend erfolgt eine vertiefende Betrachtung und Prüfung der Schädigungs- und Störungsverbote 
sowie ggf. die Festlegung artenschutzrechtlicher Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen.  
 
Baubedingte Auswirkungen 

Betroffenheiten der Amphibien lassen sich nur bei einer Nutzung der Landwirtschaftsflächen für die 
Überwinterung ableiten. Gewässer sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. 
Eine Nutzung der Flächen durch Befahren, Materiallagerung, Rahmung der Modultische kann mit einer 
unbeabsichtigten Tötung einhergehen.  
 
Zur Vermeidung bauzeitlicher Beeinträchtigungen sind die Maßnahmen VAFB2 und VAFB6 umzusetzen.  
 
Objektbedingte Auswirkungen  

Der von Bebauung freizuhaltende Korridor im Geltungsbereich ist nach Fertigstellung des Bauvorha-
bens als extensive Gras-Krautflur anzulegen. Innerhalb dieses 10 m breiten Grünstreifens erfolgt zudem 
die Herstellung von kleinen Laichgewässern und Landverstecken. Die geplanten Habitatstrukturen tra-
gen so zur Aufrechterhaltung der Vernetzungsfunktion von Teillebensräumen sowie zum Aus-gleich 
verlorengegangener Landhabitate für Amphibien bei. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 

keine 
 
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Amphibienfauna 
 
Zusammenfassend sind folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Amphibi-
enfauna vorgesehen: 
 

VAFB2:  Umsiedlung von Amphibien und Reptilien (Errichtung von mobilen Fangzäunen) 
VAFB6:  ökologische Baubegleitung 

 
Maßnahmen zur Funktionserhaltung der Amphibienfauna 
 
Zusammenfassend sind folgende Maßnahmen zur Funktionserhaltung der Amphibienfauna vorgesehen: 
 

AFCS2: Schaffung Vernetzungsstruktur/ extensive Gras-Krautflur (Grünstreifen leicht verbuscht) 
AFCS3: Anlage von Kleingewässern 
AFCS4: Anlage von Sandschüttungen 
AFCS5: Anlage von Steinschüttungen 

 
Eine nähere Beschreibung ist den Maßnahmenblättern zum Anhang 1 zu entnehmen. 
 
Mit der Umsetzung der definierten Maßnahmen kann das Eintreten von Verbotstatbeständen gem. 
§ 44 BNatSchG mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 
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Auswirkung des Vorhabens auf Vögel 
 
Im Rahmen der Relevanzprüfung und unter Beachtung einer „Worst-Case-Betrachtung“ können Arten 
betroffen sein, welche einen Lebensraum im Bereich der Ackerfluren und deren Randbereiche, v.a. im 
Hinblick auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten aufweisen.  
Bei den anzunehmenden Arten ist auch eine Störungsempfindlichkeit in Nestnähe nicht auszuschließen. 
Lärmintensive Arbeiten und Techniken sind bei der Projektumsetzung nicht prognostizierbar. 
Bei sonstigen Vogelarten ist das mit hinreichender Sicherheit auszuschließen, da diese den Geltungs-
bereich, wenn überhaupt lediglich als Jagd- oder Nahrungshabitat nutzen und diese nicht unter die Ver-
botstatbestände fallen. 
 
Für rastende Arten nimmt das Gebiet lediglich eine unterordnete Rolle ein. 
 
Die Biotopstrukturen im Untersuchungsgebiet sind im Wesentlichen auch im weiteren Umfeld vorzufin-
den. Eine besondere Rolle als Nahrungshabitat, für Vögel die außerhalb der Betrachtungsebene der 
artspezifischen Fluchtdistanzen brüten („Nahrungsgäste“), ist daher nicht zu erwarten.  
 
Generell lassen sich im Hinblick auf die Avifauna vorwiegend baubedingte Auswirkungen ermitteln, da 
mit der Maßnahmenumsetzung selbst eine Aufwertung als Lebensraum für die potenziell vorkommen-
den aber auch weitere Arten erreicht wird. 
 
Tabelle 5: Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit vorhabensrelevanter Vogelarten. 
 

RL ST Gefährdungskategorie (Rote Liste) in Sachsen-Anhalt, nach LAU (2020b) 
RL D Gefährdungskategorie (Rote Liste) in Deutschland, nach  

     B: Art der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020), ergänzt um  
     W: Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands (HÜPPOP et al. 2013) 

EU I Art nach Anhang I VS-RL 
gS gesetzlicher Schutz: § besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG; §§ streng ge-

schützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
 

Deutscher  
Name 

Wissenschaftl. 
Name 

RL 
ST 

RL 
D 

EU gS 
Bemerkungen: Ökologie, 
Reproduktionshabitat im 
Untersuchungsgebiet 

Zugriffsverbote  
gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG 

Braunkehlchen Saxicola rubetra 3 2B - § 

Lebensraum: Grünland-Acker-
Komplexe, Kraut- und Stauden-
fluren mit Singwarten 
Brutverhalten: Bodenbrüter 
pot. Brutvogel der Randstruktu-
ren 

kein Auslösen der Zu-
griffsverbote unter Um-
setzung von VAFB3, 
VAFB4, VAFB5 und VAFB6 
erkennbar 

Feldlerche Alauda arvensis 3 3B - § 

Lebensraum: Agrarlandschaft 
mit offenen Bereichen innerhalb 
der Ackerfrucht 
Brutverhalten: Bodenbrüter 
pot. Brutvogel in o.g. Strukturen. 

kein Auslösen der Zu-
griffsverbote unter Um-
setzung von VAFB3, 
VAFB4, VAFB5 und VAFB6 
erkennbar 

 

Goldammer Emberiza citrinella * *B - § 

Lebensraum: Acker-Grünland-
Komplexe, Kraut- und Stauden-
fluren mit Singwarten 
Brutverhalten: Bodenbrüter 
pot. Brutvogel der Randstruktu-
ren 

kein Auslösen der Zu-
griffsverbote unter Um-
setzung von VAFB3, 
VAFB4, VAFB5 und VAFB6 
erkennbar 

Grauammer Emberiza calandra V VB -  §§ 

Lebensraum: Acker-Grünland-
Komplexe, Kraut- und Stauden-
fluren mit Singwarten 
Brutverhalten: Bodenbrüter 
pot. Brutvogel der Randstruktu-
ren 

kein Auslösen der Zu-
griffsverbote unter Um-
setzung von VAFB3, 
VAFB4, VAFB5 und VAFB6 
erkennbar 

Jagdfasan 
Phasianus colchi-
cus 

♦ IIIB - § 

Lebensraum: strukturreiche 
Ackerlandschaften, Kraut- und 
Staudenfluren mit Singwarten 
Brutverhalten: Bodenbrüter 

kein Auslösen der Zu-
griffsverbote unter Um-
setzung von VAFB3, 
VAFB4, VAFB5 und VAFB6 
erkennbar 
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Deutscher  
Name 

Wissenschaftl. 
Name 

RL 
ST 

RL 
D 

EU gS 
Bemerkungen: Ökologie, 
Reproduktionshabitat im 
Untersuchungsgebiet 

Zugriffsverbote  
gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG 

pot. Brutvogel der Randstruktu-
ren 

Rebhuhn Perdix perdix 2 2B - § 

Lebensraum: strukturierte Agrar-
landschaft,  
Brutverhalten: Bodenbrüter 
pot. Brutvogel der Randstruktu-
ren 

kein Auslösen der Zu-
griffsverbote unter Um-
setzung von VAFB3, 
VAFB4, VAFB5 und VAFB6 
erkennbar 
 

Wachtel Coturnix coturnix * VB - § 

Lebensraum: strukturierte Agrar-
landschaft,  
Brutverhalten: Bodenbrüter 
pot. Brutvogel der Randstruktu-
ren 

kein Auslösen der Zu-
griffsverbote unter Um-
setzung von VAFB3, 
VAFB4, VAFB5 und VAFB6 
erkennbar 
 

Wiesenschaf-
stelze  

Motacilla flava  * *B - § 

Lebensraum: strukturierte Agrar-
landschaft,  
Brutverhalten: Bodenbrüter 
pot. Brutvogel der Randstruktu-
ren 

kein Auslösen der Zu-
griffsverbote unter Um-
setzung von VAFB3, 
VAFB4, VAFB5 und VAFB6 
erkennbar 

 
Hinsichtlich der Artengruppe Vögel sind folgende artenschutzrechtliche Konflikte durch das Vorhaben 
zu erwarten oder nicht auszuschließen: 
 
 Baubedingte Auswirkungen  

 Störung/Tötung/Verletzung durch Bautätigkeiten 
 
 Objektbedingte Auswirkungen  

 Verbesserung des Lebensraumes und des Nahrungsdargebotes  
 
 Betriebsbedingte Auswirkungen  

 Wartungsarbeiten der Anlage 
 
Nachstehend erfolgt eine vertiefende Betrachtung und Prüfung der Schädigungs- und Störungsverbote 
sowie ggf. die Festlegung artenschutzrechtlicher Minderungs- und Vermeidungsmaßnahmen.  
 
Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen entstehen vor allem durch die geplante Flächeninanspruchnahme während 
der Errichtung der PV-FFA. 
 
Während der Brutzeit stellen Flächenbeanspruchungen/-umnutzungen für Eier und Nestlinge von boden-
brütenden Vogelarten ein signifikant erhöhtes Tötungs- und Verletzungsrisiko dar. Für Adulti und flügge 
Jungtiere haben Bodenbearbeitungen dagegen im Allgemeinen kein erhöhtes Tötungs- und Verletzungs-
risiko zur Folge, da diese in der Lage sind rechtzeitig zu flüchten. Die Verletzung/Tötung von bodenbrü-
tenden Vögeln ist weitgehend durch eine Bauzeitenbeschränkung bei Maßnahmenumsetzung auf einen 
Zeitraum außerhalb der Brutzeit, d. h. der Zeit vom 1. April bis zum 31. August (VAFB3) vermeidbar. 
 
Bezüglich der Lärmwirkung auf Vögel (Dauerlärm auf Brutvögel) liegen Aussagen hinsichtlich der 
Auswirkung auf Tierarten vor allem für die Artengruppen Säugetiere und Vögel vor, jedoch vorwiegend 
in Verbindung mit Verkehrslärm an vielbefahrenen Straßen. Durch verschiedene Autoren (MACZEY & 

BOYE 1995, KLUMP 2001, GLITZNER et al. 1999, RECK et al. 2001, KIFL 2007) ist belegt, dass Störungen 
und physiologische Schäden durch Lärm – vor allem bei Vögeln – erst ab Pegeln von kurzzeitig 100 
dB(A) bzw. bei dauerhaft auftretenden Pegeln von 75 dB (A) relevant sind. Auch können ähnlich hohe 
Schallpegel eine Überdeckung der Wahrnehmungen (z. B. Hören von Beute oder Feinden, 
Reviergesang) verursachen oder auch bei geringer Schallintensität kann es zu Negativreaktionen (z. B. 
Fluchtreaktion) führen, wenn diese z. B. mit Gefahrenquellen assoziiert werden (hier tritt allerdings nach 
RECK et al. 2001 schnell ein Gewöhnungseffekt ein).  
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Insgesamt liegen jedoch zu möglichen Auswirkungen von Schall auf Tierarten nur in geringem Umfang 
gesicherte Erkenntnisse vor. Die meisten Schallergebnisse sind hinsichtlich ihrer Lästigkeit und 
biologischen Wirkung so wenig erforscht, dass sie weiterhin im Einzelfall jeder Planung individuell 
beurteilt werden müssen (RECK, Vorwort zur Tagung Lärm und Landschaft, Bundesamt für Naturschutz, 
2001). Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die gesetzlichen Anforderungen (z. B. Baulärm-VO) 
eingehalten werden und keine erheblichen Beeinträchtigungen der Avifauna prognostizierbar sind. Be-
sonders lärmintensive Verfahren kommen nicht zum Einsatz (z. B. setzen von Spundwänden). Beson-
dere Maßnahmen zur Minderung des Baulärmes erscheinen daher nicht notwendig, zumal hier bereits 
durch den infolge der BAB 143 erhöhten Lärmpegel ein Gewöhnungseffekt eingetreten sein sollte.  
 
Horste von störungssensiblen Greifvögeln wurden im Baubereich oder dessen Umfeld von 300 m nicht 
festgestellt. Geeignete Strukturen sind auch im Geltungsbereich nicht vorhanden. 
Durch die Anwesenheit von Personen und Baulärm sind Vergrämungen von Vogelarten im Umfeld nicht 
grundsätzlich auszuschließen. Störungen durch den Baubetrieb sind dabei vor allem auf den 
unmittelbaren Baustellenbereich begrenzt, d. h. dass die Avifauna der abseits des Baufeldes liegenden 
Biotopstrukturen entlang der Autobahn, ausgehend von den bekannten Fluchtdistanzen der jeweiligen 
Arten, kaum betroffen ist. Bei Beachtung der vorgeschlagenen Bauzeitenbeschränkung (VAFB3) sind 
signifikant negative Auswirkungen auf lokale Populationen nicht zu erwarten. Hinsichtlich Fluchtdistan-
zen von Vogelarten siehe FLADE (1994), GASSNER et al. (2010). 
 
Erhebliche Auswirkungen auf Vögel infolge Staubemissionen, ökologischen/baubedingten Fallen oder 
Baumaschinen/ -fahrzeuge sind nicht zu prognostizieren. 
 
Bis unmittelbar vor Baubeginn ist die gesamte Vorhabenfläche ackerbaulich zu bewirtschaften. Die Flächen 
sind schwarzzuhalten, um einer Entwicklung von ruderaler Vegetation/Ackerbrache entgegenzuwirken und 
eine Nutzung als Brutstätte nach Möglichkeit zu vermeiden und so eine Lenkung des Brutgeschehens 
auf die umgebenden Flächen, außerhalb des Eingriffsbereichs vorzunehmen (VAFB5). Die umgebenden 
Flächen bieten hier einen ausreichenden Platz für eine Ansiedlung, so dass baubedingte Beeinträchtigungen 
bereits im Vorfeld vermieden bzw. vermindert werden können. 
 
Für die Arten können auf Grund der umgebenden Nutzungen die ökologischen Funktionen von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang auch weiterhin als gegeben angenommen 
werden bzw. stehen diese uneingeschränkt nach der Herstellung der PV-FFA wieder zur Verfügung. 
 
Objektbedingte Auswirkungen  

Die objektbedingten Auswirkungen weisen, neben den bereits unter den baubedingten Auswirkungen 
abgehandelten Sachverhalten, überwiegend positive Entwicklungen für die Avifauna auf.  
 
Durch die flächige Grünlandansaat werden hier überwiegend störungsfreie Rückzugsräume mit einer 
extensiven Grünlandwirtschaft geschaffen. Dieses dient zum einen der Verbesserung des Nahrungsan-
gebotes für Vögel in der Agrarlandschaft, als auch der Schaffung zusätzlicher Brutplätze für Bodenbrü-
ter aber auch sonstige Freibrüter, welche die Gestelle der Modultische als Brutplatz nutzen können, wie 
von anderen PVA-Projekten bereits bekannt ist. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingt ist die Wartung der Anlagen notwendig. Auf Grund der geringen Intensität sind hier 
jedoch erhebliche Beeinträchtigungen einer lokalen Population nicht zu prognostizieren, da die Wartun-
gen v.a. punktuell im Bereich der Trafos und Wechselrichter oder ggf. der PV-Module erfolgen. 
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Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Avifauna 
 
Zusammenfassend sind folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Avifauna 
vorgesehen: 
 

VAFB3: Vergrämung/Bauzeitenbeschränkung 
VAFB4: Lerchenfenster 
VAFB5: reguläre Flächenbewirtschaftung  
VAFB6: ökologische Baubegleitung 

 
Maßnahmen zur Funktionserhaltung der Avifauna 
 
Zusammenfassend sind folgende Maßnahmen zur Funktionserhaltung der Avifauna vorgesehen: 

 
AFCS1: Initialisierung von arten- und blütenreichem Grünland 

 
Eine nähere Beschreibung ist den Maßnahmenblättern zum Anhang 1 zu entnehmen. 
 
Mit der Umsetzung der definierten Maßnahmen kann das Eintreten von Verbotstatbeständen gem. 
§ 44 BNatSchG mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 
 
Zusammenfassung 
 
Im Rahmen des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (Anlage 1) wurden die gem. Liste 
ArtSchRFachB zu behandelnden Arten geprüft und für die Artengruppen Säugetiere, Herpetofauna und 
Vögel, eine Bewertung der baubedingten, objektbedingten und betriebsbedingten Auswirkungen des 
geplanten Vorhabens vorgenommen. Für alle weiteren Artengruppen konnte ein Vorkommen und somit 
auch eine Gefährdung im Sinne des § 44 BNatSchG im Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 
 
Zur Vermeidung von Konflikten wurden entsprechende artenschutzfachliche Maßnahmen definiert, um 
das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG im Zuge der Errichtung als auch während 
des Betriebes der Anlage zu vermeiden. 
 
Durch die vollflächige Begrünung der überbaubaren Grundstücksflächen mittels arten- und blütenrei-
chem Grünland, die Schaffung eines unbebauten Korridors als Vernetzungsstruktur sowie die Anlage 
von Schutzhecken wird ein Beitrag zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität über die hier betroffe-
nen Arten hinaus geleistet, welcher auch auf Grund der Lage innerhalb der Agrarlandschaft einen Bei-
trag zum Biotopverbund leistet. 
 
Eine Störung bzw. Beeinträchtigung sowohl von streng geschützten als auch von besonders geschütz-
ten Arten bzw. des Erhaltungszustandes der lokalen Population ist in Verbindung mit dem geplanten 
Vorhaben nicht erkennbar.  
 
Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG liegen nicht vor. 
 
 
  



Umweltbericht zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Bennstedt“  
der Gemeinde Salzatal 

__________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________16 
Regioplan  Ingenieurbüro  für  Landschaftsplanung  Regionalentwicklung  Geoinformation 
Dipl.-Ing. (FH) Falko Meyer  Moritz-Hill-Str. 30  06667 WEISSENFELS   Tel. 03443 30 06 34 
E-Mail: info@meyer-regioplan.de    Mobil 0173    35 33 137 
Web: www.meyer-regioplan.de  Fax   03443  30 06 49 

Nachstehend aufgeführte artenschutzfachliche Maßnahmen sind im Zuge der Vorhabensumsetzung zu 
realisieren. 

 
a) Vermeidungsmaßnahmen 

VAFB1: Kontrolle auf Vorkommen des Feldhamsters, Umsiedlung 
VAFB2: Umsiedlung von Amphibien und Reptilien (Errichtung von mobilen Fangzäunen) 
VAFB3: Vergrämung/Bauzeitenbeschränkung 
VAFB4: Lerchenfenster 
VAFB5: reguläre Flächenbewirtschaftung  
VAFB6: ökologische Baubegleitung 

 
VAFB1: Kontrolle auf Vorkommen des Feldhamsters, Umsiedlung 
Im Vorfeld der Umsetzung des Bebauungsplanes sind die Flächen des Geltungsbereiches sowie der 
außerhalb des Geltungsbereiches ggf. neu anzulegenden Zuwegungen auf Vorkommen des streng ge-
schützten Feldhamsters zu untersuchen. Hierzu sind min. 3 Begehungen im Zeitraum Mitte April bis 
Ende Mai vorzunehmen, wobei die Abschlusskartierung Mitte/Ende Mai liegen muss. Eine Erfassung 
ab Juni ist ebenfalls nach o.g. Kriterien möglich, wobei auf Grund der Jungenaufzucht eine Umsiedlung 
erst nach dem 25.08. erfolgen kann.  
 
Die abgefangenen Tiere sind unverzüglich nach dem Fang in den zuvor benannten Umsiedlungsflächen 
bzw. im Abstand von mindestens 500 m zum Fangplatz an geeigneter Stelle (Kultur!) im Lebensraum 
der Lokalpopulation wieder auszusetzen. Seitens des Flächeneigentümers können bei Notwendigkeit 
geeignete Flächen im direkten Umfeld zum Vorhabensort bereitgestellt und feldhamstergerecht, z.B. in 
Form von Feldhamsterstreifen mit Luzerne oder Hamsterstreifen mit Sonnenblumenmix oder Hamster-
streifen mit Körnerleguminosen o.ä. (Arbeitsgemeinschaft Feldhamsterschutz Niedersachen e.V., 2021) 
bewirtschaftet werden. Dies schließt auch die nicht als Grünland herzustellenden Ackerflächenbereiche 
der Maßnahme AFCS1 mit ein. 
 
Weiterführende Beschreibungen zur Methodik der Umsiedlung, siehe Maßnahmenblatt. 
 
VAFB2: Umsiedlung von Amphibien und Reptilien (Errichtung von mobilen Fangzäunen) 
Während der Bauzeit ist die Errichtung von mobilen Amphibienfangzäunen mit Überkletterungsschutz; 
(Neigung zur baufeldabgewandten Seite) und Fanggefäßen, die täglich durch Herpetologen kontrolliert 
werden (Aufbau und Betreuung nach gültigen Fachstandards), vorgesehen. Die Zäune sollen eine 
Rückwanderung in die Baustelle zum Ende der Wanderungsperiode verhindern. 
 
Das Aufstellen der Zäune erfolgt ab 01.05. Zuvor sind Tiere (bis 30.04.) im Landlebensraum abwandern 
zulassen, danach Baufeldabsperrung. Die Zaunbetreuung ist bis Bauende durchzuführen. Es erfolgt ein 
tägliches Absammeln der Fangeimer.  
 
Die Maßnahme ist nochmals zwischen der ökologischen Baubegleitung und der UNB abzustimmen. 
 
VAFB3: Vergrämung/Bauzeitenbeschränkung 
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Brutvögeln der Feldflur und Gehölze ist eine Bauzeiten-
beschränkung vorzunehmen, d. h. die Umsetzung der Maßnahme hat außerhalb des Zeitraumes 01. 
April bis 31. August zu erfolgen.  
Falls aus bautechnologischen oder sonstigen Gründen eine Projektumsetzung innerhalb des o. g. Zeit-
raumes sich erforderlich macht, ist in Abstimmung mit der UNB eine artenschutzrechtliche Ausnahme-
genehmigung einzuholen. Dazu sind die betroffenen Flächen nochmals auf das Vorliegen von Verbots-
tatbeständen zu untersuchen und bei Bedarf geeignete zusätzliche Maßnahmen festzulegen.  
 
VAFB4: Lerchenfenster 
Im Zusammenhang mit der Vorhabensumsetzung erfolgt die vollständige und flächige Etablierung von 
Grünlandstrukturen im Geltungsbereich. Hierbei erfolgt innerhalb der Fläche zwischen den PV-Modulen 
als auch in den Randbereichen die Etablierung von Lerchenfenstern. Ausgehend von den Angaben 
nach BAUER/BEZZEL/FIEDLER 2005 kann von einem Durchschnitt von 7,5 BP/10 ha ausgegangen wer-
den. Bei einem Geltungsbereich von ca. 59 ha sind also hier insgesamt 44 Lerchenfenster mit jeweils 
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10 m² durch eine verringerte Ansaatdichte/Ansaatverzicht zu schaffen. Die Lage der Lerchenfenster ist 
auf Grund der örtlichen Gegebenheiten durch die ökol. Bauüberwachung zu bestimmen. 
 
Die Pflege dieser Flächen hat dann außerhalb der Brutzeit der Art, d.h. im Zeitraum Ende August bis 
Mitte März zu erfolgen. 
 
VAFB5: reguläre Flächenbewirtschaftung 
Die gesamte Vorhabenfläche ist bis unmittelbar vor Baubeginn regulär ackerbaulich zu bewirtschaften 
(schwarzzuhalten), um eine Entwicklung von ruderaler Vegetation/Ackerbrache und damit einhergehen-
den Konflikten mit dem Artenschutz zu verhindern. 
 
VAFB6: ökologische Baubegleitung 
Für den Zeitraum der Baumaßnahme ist eine ökologische Baubegleitung durchzuführen. Die Aufsicht 
soll durch qualifizierte Fachbüros durchgeführt werden. 
 
b) Maßnahmen zur Funktionserhaltung 

ACEF1: Schaffung Amphibienhabitat ehemalige Tongrube bei Bennstedt  
AFCS1: Initialisierung von arten- und blütenreichem Grünland 
AFCS2: Schaffung Vernetzungsstruktur/ extensive Gras-Krautflur (Grünstreifen leicht verbuscht) 
AFCS3: Anlage von Kleingewässern 
AFCS4: Anlage von Sandschüttungen 
AFCS5: Anlage von Steinschüttungen 

 
ACEF1: Schaffung Amphibienhabitat ehemalige Tongrube bei Bennstedt 
Die Maßnahme beinhaltet die Wiederherstellung und den Erhalt eines 2 ha großen Amphibienhabitats. 
Auf der Fläche werden verschiedene Maßnahmen getroffen, um die Tongrube attraktiv für die Zielarten 
Kammmolch und Kreuzkröte zu machen. Dazu gehört die Modellierung von verschiedenen geformten 
Laichgewässern und Landlebensräumen. 
 
Das neu geschaffene Habitat dient unter anderem auch Fledermäusen als Jagd- und Vernetzungshabitat. 
 
AFCS1: Initialisierung von arten- und blütenreichem Grünland 
Im Zuge der Planung ist für die Erhöhung der Artenvielfalt und der Förderung von Insekten und Vögeln 
ein arten- und blütenreiches Grünland auf der Fläche des Solarparks innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zu etablieren.  
 
Da technisch bedingt ein Zuwachsen der Fläche vermieden werden muss, ist eine dauerhafte Pflege 
sicherzustellen. Die Pflege erfolgt durch eine 1- bis 3-schührige Mahd. Auch eine Beweidung ist hier 
zulässig, wobei die Besatzzahl hier nicht über 0,5 GVE/ha (z.B. 5 Schafe/ha) gesetzt werden sollte, um 
eine Überweidung zu vermeiden. 
 
Die Maßnahme dient der Erhaltung und Verbesserung des Brutstätten- und Nahrungsdargebotes für 
die potenziell vorkommenden Vogelarten und der Förderung der Biodiversität in der Ortsrandlage mit 
Übergang zur Agrarlandschaft. 
 
AFCS2: Schaffung Vernetzungsstruktur/ extensive Gras-Krautflur (Grünstreifen leicht verbuscht) 
Als Vernetzungsstruktur für Zauneidechsen, Amphibien und Fledermäuse wird ein mindestens 10 m 
breiter nicht bebauter Korridor durch den Geltungsbereich geführt. Zulässig ist eine geringe Verbu-
schung mit niedrigwüchsigen Sträuchern, welche im Idealfall als lineare Leitstrukturen im Grünstreifen 
wirken können. 
 
AFCS3: Anlage von temporären Kleingewässern 
Insgesamt werden acht kleine, fischfreie, kreisrunde Temporärgewässer mit einem Durchmesser von 
jeweils ca. 7 m und einer maximalen Tiefe von ca. 1 m entlang der Korridore (s.o.) angelegt. Die Ge-
wässer sind voll besonnt anzulegen. Die dauerhafte Wasserführung ist durch eine ausreichende Ton-
dichtung bzw. einen Grundwasseranschnitt sicherzustellen. 
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AFCS4: Anlage von Sandschüttungen 
Insgesamt werden acht locker geschüttete Sandhaufen mit einem Durchmesser von ca. 5 m und 3 m 
Höhe als Habitatstruktur entlang der Korridore (s.o.) angelegt. Diese dienen Zauneidechsen und Am-
phibien zur Vernetzung der Lebensräume und als Kompensation für beanspruchte Lebensräume sowie 
als Jagdhabitat für Fledermäuse. 
 
AFCS5: Anlage von Steinschüttungen 
Insgesamt werden acht locker geschüttete Wälle aus Wasserbausteinen (4 m x 2 m x 1 m Höhe) als 
Habitatstruktur entlang der Korridore (s.o.) angelegt. Diese dienen Zauneidechsen und Amphibien zur 
Vernetzung der Lebensräume und als Kompensation für beanspruchte Lebensräume sowie als Jagd-
habitat für Fledermäuse. 
 
Die Gesamteinstufung erfolgt in BK II bis III - gering bis mittel. 
 
Wie im beiliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag aufgezeigt, werden unter Wahrung der Be-
lange des Natur- und Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG keine erheblichen Beeinträchtigungen oder 
Störungen bzw. Verschlechterung der lokalen Population hervorgerufen. 
 
 
Schutzgut Pflanzen 
 
Bestand 
 
Potenzielle Vegetation 

Entsprechend den digitalen Daten des LAU (abgeforderte GIS-Daten, 2021) sind folgende PNV-Typen 
im Plangebiet vorzufinden: 
 

 G20 - Typischer und Haselwurz-Labkraut-Traubeneichen-Hainbuchenwald (betrifft große Teile 
Plangebietes) 

 G 30 - Wucherblumen-Labkraut-Traubeneichen-Hainbuchenwald, teilweise mit primären Gebü-
schen und Felsfluren (betrifft den südöstlichen sowie südlichen Randbereich des Plangebietes“) 
 

Reale natürlichen Vegetation 

Die Flächen im Plangebiet werden gegenwärtig ackerbaulich genutzt, mit Ausnahme von zwei kleinen 
Flächen jeweils im nördlichen Bereich der beiden Teilflächen, auf der sich ruderalisierte Gebüsche be-
finden. Im südlichen Randbereich der östlichen Teilfläche erstrecken sich zudem entlang der Kleingar-
tenanlage „Am Zorges I und II“ lockere Gebüschstrukturen. Diese werden durch das geplante Vorhaben 
jedoch geringfügig in Anspruch genommen. Die restlichen Gehölzstrukturen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes sind jedoch als Grünflächen zu erhalten und werden vorhabenseitig ergänzt. 
 
Eine maßgebliche Bedeutung als Pflanzenstandort, außerhalb landwirtschaftlicher Nutzpflanzen ist hier 
nicht gegeben. Nach Datenlage des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU 2021) sind 
keine Vorkommen Streng geschützter Pflanzenarten zu verzeichnen. 
 
Erfassung und Bewertung der Biotoptypen im Plangebiet (Biotopkartierung) 

Im Rahmen des vorliegenden Umweltberichtes wird der Bestand an prägenden Biotoptypen und -struk-
turen im Plangebiet einschließlich der reellen Vegetation nachfolgend flächendeckend auf der Grund-
lage des Bewertungsmodells Sachsen-Anhalt i.d.F.v. 12.03.2009 dargestellt und hinsichtlich ihrer na-
turschutzfachlichen Bedeutung bewertet. Ergänzend zur Biotopbeschreibung werden in Verbindung mit 
dieser Bewertung folgende Kriterien angesetzt: 
 
Gesetzlich geschützte Biotopstrukturen: In Deutschland sind gemäß § 30 BNatSchG sowie ergänzend 
dazu im Land Sachsen-Anhalt gemäß § 22 NatSchG LSA eine Vielzahl bestimmter Biotope generell 
unter gesetzlichen Schutz gestellt. Ebenfalls aufgeführt wird ein eventueller Schutzstatus als geschütz-
ter Landschaftsbestandteil gemäß § 21 NatSchG LSA (Schutz der Alleen). 
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Grundlage der naturschutzfachlichen Bewertung und Auswahl dieser gesetzlich geschützten Biotope ist 
die Biotoptypenrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt von 1994 (RdErl. des MU vom 01.06.1994) in der 
aktuellen Fassung. Die aktuelle Biotoptypenrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt definiert Begrifflich-
keiten, Einstufungskriterien und charakteristische Pflanzenarten, anhand derer eine Einstufung als ge-
setzlich geschütztes Biotop oder als gesetzlich geschützter Landschaftsbestandteil vorzunehmen ist. 
 
Potenzieller Gefährdungsgrad: Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Roten Liste der gefährde-
ten Biotoptypen des Landes Sachsen-Anhalt (LAU 2020) und wird oben unter „Gesetzlich geschützte 
Biotopstrukturen“ mit benannt. 
 
Aktueller Gefährdungsgrad: Die Bewertung erfolgt an Hand konkret feststellbarer Gefährdungsmerkmale vor 
Ort. In Bezug auf die Eingriffsregelung wird v. a. die vorhabenbezogene Flächenbeanspruchung ermittelt. 
 
Schutzwürdigkeit: Die Einordnung der Wertkriterien hinsichtlich der Schutzwürdigkeit von Biotoptypen 
erfolgt in Anlehnung an KAULE (1991) nachfolgender Tabelle: 
 
Tabelle 6: Bewertung der Lebensraumfunktion und Schutzwürdigkeit von Biotoptypen. 
 

Wertstufe Kriterien der wertbestimmenden Merkmale 
 

außerordentlich hoch  Flächen mit gesamtstaatlicher Bedeutung (z.B. Lebensraumtypen in FFH-/ 
SPA-Gebiete, wertgebende NSG-Lebensräume gem. NSG-VO)  

 außerordentlich seltene und/oder repräsentative natürliche oder extensiv genutzte 
Biotoptypen 

 Vorkommen von extrem seltenen Arten bzw. vom Aussterben bedrohten Arten 
 

sehr hoch  sehr seltene und/oder repräsentative natürliche oder extensiv genutzte Biotopty-
pen, regional und lokal schutzwürdig (NSG, FND, GLB) 

 Flächen mit regionaler Bedeutung, z.B. gem. BNatSchG/ NatSchG LSA gesetzlich ge-
schützte Biotope Feldhecken und Feldgehölze, Gehölze trockenwarmer Standorte, 
Streuobstwiesen, Magerrasen, seggen-, binsen- und hochstaudenreiche Nasswiesen, 
Quellen, naturnahe Bachabschnitte, Kleingewässer, temporäre Flutrinnen, Verlan-
dungsbereiche stehender Gewässer, Quellen, Röhrichte, Sümpfe, Bruch-, Sumpf- 
und Auwälder, Felsen sowie naturnahe Waldflächen mit gut ausgeprägter Stufung und 
naturnahe Seen mit guter Wasserqualität und ausgeprägten Uferzonen, Kopfbäume 
u.a. 

 bedrohte Lebensraumtypen (Rote Liste Biotoptypen) mit hohem Anteil von Arten 
mit starker Lebensraumbindung  

 Vorkommen von sehr seltenen Arten 
 hoher Anteil Rote Listen Arten oder sonstiger seltener bzw. lokal gefährdeter Arten 
 nicht oder nur extensiv genutzte Flächen 
 bedeutende Funktion im Biotopverbund 

 

hoch  Flächen mit örtlicher Bedeutung wie unbelastete Gewässer mit Ufersaum, Baum-
gruppen- und Alleen, große und markante Einzelbäume, Kopfbäume, Extensivgrün-
land, Extensiväcker, Parkanlagen mit altem Baumbestand, gut strukturierte 
Mischwälder 

 geringe Nutzungsintensität oder nur extensiv genutzte Flächen 
 Flächen mit Bedeutung für ehemals verbreitete Arten 
 Lebensräume mit noch vorhandenem Ausbreitungspotenzial für Arten  
 Biotope mit noch typischem Lebensrauminventar (gutes Vorkommen von seltenen 

und Rote Liste Arten) 
 wichtige Klein- und Saumstrukturen in der Landschaft 
 wichtige Funktion im örtlichen Biotopverbund 

 

mittel  Flächen mit Bedeutung für ehemals verbreitete Arten, z.T. eingeschlossen von 
intensiv genutzten Flächen und wichtige Kleinstrukturen in der Landschaft z.T. 
eingeschlossen von intensiv genutzten Flächen 

 öffentliche Grünflächen, sonstige Parkanlagen, Nadelwald, sonstige Streuobstbe-
stände, Dorfrandlagen 

 Nutzflächen mit nur noch wenigen spezifischen Arten, Bewirtschaftungsintensität 
überlagert die natürlichen Standorteigenschaften  

 geringe Anzahl gefährdeter Arten 
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Wertstufe Kriterien der wertbestimmenden Merkmale 
 
 noch vorhandene Funktion im Biotopverbund 
 Flächen mit Entwicklungspotenzial 

 

gering  artenarme Flächen, vorwiegend nährstoffreicher Einheitsstandorte, z.B. intensiv 
bewirtschaftete Äcker, Weinbau, Obstanlagen, intensive Grünlandnutzung 

 vegetations- bzw. artenarme Flächen, Wohngebiete mit artenarmen Einheitsgrün, 
Gärten, offener Boden 

 starke anthropogene Überprägung 
 geringe bzw. fehlende Funktion im Biotopverbund 

 

sehr gering  versiegelte Flächen 
 Bebauung mit hohem Versiegelungsgrad, Industrie- und Gewerbeflächen, Ver-

kehrsanlagen, Innenstädte/geschlossenen innerörtliche Bebauung 
 nahezu vegetationsfreie Flächen, die stark durch Immissionen belastet sind  
 Verursacher von Emissionen 

 

 
Aktueller Schutzstatus. Er benennt für den entsprechenden Biotoptyp die aktuelle Schutzgebietskategorie 
gemäß BNatSchG/ NatSchG LSA und schließt darüber hinaus auch eventuelle Vorschläge zur Neuein-
stufung bzw. zur Neuaufnahme in das Naturschutzregister der unteren Naturschutzbehörde mit ein. 
 
Im Rahmen einer flächendeckenden Biotopkartierung wurden folgende Biotoptypen bzw. Nutzungsar-
ten im Geltungsbereich/ Plangebiet festgestellt: 
 
 Biotopkomplex: Gehölze  

 
Gebüsch trocken-warmer Standorte (überwiegend heimische Arten) (HTA) 
 
Ein Gebüsch bezeichnet einen punktuellen, linearen oder flächigen, dichten oder lockeren Gehölzbe-
stand. Gebüschstrukturen solcher Art befinden sich im südlichen Randbereich der östlichen Teilfläche, 
an die Kleingartenanlage „Am Zorges I und II“ grenzend. 
 
Dominierend sind nach der Häufigkeit ihres Vorkommens Schlehe (Prunus spinosa) und Schwarzer 
Holunder (Sambucus nigra). Daneben sind Arten wie Liguster (Ligustrum vulgare), Weißdorn (Cratae-
gus spec.) und Rose (Rosa spec.) etc. vertreten. Weiterhin sind vereinzelt Obstgehölze, Esche (Fraxi-
nus excelsior), Eschen-Ahorn (Acer negundo) und Robinie (Robinia pseudoacacia) eingestreut. 
 
Gesetzlich geschützte Biotopstrukturen:   ohne  

Potenzieller Gefährdungsgrad:    gemäß Rote Liste ST (LAU 2020, Ges.) gefährdet 

Aktueller Gefährdungsgrad:    Beseitigung von 307 m² 

Schutzwürdigkeit:     hoch  

Aktueller Schutzstatus:     Bestandteil NUP0006LSA „Unteres Saaletal“ 

 
Gebüsch stickstoffreicher, ruderaler Standorte (überwiegend heimische Arten) (HYB) 
 
Zwei kleine, ruderalisierte Gebüschstrukturen befinden sich jeweils im nördlichen Bereich der beiden 
Teilflächen innerhalb der Ackerflur. Dabei handelt sich um ein bewachsenes Geotop „Schachthalde des 
ehemaligen Kapseltonabbaus bei Köllme“ im nordwestlichen Eckbereich der östlichen Teilfläche sowie 
um eine trichterförmige Vertiefung im nördlichen Randbereich der westlichen Teilfläche. 
 
Das Artenspektrum der Gebüsche setzt sich überwiegend aus Schwarzem Holunder (Sambucus nigra) 
zusammen. Zudem sind im Bereich des Geotops Rose (Rosa spec.) sowie Schlehe (Prunus spinosa) 
und im Bereich der Vertiefung vereinzelt Robinie (Robinia pseudoacacia) beigemischt. In den halboffe-
nen Bereichen der Gebüschstrukturen sind ruderaliserte Grasfluren z.T. mit Brombeere (Urtica dioica) 
zu verzeichnen. 
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Gesetzlich geschützte Biotopstrukturen:   ohne  

Potenzieller Gefährdungsgrad:    gemäß Rote Liste ST (LAU 2020, Ges.) ungefährdet 

Aktueller Gefährdungsgrad:    keine Inanspruchnahme durch das Vorhaben 

Schutzwürdigkeit:     hoch 

Aktueller Schutzstatus:     Bestandteil NUP0006LSA „Unteres Saaletal“ 

 
 
 Biotopkomplex: Ackerbaulich-, erwerbsgärtnerisch und weinbaulich genutzte Biotope  

 
Intensiv genutzter Acker (AI.) 
 
Die großräumigen Ackerflächen des Plangebietes sind durch intensiv genutzte Wirtschaftsflächen mit 
verarmter Segetalflora gekennzeichnet. 
 
Gesetzlich geschützte Biotopstrukturen:   ohne  

Potenzieller Gefährdungsgrad:    gemäß Rote Liste ST (LAU 2020, Ges.) ungefährdet 

Aktueller Gefährdungsgrad:    Beseitigung von 566.443 m² (56,6 ha) 

Schutzwürdigkeit:     gering  

Aktueller Schutzstatus:     Bestandteil NUP0006LSA „Unteres Saaletal“ 

 
Extensiv genutzter Acker (mit optimal ausgeprägter Segetalvegetation) (AE.) 
 
Hierbei handelt es sich um einen ca.15 bis 20 m breiten Ackerblühstreifen am östlichen Randbereich 
der östlichen Teilfläche, welcher an einen stark verbuschten Streuobstbestand grenzt. 
 
Gesetzlich geschützte Biotopstrukturen:   ohne  

Potenzieller Gefährdungsgrad:    gemäß Rote Liste ST (LAU 2020, Ges.) stark gefährdet 

Aktueller Gefährdungsgrad:    Beseitigung von 8.558 m² (0,9 ha) 

Schutzwürdigkeit:     hoch  

Aktueller Schutzstatus:     Bestandteil NUP0006LSA „Unteres Saaletal“  

 
 
 Biotopkomplex: Ruderalfluren  

 
Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten (URA) 
 
Die Wegränder des in Nord-Südrichtung zwischen den beiden Teilbereichen verlaufenden Wirtschaftswe-
ges sind mit ruderaliserten Grasfluren bestanden.  
 
Gesetzlich geschützte Biotopstrukturen:   ohne  

Potenzieller Gefährdungsgrad:     gemäß Rote Liste ST (LAU 2020, Ges.) ungefährdet 

Aktueller Gefährdungsgrad:    Beseitigung von 1.828 m² (0,2 ha) 

Schutzwürdigkeit:     mittel  

Aktueller Schutzstatus:     Bestandteil NUP0006LSA „Unteres Saaletal“  
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 Biotopkomplex: Siedlungsbiotope / Bebauung 
 
Kleingartenanlage (AKE) 
 
Im südöstlichen Randbereich der östlichen Teilfläche ragen kleinflächig Gartenparzellen der Kleingarten-
anlage „Am Zorges I und II“ in das Plangebiet.  
 
Gesetzlich geschützte Biotopstrukturen:   ohne  

Potenzieller Gefährdungsgrad:     gemäß Rote Liste ST (LAU 2020, Ges.) ungefährdet 

Aktueller Gefährdungsgrad:    keine Inanspruchnahme durch das Vorhaben 

Schutzwürdigkeit:     gering 

Aktueller Schutzstatus:     Bestandteil NUP0006LSA „Unteres Saaletal“ 

 

 
 

Abbildung 1: Darstellung des Ausgangszustandes Geltungsbereich/ Plangebiet (Maßstab 1:4.000). Kartengrundla-
gen: Ausschnitt DTK10 Graustufen © GeoBasis-DE / LVermGeo ST 2026, dl-de/by-2-0 (veränderte Darstellung).  
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Umweltauswirkungen 
 
baubedingte Auswirkungen 

Temporärer Verlust von Biotopen erfolgt eine durch bauzeitliche Flächeninanspruchnahme (z.B. Baustra-
ßen, Baustelleneinrichtungen, Lagerflächen, Kabelverlegung). Die Einstufung erfolgt in BK III - mittel. 
 
objektbedingte Auswirkungen 

Auf den gegenwärtig ackerbaulich genutzten Flächen im Plangebiet kommt es zu einer Änderung der 
bisherigen Nutzung, auf Grund der Belegung der Photovoltaik-Freiflächenanlage einschließlich ihrer 
Nebenanlagen (Trafostationen, Batteriespeicheranlage, Betriebs- bzw. Wartungswege etc.). Die Flä-
chen zwischen und unter den PV-Modulen sowie der unbebaute Korridor im Geltungsbereich werden 
mittels Grünland angesät. Die Bewirtschaftung des Grünlands kann hier eingeschränkt durch Mahd oder 
Schafbeweidung erfolgen. Zudem werden ca. 307 m² Gebüschstruktur für die Herstellung einer befahr-
baren Brandschneise entlang der südlichen Außengrenze der östlichen Teilfläche des Solarparks be-
seitigt. Die restlichen Gehölzstrukturen im Geltungsbereich sind jedoch als Grünflächen zu erhalten und 
werden vorhabenseitig durch die zusätzliche Anlage von Gehölzpflanzungen ergänzt. 
 
Im Hinblick auf die Gesamtmaßnahme erfolgt die Einstufung in BK III - mittel. 
 
betriebsbedingte Auswirkungen 

Spezifische Auswirkungen der künftigen Flächennutzung auf das Schutzgut Pflanzen, welche über die 
objekt- und betriebsbedingten Wirkungen hinausgehen, lassen sich nicht prognostizieren. Die Einstu-
fung erfolgt in BK I - ohne. 
 
Ergebnis 

Die Inanspruchnahme und Überprägung von Biotopen wird auf der Grundlage des Biotopwertmodells 
Sachsen-Anhalt erfasst und bewertet. Durch die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen (A 1 – A 3) 
erfolgt eine Verbesserung des Strukturgefüges, welche sich auf Dauer positiv auch das Schutzgut Tiere 
und Pflanzen auswirkt und zur Verbesserung der biologischen Vielfalt des Plangebietes beiträgt. Die er-
mittelte Beeinträchtigung von Biotopstrukturen wird durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Lan-
despflege (A 1 - A 5) vollumfänglich kompensiert. Zum Schutzgut Pflanzen kann eine Einstufung in Beur-
teilungsklasse III - mittel erfolgen. 
 
 
Schutzgut biologische Vielfalt 
 
Bestand 
 
Das Plangebiet liegt vollständig im Naturpark „Unteres Saaletal“ (NUP0006LSA). Direkt an das Plangebiet 
östlich grenzend, befindet sich das gesetzlich geschützte Biotop „Streuobst am Zorges“ (Gebiets-Nr. 12), 
welches gleichzeitig Bestandteil des FND „Ostspitze des Zorges bei Bennstedt“ (FND0055SK_) ist. 
 
Nachfolgende Schutzgebiete nach EU-, Bundes- und Landesrecht sind im Umkreis von 2.000 m um das 
Plangebiet vorhanden: 
 
 FFH0123LSA „Muschelkalkhänge westlich Halle“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 465 m ] 
 FFH0122LSA „Dölauer Heide und Lindbusch bei Halle“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 540 m] 
 FFH0124LSA „Salzatal bei Langenbogen“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1.500 m] 
 SPA0020LSA „Salziger See und Salzatal“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1.500 m] 
 NSG0116__ „Lindbusch“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 530 m] 
 NSG0266__ „Muschelkalkhänge der Nietleben-Bennstedter Mulde“ [geringster Abstand zum Plan-

gebiet: ca. 850 m] 
 NSG0366__ „Salzatal zwischen Langenbogen und Köllme“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1.520 m] 
 LSG0037SK_“Dölauer Heide“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 630 m] 
 LSG0037HAL_“Dölauer Heide“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 905 m] 
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 LSG0066SK_“Salzatal“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1.450 m] 
 FND0055SK_ „Ostspitze des Zorges bei Bennstedt“ [geringster Abstand zum Plangebiet: < 100 m] 
 FND0013SK_ „Geblers Berg in Köllme“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 940 m] 
 FND0042SK_ „Kalkacker am Nikolausberg bei Köllme“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1.030 m] 
 FND0009SK_ „Kirschberg bei Lieskau“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1.150 m] 
 FND0005SK_ „Schuhmanns Berg in Köllme“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1.230 m] 
 FND0041SK_ „Blaugras-Hügel bei Köllme“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1.250 m] 
 FND0065SK_ „Bläulings-Biotop bei Lieskau“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1.390 m] 
 FND0015SK_ „Kalkfluren bei Lieskau“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1.490 m] 
 FND0002HAL „Waldohreulenschlafplatz Dölauer Heide“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1.790 m] 
 NDF0008HAL „Feldgehölz südöstlich des Lindbusches“ [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1.600 m] 
 
Einen Überblick über die Schutzgebietssituation nach Naturschutzrecht gibt die folgende Abbildung. 
 

 
 

Abbildung 2: Karte der Schutzgebiete (Maßstab 1:35.000). Kartengrundlagen: Ausschnitt DTK50 Graustufen © 
GeoBasis-DE / LVermGeo ST 2026, dl-de/by-2-0 (veränderte Darstellung). Naturschutzfachdaten (Schutzgebiete 

und -objekte) © LAU, dl-de/by-2-0 (veränderte Darstellung). ----- Abgrenzung Geltungsbereich / Plangebiet 
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Umweltauswirkungen 
 
Zum Nachweis der Verträglichkeit des geplanten Vorhabens mit den im Umfeld liegenden FFH-
Gebieten FFH0122 „Dölauer Heide und Lindbusch bei Halle“ (DE 4437-308) und FFH0123 „Muschel-
kalkhänge westlich Halle“ (DE 4536-303) wurden FFH-Verträglichkeitsprüfungen durch die 
PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE UND LANDSCHAFT (2026) erstellt. 
 
Nachstehend werden dazu folgende Aussagen zu den vorhabensbezogenen Auswirkungen einschließ-
lich Ergebnis getroffen: 
 
- Beginn der nachrichtlichen Übernahme - 
 
5.1   Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust  
5.1.1  Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität  
Während der Baufeldfreimachung und der Bautätigkeiten kann es durch die Räumung der landwirt-
schaftlichen Flächen, durch Flächeninanspruchnahme für Materiallager und durch den anzunehmenden 
erhöhten Baustellenverkehr im Zuge der Bautätigkeiten zu Individuenverlusten kommen. Darüber hin-
aus kann es durch eine Einzäunung und Erdarbeiten zu einer Barrieren- und Fallenwirkung kommen. 
Die Barriere- oder Fallenwirkung beschränkt sich auf das Baufeld sowie die umliegenden Flächen.  
 
Aufgrund der Entfernung der Lebensraumtypen zu dem Plangebiet kann eine Betroffenheit von nicht 
mobilen charakteristischen Arten ausgeschlossen werden. Außerdem kann eine Betroffenheit der Fle-
dermäuse ausgeschlossen werden, da eine Barriere- oder Fallenwirkungen durch die vorhandene Flug-
fähigkeit nicht gegeben ist. Durch die Bautätigkeit ist auch nicht mit einem Individuenverlust zu rechnen, 
da die Bautätigkeiten in der Regel nur tagsüber stattfinden und die Fledermäuse dämmerungs- bzw. 
nachtaktiv sind.  
 
Die hier betrachteten Vogelarten Neuntöter und Sperbergrasmücke, welche zu den charakteristischen 
Arten der Lebensraumtypen gehören, sind hingegen tagaktiv und können prinzipiell von den Bautätigkei-
ten betroffen sein. Die Sperbergrasmücke besiedelt strukturreiche Kleingehölze, Hecken oder Waldrän-
der, aber auch extensiv genutzte landwirtschaftlichen Flächen, wie Feuchtgrünländer (SÜDBECK et al. 
2025). Der Neuntöter besiedelt halboffene bis offene Landschaften mit lockerem Gehölzbestand. Beide 
Arten sind Freibrüter und brüten ausschließlich in Hecken. Es handelt sich bei dem Geltungsbereich des 
B-Plans um intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen und krautige Randbereiche ohne Gehölze, wel-
che von den Arten gegebenenfalls zur Nahrungssuche aufgesucht werden. Eine Betroffenheit durch die 
Bautätigkeiten in Form von Barriere- oder Fallenwirkung bzw. Mortalität ist auszuschließen.  
 
Im Nahbereich westlich des Geltungsbereichs sowie nördlich der Grünspange „Köllmer Weg“ sind Vor-
kommen der Zauneidechse bekannt (RANA 2014). Im Zuge des Trassenausbaus der angrenzenden A134 
sind nördlich angrenzend CEF-Maßnahmen festgeschrieben worden. Hier sind Ersatzhabitate in Form 
von Sand- und Steinschüttungen sowie Kleingewässer für die Zauneidechse angelegt worden (IBV 2005). 
Um eine Habitatfragmentierung für die Zauneidechse zu verhindern und Individuenverlusten auf dem Bau-
feld zu vermeiden, werden die in Kapitel 3.3 beschriebenen Maßnahmen VAFB2, AFCS2 bis AFCS5 umge-
setzt. Bei fachgerechter Umsetzung kommt es damit zu keiner Beeinträchtigung der Zauneidechse durch 
baubedingte Barriere- und Fallenwirkung oder Individuenverlust im Zuge der Bautätigkeiten.  
 
Der Eremit ist auch mobil und kann potentiell auch in den Baustellenbereich einwandern, allerdings weist 
die Art eine geringe Mobilität und eine geringe Ausbreitungsrate auf. Die meisten Individuen verweilen im 
Wirtsbaum, nur wenige Individuen verlassen den Wirtsbaum (RANIUS & HEDIN 2001). Die zurückgeleg-
ten Distanzen variieren dabei von 30 m bis zu 700 m, je nach Literatur (RANIUS & HEDIN 2001, DUBOIS 
& VIGNON 2008, STEGNER & STRZELCZYK 2006). Eine solche Ausbreitung erfolgt aber i.d.R., wenn 
überhaupt nur innerhalb von zusammenhängen-den Waldgebieten und nicht über die offene Ackerfläche. 
 
Weiterhin ist die Art flugfähig. Flugbewegungen der Art sind auch bis zu 2 km dokumentiert worden 
(STEGNER 2002). Der Eremit benötigt als Wirtsbäume zur Fortpflanzung und Nahrungssuche (BfN 
2026), deshalb findet dieser innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans kein Habitat. Es kann dem-
nach mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, dass während der Bautätigkeiten ein Eremit 
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in die Baustelle einwandern wird. Transferflüge über das Baufeld sind trotz der Bautätigkeiten möglich 
und eine Barriere- oder Fallenwirkung sind demnach nicht einschlägig. 
 
Beeinträchtigungen für die charakterlichen Arten der LRT und Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 
durch akustische baubedingte Barriere- und Fallenwirkung gelten deshalb als ausgeschlossen. 
 

5.1.2  Anlagenbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität  
Durch die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen kann es zu anlagenbedingten Barrierewir-
kungen kommen, welche durch die Einzäunung zum Diebstahlschutz zu einer Zerschneidung von Wan-
derkorridoren resultieren kann. Für den Solarpark ist geplant die Durchlässigkeit des Zaunes durch ei-
nen Abstand von 20 cm zum Boden für Kleintiere herzustellen. Flugfähige Arten sind von der Barriere-
wirkung nicht betroffen, da es zu keiner unüberwindbaren Fragmentierung kommt.  
 
Fledermausarten reagieren mitunter sensibel auf einen Wegfall an Leitstrukturen, wie Bäumen (Dietz et 
al. 2007). Innerhalb des Geltungsbereichs gibt es keine Strukturen, die Fledermäusen als Leitstrukturen 
dienen, somit werden Flugbewegungen zwischen Quartieren und Jagdhabitaten nicht beeinträchtigt.  
 
Durch die Umsetzung der Maßnahme AFCS2 (Schaffung einer Vernetzungsstruktur) dient der unbebaute 
Korridor zusätzlich als neue Leitstruktur für Fledermäuse, aber auch für alle anderen mobilen Tierarten, 
durch den Geltungsbereich. Der Streifen kann darüber hinaus als weiteres zusätzliches Jagdhabitat 
erschlossen werden.  
 
Durch die Anbringung von Stacheldraht kann es zu einer Fallenwirkung der Einzäunung im Zuge der 
Errichtung mancher Solarenergieanlagen kommen (JOHNSON & ARNETT 2010). Dies kann auch zu 
einem Individuenverlust von Fledermäusen und Vögeln führen (JOHNSON & ARNETT 2010). Der So-
larpark wird nach aktuellen Planungsstand eingezäunt, aber nicht durch Stacheldraht gesichert, sodass 
eine Fallenwirkung ausgeschlossen werden kann.  
 
Durch die Errichtung von PV-Modulen kommt es teilweise zu einer Reflexion von polarisiertem Licht, 
welches besonders Wasserinsekten anlockt. Diese werden mitunter verleitet auf den Modulen die Eiab-
lage zu vollziehen. Deshalb besteht eventuell die Gefahr von Verlusten von wassergebundenen Insek-
ten (HERDEN ET AL. 2009). Als einzig prüfungsrelevante Art wird hier der Eremit betrachtet. Eine Be-
einträchtigung oder Betroffenheit durch die Reflexionen gilt als unwahrscheinlich, da sämtliche Licht-
quellen nur im geringen Maße angeflogen werden, da die Art als relativ flugträge gilt (STEGNER 2002, 
RANIUS & HEDIN 2001). 
 
Beeinträchtigungen für die charakterlichen Arten der LRT und Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 
durch akustische anlagenbedingte Barriere- und Fallenwirkung gelten deshalb als ausgeschlossen. 
 
5.2  Nichtstoffliche Einwirkungen  
5.2.1  Akustische Reize (Schall)  
Akustische Reize können bau- und betriebsbedingt zu Beunruhigung von entsprechend empfindlichen 
Tierarten führen. Einerseits durch die Bautätigkeiten während der Bauphase, andererseits durch den Be-
trieb von elektrischen Anlagen, wie Transformatoren und Wechselrichtern. Dabei können Schallimmissio-
nen je nach Art, Zeitpunkt, Stärke und Dauer unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Üblicherweise füh-
ren Schallimmission zu einer Art Stress, wie Fluchtverhalten, sich aber auch als Meidungsverhalten nie-
derschlägt. Als empfindliche Arten-gruppen sind hier speziell Säugetiere und Vögel zu nennen.  
 
Zunächst wird auf baubedingte Störungen durch akustische Reize bei planungsrelevanten Arten einge-
gangen und im Anschluss auf betriebsbedingte.  
 
Für die Zauneidechse kann eine baubedingte Störung durch akustische Reize im Zuge von Baustellentä-
tigkeiten und -verkehr durch die Einhaltung der Bauzeitenbeschränkung vermieden werden. Die Bau-
zeitenbeschränkung wurde ursprünglich für Brutvögel der Feldflur entwickelt, der Zeitraum betrifft zugleich 
aber auch die Hauptaktivitätszeiten und auch die Fortpflanzungszeiten der Zauneidechsen (BEEBE & 
GRIFFITHS 2000, BLANKE 2010). Gleichzeitig verläuft der Baustellenverkehr entlang von bestehenden 
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Wegen und damit im größeren Abstand zu möglichen Habitaten. Eine Befahrung des gesamten Baufeldes 
betrifft dann nur Ackerflächen, welche kein geeignetes Habitat für Zauneidechsen darstellt.  
 
Differenzierte Ausführungen für die Arten Neuntöter und Sperbergrasmücke sind nicht bekannt. Deshalb 
wird hier eine allgemeine Ableitung für Vögel vorgenommen.  
Üblicherweise führen akustische Reize bei Vögeln zu einer Schreck- und Störwirkung, die zu einem 
veränderten Verhalten führen können. Je nach Dauer und Intensität führen diese zu einem veränderten 
Verhalten, Flucht oder sogar bis hin zur Aufgabe der Brut (KEMPF & HÜPPOP 1998).  
 
Textlich wurde als Vermeidungsmaßnahme (VAFB3) festgelegt, dass zur Vermeidung von Beeinträchti-
gung von Vögeln eine Bauzeitenbeschränkung außerhalb des Zeitraum 1. April bis zum 31. August gilt. 
Die Arbeiten dürfen damit nur im Zeitraum 1. September bis 31. März durchgeführt werden. Beim 
Neuntöter und Sperbergrasmücke handelt es sich um Langstreckenvögel, die einerseits erst in der ers-
ten Mai Dekade in die Brutreviere zurückkehren und andererseits spätestens im September die Brutre-
viere üblicherweise verlassen haben (SÜDBECK et al. 2025). Damit liegen die Bautätigkeiten außerhalb 
der Hauptaktivitätszeiten beider Arten. Baubedingte Störungen werden damit vermieden und eine Be-
einträchtigung beider Arten ist ausgeschlossen.  
 
Akustische Reize können auf grundsätzlich zwei unterschiedliche Weisen zu einer Beeinträchtigung für 
Fledermäuse führen: 1. Störung im Bereich der Quartiere und 2. Störung im Bereich der Nahrungsha-
bitate (FFH-VP-Info). Deshalb werden die zu betrachteten Fledermausarten hier gemeinsam betrachtet, 
eine Differenzierung ist nicht notwendig.  
 
Die nächsten bekannten Quartiere der Mopsfledermaus liegen mehr als 700 m östlich vom Geltungsbe-
reich des B-Plans innerhalb des FFH-Gebietes „Dölauer Heide und Lindbusch bei Halle“ (FÖA 2008). 
Weitere Quartiere des Großen Mausohrs und Mopsfledermaus finden sich westlich des Geltungsbereichs 
im FFH-Gebiet „Muschelkalkhänge westlich Halle“ in über ei-nem Kilometer Entfernung (FÖA 2008). 
 
Baubedingte Störungen durch Schallimmissionen sind aufgrund der Entfernungen der Quartiere zum 
Baubereich relativ unwahrscheinlich. Hier sind höchstens Störungen denkbar beim Setzen der Ramm-
fundamente im Zeitraum der Bauphase. Diese Störungen finden allerdings nur temporär statt und halten 
üblicherweise nicht mehr als wenige Wochen an bis das Rammen der Modultische abgeschlossen ist. 
Die meisten Fledermausarten haben verschiedene Quartiere zwischen denen diese bei Störungen 
wechseln können. Da es sich um eine temporäre Störung handelt wird eine erhebliche Beeinträchtigung 
für die Fledermäuse im Hinblick auf die Quartiere ausgeschlossen. 
 
Des Weiteren kann es durch akustische Reize zu einer Störung im Bereich der Nahrungshabitate kom-
men. Fledermäuse sind dämmerungs- bzw. nachtaktiv und jagen, wenn die Baustelle ruht. Die Bautä-
tigkeiten finden nur tagesüber außerhalb der Aktivitätsphasen der Fledermäuse statt. Baubedingte Be-
einträchtigungen gelten damit als ausgeschlossen. 
 
Baubedingte Störungen durch akustische Reize auf Zauneidechsen, Fledermäuse und Vögel sind damit 
ausgeschlossen. 
 
Betriebsbedingte Schallimmissionen hingegen finden kontinuierlich auch während der Aktivitätsphasen 
aller hier betrachten Arten statt. Im Zuge des Bauantrags wurde ein Schallgutachten ausgearbeitet, 
welches die Schallimmissionen des Batteriegroßspeichers untersucht. Im Bereich des Solarparks liegen 
Schallpegel für den ungünstigsten Betriebszustand von 50 dB bis zu 67 dB um den Batteriespeicher vor 
(ALB 2025). Der Schallpegel nimmt mit zunehmender Entfernung ab.  
 
Für die Artengruppe der Vögel und die Zauneidechse sind keine Belege für eine negative Beeinträchti-
gung durch die Betreibung von elektrischen Anlagen, wie beispielsweise Wechselrichtern und Transfor-
matoren, bekannt. 
 
Aus der Literatur ist bekannt, dass PV-Module die Echoortungsrufe von Fledermäusen beeinträchtigen 
können (Jones 2023). Dies scheint sich auch negativ auf den Jagderfolg auszuwirken (Barré et al. 
2023). In der Folge kann dies die Wahl von Flugrouten und Wanderbewegungen beeinflussen und zu 
einer veränderten Raumnutzung führen. Studien zeigen zudem, dass über Solarparks eine geringere 
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Fledermausaktivität sowie teilweise eine reduzierte Artenviel-falt festgestellt wurde (Tinsley et al. 2023). 
Allerdings sind diese Ergebnisse nicht pauschal auf jeden Solarpark übertragbar. Die Aussagen der 
Studien beziehen sich hauptsächlich auf Flugkorridore entlang von Hecken, Grundstrukturen und funk-
tionalen Vernetzungselementen. 
 
Intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen ohne gliedernde Strukturen weisen hingegen nur eine ge-
ringe Bedeutung als Jagdhabitat für die meisten Fledermausarten auf (Brinkmann et al. 2016). Großes 
Mausohr, Mopsfledermaus und Kleine Hufeisennasen sind abhängig von strukturreichen Landschaften 
(BfN - Artenportraits). Dabei sind Großes Mausohr und Mopsfledermaus stark an strukturreiche Wälder 
und die Kleine Hufeisennase an Waldränder gebunden, jagen meistens bodennah und meiden meistens 
Offenlandbereiche (BONTADINA et al. 2006). Allen drei Arten fehlen damit wesentliche Elemente in-
nerhalb des Geltungsbereichs, eine Nutzung als Jagdhabitat ist damit nahezu ausgeschlossen. 
 
Transferflüge zwischen den beiden FFH-Gebieten orientieren sich bevorzugt an linearen Landschafts-
elementen wie Hecken, Waldrändern und Gehölzen. Diese fehlen allerdings großenteils im Bereich des 
Geltungsbereiches. Funktionelle Vernetzungselemente sind zum Beispiel die Allee im Norden des Gel-
tungsbereichs „Köllmer Weg“ und die im Süden die Kleingartenanlage „Am Zorges“. Dies kann auch 
durch Erfassungen von Flugbewegungen im Zusammenhang mit dem Trassenausbau gezeigt werden 
(FÖA 2008). Nach aktueller Planung werden keine Gehölze entnommen, somit findet keine Zerschnei-
dung durch funktionale Vernetzungsstrukturen statt. 
 
Durch die Maßnahme AFCS2 „Schaffung einer Vernetzungsstruktur“ wird außerdem eine neue Vernet-
zungsstruktur durch einen unbebauten Korridor durch den Geltungsbereich von Norden nach Süden 
und von Südwesten nach Nordosten geschaffen. Außerdem werden im Zusammenhang der Maßnahme 
A2 eine Eingrünung mit einer Strauchhecke umgesetzt, welche auch eine neue Leitstruktur entlang des 
Solarparks darstellt. 
 
Durch die ökologische Aufwertung der Fläche durch die Initialisierung eines artenreichen Grünlandes 
kann es des Weiteren zu einer Stärkung der lokalen Populationen kommen, da neue Jagdhabitate ent-
stehen könnten (DIETZ et al. 2007). 
 
Auch muss betrachtet werden, dass die elektrischen Anlagen eine Störung auf Fledermäuse haben 
könnten, sofern die Schallimmissionen im Frequenzband der Ortungsrufe der Fledermäuse liegen wür-
den. Der Frequenzbereich der Wechselrichter, welche hier zur Verwendung kommen, liegt dabei in ei-
nem Bereich von 25 Hz bis zu 10 kHz (SMA Solar Technology AG 2025). Diese Frequenzen liegen 
außerhalb des Ultraschallbereichs für Echoorientierung von Fledermäusen (DIETZ et al. 2007). Eine 
Störung durch Schallimmissionen durch den Betrieb der Wechselrichter gilt damit als ausgeschlossen. 
Betriebsbedingte Beeinträchtigung konnten somit ausgeschlossen werden. 
 
Beeinträchtigungen für die charakterlichen Arten der LRT und Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 
durch akustische Reize und Schall gelten deshalb als ausgeschlossen. 
 
6  Ergebnis und Fazit 
Die im Kapitel 5 durchgeführte Verträglichkeitsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass die Planung keine 
erheblichen Beeinträchtigungen bei den maßgeblichen Bestandteilen der planungsrelevanten Natura 
2000-Gebiete hervorruft. Es gibt keine negativen kumulativen Wirkungen und keine Auswirkungen zu 
den Maßnahmen des Ausbaus der A143. Durch die getroffenen FCS-Maßnahmen des Solarparks wird 
die Funktionalität bestärkt.  
 
Die Verträglichkeit für die FFH-Gebiete „Dölauer Heide und Lindbusch bei Halle“ und „Muschelkalk-
hänge westlich Halle“ ist damit, auch im Zusammenhang mit der Autobahn, gegeben. 
 
- Ende der nachrichtlichen Übernahme - 
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Schutzgut Boden und Fläche 
 
Bestand 
 
Das Plangebiet befindet sich in der Bodenlandschaft Wettin-Brachwitzer Löss-Hügelländer mit 
Bennstedt-Nietlebener Platte (Nr. 6.2.1.10) (GLA 1999), welche der Bodenregion der Löss- und Sand-
lösslandschaften zuzuordnen ist. 
 
Entsprechend der Übersichtskarte der Böden (BÜK 400; GLA 1995 / LAGB, Bodeninformationssys-
tem/digitale Fachdaten) sind Tschernoseme bis Braunerde-Tschernoseme aus Löss über Schmelzwas-
sersand und Talsand (ö/dT-W; Kartiereinheit: 17) die dominierenden Bodenformen im Plangebiet. Die 
Böden besitzen ein mittleres bis hohes Ertragspotenzial. Der Wasserhaushalt ist hier mäßig trocken.  
 
Die Böden lassen sich im Hinblick auf Ihre Eigenschaft, wie folgt einstufen: 
 
 ö/dT-W 
Durchlässigkeit: 5 = sehr hoch 
Puffervermögen: 4 = hoch 
Austauschkapazität:  3–4 = mittel bis hoch 
Ertragsfähigkeit: 3–4 = mittel bis hoch 
Bindungsvermögen:  4 = hoch 
Wasserhaushalt: mäßig trocken  

 
Das Ertragspotenzial kann vereinfacht wie folgt miteinander parallelisiert werden: 
 
Ertragspotenzial Bodenwertzahl (Landw.) Nährkraftstufe (Forstw.) 
4 = hoch 61 – 80 r = reich 
3 = mittel 41 – 60 k = kräftig 

 
Gemäß der Stellungnahme des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd (vom 
22.08.2024) besitzen die Böden im Plangebiet eine Boden-/Ackerzahl von bis zu 86 mit hohen bis sehr 
hohen Ertragspotenzial. 
 
Bei den Böden des Geltungsbereiches handelt es sich um derzeit der intensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung unterliegende Böden. 
 
Altlasten 
 
Für das Plangebiet sind in der Datei schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten des Saalekreises 
(DSBA) keine Altlastverdachtsflächen registriert. Im NW des Planungsbereiches grenzt der ehemaliger 
Tonabbau Bennstedt an. Da sich der Altlastenverdacht auf diesen Flächen nicht bestätigte, wurde die 
Fläche (22201) in der DSBA archiviert. 
 
Kampfmittel 
 
Nach Prüfung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes Sachsen-Anhalts ist eine Belastung 
der Flächen mit Kampfmitteln/Munition nach dem derzeitigen Stand der Unterlagen nicht bekannt. Je-
doch gibt es einen unbestätigten sonstigen Verdacht. Dieser wurde in einer Historischgenetischen Re-
konstruktion (HgR) aus Nutzung durch Bergbau (Tagebaue) eingestuft, die geeignet gewesen wären für 
die Vergrabung von Kampfmittel. Durch die HgR 190696 von Mull & Partner (v. 04.11.2019) konnte der 
Verdacht jedoch nicht bestätigt werden. 
 
Bergbau 
 
Für das Plangebiet liegt keine Bergbauberechtigung vor. Es ist jedoch durch Altbergbau geprägt und 
wurde hauptsächlich durch den Braunkohletiefbau vorbeansprucht. 
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Oberflächennahe Rohstoffe und Energierohstoffe 
 
Für das Plangebiet sind keine oberflächennahen Rohstoffe (LAGB, Bodeninformationssystem/digitale 
Fachdaten: KOR 50) ausgewiesen. Im näheren Umfeld ,nördlich sowie westlich des Plangebietes, be-
finden sich jedoch Lagerstätten von Kalkstein (lagig marin / Unterer Muschelkalk). Darüber hinaus liegt 
das Plangebiet vollständig im Bereich von Braunkohleflözen (Paläozänes bis Mitteleozänes Flöz) und 
damit im Bereich ausgewiesener Lagerstätten von Energierohstoffen (LAGB, Bodeninformationssys-
tem/digitale Fachdaten: Übersichtskarte Energierohstoffe). 
 
Geotope 
 
In Verbindung mit der Erdgeschichte sind Erdaufschlüsse sowie anderweitige geomorphologische und 
hydrologische Besonderheiten von besonderer Bedeutung, die z.T. als Geotope unter besonderen 
Schutz gestellt werden. Als schutzwürdig werden diejenigen Geotope angesehen, die eine besondere 
erdgeschichtliche Bedeutung, Seltenheit, Eigenart oder Ästhetik besitzen. 
 
Im nordwestlichen Eckbereich der östlichen Teilfläche befindet sich ein Bergbau-/Geo-Historisches Ob-
jekt o. Denkstein. Es handelt sich hierbei um das Geotop 4537-13 „Schachthalde des ehemaligen Kap-
seltonabbaus bei Köllme“. 
 
Bewertung der Boden(teil)funktionen  
 
Das ca. 587.239 m² große Plangebiet wird fast vollständig durch vom BFBV-LAU bewerteten Teilflächen 
abgedeckt (98,49 %).  
 
Aus den bewerteten Teilflächen lässt sich folgende Verteilung von Bodenarten im Plangebiet ableiten: 
 

 Lehm (L):      71,19 %  
 sandiger Lehm (sL):     24,91 %  
 schwerer Lehm oder toniger Lehm (LT):    1,86 %  
 stark lehmiger Sand (SL):     0,53 % 

 
Etwa zwei Drittel der Bodenfläche des Plangebietes (67,01 %) wird von Böden mit einem sehr hohen 
Konfliktpotenzial eingenommen (68,04 % der bewerteten Bodenfläche) und ca. ein Fünftel (21,99 %) 
von Böden mit einem hohen Konfliktpotenzial (22,32 % der bewerteten Bodenfläche). Ein mittleres Kon-
fliktpotenzial zeigt 9,49 % der Bodenfläche des Plangebietes (9,64 % der bewerteten Bodenfläche).  
 
Zudem werden rund 12 % des Plangebietes durch Archivböden eingenommen (Tabelle 8). Die Archiv-
böden liegen im südöstlichen Bereich der östlichen Teilfläche. 
 
Tabelle 7: Teilflächen gemäß BFBV-LAU im Plangebiet (Stand März 2023). K Gesamtbewertung (Konfliktpoten-
zial). N Naturnähe. E Ertragspotenzial. W Wasserhaushaltpotenzial. Wertstufen: 5 sehr hoch. 4 hoch. 3 mittel. 2 ge-
ring. 1 sehr gering. 
 

Bodenart K N E W Fläche (m²) Fläche (%) 

SL - stark lehmiger Sand 3 2 3 3 451 0,08 
SL - stark lehmiger Sand 3 2 3 3 2.675 0,45 
sL - sandiger Lehm 4 1 4 3 15.514 2,64 
sL - sandiger Lehm 4 1 4 3 86.027 14,65 
sL - sandiger Lehm 4 1 4 3 3.033 0,52 
sL - sandiger Lehm 3 2 3 2 10.627 1,81 
sL - sandiger Lehm 3 2 3 2 14.872 2,53 
sL - sandiger Lehm 3 2 3 2 16.212 2,76 
L - Lehm 5 1 5 3 36.720 6,25 
L - Lehm 5 1 5 3 69.196 11,78 
L - Lehm 5 1 5 3 263.373 44,85 
L - Lehm 5 1 5 3 24.226 4,13 
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Bodenart K N E W Fläche (m²) Fläche (%) 

L - Lehm 4 1 4 2 19.006 3,24 
L - Lehm 4 1 4 2 5.526 0,94 
LT - schwerer Lehm oder toniger Lehm 3 2 3 1 1.596 0,27 
LT - schwerer Lehm oder toniger Lehm 3 2 3 1 5.333 0,91 
LT - schwerer Lehm oder toniger Lehm 3 2 3 1 3.972 0,68 
Summe     578.359 98,49 

 
Tabelle 8: Archivböden gemäß BFBV-LAU im Plangebiet. 
 

Objekt-ID  
(BFBV-LAU) 

Stand Kriterium Objekt-Art Fläche (m²) Fläche (%) 

EBF4005 2004 Suchraum Einzelne Bodenform 70.422 11,99 % 
 
Endergebnis: 

Der überwiegende Teil der bewerteten Böden des zu beplanenden Gebietes besitzt ein hohes bis sehr 
hohes Konfliktpotenzial, welches aus dem hohen bis sehr hohen Ertragspotenzial resultiert. Gemäß 
Bodenschätzung handelt sich hierbei um besonders schützenswerten Boden mit einer Boden-/ Acker-
zahl von bis zu 86. Dieser Boden als Produktionsgrundlage für die Landbewirtschaftung zeichnet sich 
vor allem durch eine hohe bis sehr hohe Ertragsfähigkeit aus, was sich auch in den Ergebnissen des 
Bodenfunktionsbewertungsverfahrens BFBV-LAU widerspiegelt. Mit der natürlichen Ertragsfähigkeit 
wird die Eignung der landwirtschaftlich genutzten Böden in Land Sachsen-Anhalt zur Wahrnehmung 
der Bodenteilfunktion Natürliche Bodenfruchtbarkeit innerhalb der Funktion des Bodens als Lebens-
grundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen (§ 2 Abs. 2 Ziff. 1a 
BBodSchG) dargestellt. Böden mit einen sehr hohen Konfliktpotenzial (Wertstufe 5) sind aus Sicht des 
vorsorgenden Bodenschutzes grundsätzlich schützenswert und nicht für Eingriffe vorzusehen.  
 
Die im Plangebiet vorhandenen Archivböden „Einzelne Bodenform“ besitzen eine besondere Funktion 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. Sie sind besonders schützenswert und nach dem BFBV in 
die Wertstufe 5 einzustufen, da Eingriffe in Archivböden nicht ausgleichbar sind.  
 
Gemäß Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt (Anlage 2) erfüllt das Schutzgut Boden folgendes Wertkriterium 
 

 überdurchschnittlich hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit, 
 

welches bei der Ausrichtung der Kompensationsmaßnahmen zu berücksichtigen ist. 
 
 
Umweltauswirkungen 
 
baubedingte Auswirkungen 

Nivellierungen des vorhandenen Bodens sind nicht vorgesehen. Baubedingt kann es zur Verdichtung 
durch bauzeitliche Flächeninanspruchnahme, Schadstoffeintrag durch Emissionen (Abgase, Öl, Diesel, 
Schmiermittel) von Baufahrzeugen oder die Lagerung von Baustoffen kommen. Im Rahmen der norm-
gerechten Ausführung der Baumaßnahmen ist aber nicht von dauerhaft nachteiligen, baubedingten Stö-
rungen auszugehen. Eine Kontamination durch unsachgemäße Lagerung ist bei Einhaltung der Vor-
schriften nach heutigem Stand der Technik fast ausgeschlossen. Zur Verminderung von Beeinträchti-
gungen werden entsprechende Vorkehrungen entsprechend Pkt. 2.3.2 vorgesehen. 
 
Zur Minderung der Bodenerosion durch Wind und Wasser erfolgt die Begrünung des Geltungsbereiches 
im Zuge der Herstellung der Photovoltaik-Freiflächenanlage. Durch die Abstände der PV-Module zum 
Boden und den vorgesehenen Reihenabstand zwischen den Modulen wird ein Streulichteinfall gewähr-
leistet, welcher auch eine vegetative Begrünung unter den Modulen zulässt. 
 
Wie bereits oben erwähnt sind für den südöstlichen Bereich der östlichen Teilfläche Archivböden ausge-
wiesen, welche baubedingt beeinträchtigt werden. Dies umfasst z. B. die Beseitigung von 
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Bodenprozessmerkmalen (Archiv der Naturgeschichte) und potenziell die Zerstörung von Kulturdenkma-
len im Boden (Archiv der Kulturgeschichte). Letzteres ist weitgehend vermeidbar, in dem durch archäolo-
gische Rettungsgrabungen im Vorfeld der Baumaßnahme vorkommende Kulturdenkmale gefunden, do-
kumentiert und geborgen werden.  
 
Sollten während der Bauarbeiten Kampfmittel gefunden werden, so sind nach § 2 Abs. l der KampfM- 
GAVO die Arbeiten sofort einzustellen. Die Fundstelle ist zu sichern und die Integrierte Leitstelle Saa-
lekreis (ILS), Tel -Nr. 03461/ 40 12 55 oder jede Polizeidienststelle zu informieren. 
 
Im Zuge der Einsaat erfolgt eine Bodenbearbeitung zur Beseitigung von Bodenverdichtungen. Die Ein-
stufung erfolgt in Beurteilungsklasse BK III – mittel, da die Böden der intensiven Nutzung entzogen und 
einer extensiven Nutzungsform zugeführt werden. 
 
objektbedingte Auswirkungen 

Hier sind v.a. Beschattungen, die Änderung des Bodenwasserhaushaltes und Erosionen in die Betrach-
tungen mit einzubeziehen. 
 
Bei der Photovoltaik-Freiflächenanlage kommt es zu einer Beschattung unterhalb der PV-Module. Durch 
die Höhe der Aufständerung sowie den vorgesehenen Reihenabstand zwischen den Modulen, ist ein aus-
reichender Lichteinfall für die Schaffung einer Vegetationsschicht auch unterhalb der Module gegeben.  
 
Mit der Aufstellung der PV-Module kommt es zu einer Bündelung des anfallenden Niederschlages, wel-
cher jedoch vollständig dem Bodenwasserhaushalt und der Grundwasserneubildung zugeführt wird und 
somit zur Grundwasserneubildung beiträgt. 
 
Der Wasser- und Winderosion wird im Bereich der Photovoltaik-Freiflächenanlage durch eine flächige 
Begrünung entgegengewirkt. Durch die extensive Grünlandnutzung erfährt der Boden eine Verbesserung 
der Bodenfunktionen, da Schadstoffbelastungen im Vergleich zur derzeit betriebenen intensiven Landwirt-
schaft reduziert werden und somit zukünftig auch nicht in den Wasserkreislauf gelangen können. 
 
Der Versiegelungsgrad wird maximal 2 % der überbaubaren Grundstücksfläche betragen. Die Photo-
voltaik-Freiflächenanlage wird mit Pfosten ohne Fundamente im Boden verankert, so dass punktuell nur 
ein sehr geringer Flächenanteil versiegelt wird. Der erforderliche Wegebau wird sich auf ein Mindestmaß 
beschränken. Die 3,5 m breiten Betriebs- bzw. Wartungswege innerhalb des Solarparks sowie die 5,0 
m Breite befahrbare Brandschneise entlang der östlichen sowie südlichen Außengrenze der östlichen 
Teilfläche des Solarparks werden als wasserdurchlässiger Schotterrasen angelegt. Lediglich die Zufahrt 
zum TG 8, in dem der Batteriespeicher errichtet wird, wird aus funktionellen Gründen in einer Breite von 
6,0 m voll versiegelt. Fundamente werden sich auf die Trafostationen sowie auf die Batteriespeicheran-
lage beschränken. 
 
Durch die Errichtung und den Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist eine Änderung der bodenbe-
zogenen Ertragsfähigkeit somit auf ein Minimum beschränkt. Außerhalb der o. g. Versiegelungsflächen ist 
keine Beeinträchtigung des Bodens zu erwarten und die bestehenden Bodenfunktionen bleiben auch wei-
terhin erhalten. Durch die vorgesehene Grünlandansaat und die damit einhergehende extensive Flächen-
nutzung kann der gesetzlich vorgeschriebene Schutz des Bodens vor Erosion und die Wahrung der Was-
ser- und Nährstoffkreisläufe umgesetzt werden. Mit der Bewirtschaftung des Extensivgrünlandes durch 
Grünfuttergewinnung oder Beweidung bleibt der landwirtschaftliche Wert der Flächen erhalten.  
 
Nach Rückbau der Photovoltaik-Freiflächenanlage einschließlich ihrer Nebenanlagen wäre ohne weite-
res eine Wiederaufnahme der landwirtschaftlichen Nutzung möglich. 
 
Im Zusammenhang mit dem Schutzgut Boden ist hierbei anzumerken, dass die Entwicklung und der 
Ausbau der regenerativen Energien ein überragendes öffentliches Interesse für die öffentliche Sicher-
heit zugesprochen wird. Die Konfliktpotenziale des Schutzgutes Boden sind v.a. aus der Ertragsfähigkeit 
resultierend. Diese wird jedoch durch die Maßnahmenumsetzung nicht erheblich geändert, da durch 
vollflächige Begrünungen Erosionserscheinungen, welche zum Abtrag der wertgebenden Bodenschicht 
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beiträgt, unterbunden wird. Auf Grund der Stellung des überragenden öffentlichen Interesses wird hier 
der Gewinnung regenerativer Energien unter Wahrung des Bodenschutzes, ein Vorrang eingeräumt. 
 
Im Hinblick auf die Gesamtmaßnahme erfolgt die Einstufung in BK II - gering.  
 
betriebsbedingte Auswirkungen 

Es sind keine Auswirkungen durch den Betrieb von der Photovoltaik-Freiflächenanlage auf das Schutz-
gut Boden und Fläche erkennbar. Die Einstufung erfolgt in BK I - ohne. 
 
Ergebnis 

Die Schutzbedürftigkeit des Bodens wird durch die Planung nicht verletzt, da die vorhandenen Böden in 
ihrer Form und Funktion erhalten bleiben und durch die Grünlandeinsaat vor schädlichen Einflüssen, wie 
z.B. Pestizitbelastungen und Erosionserscheinungen (Wind und Wasser) geschützt werden. Somit ist die 
Betroffenheit des Schutzgutes Boden und Fläche insgesamt als gering bis mittel (BK II-III) einzustufen.  
 
 
Schutzgut Wasser 
 
Bestand 
 
Gemäß der Hydrologischen Raumgliederung (geoviewer.bgr.de, März 2024) befindet sich das Plange-
biet vollständig im Großraum des „Mitteldeutschen Bruchschollenlandes“ und belegt darin den hydro-
geologischen Raum der „Thüringischen Senke“ sowie den hydrogeologischen Teilraum „Muschelkalk 
der Thüringischen Senke“. 
 
Grundwasser: 

Im Plangebiet ist folgender Grundwasserkörper ausgewiesen (vgl. GLD-Portal): 
 

• Mansfeld-Querfurt-Naumburger Triasmulden und -platten  
 

Tabelle 9: Grundwasserkörper im Plangebiet. Datenquelle: GLD-Portal, März 2024. 
 

Name, Grundwasserkörper Code Fläche 
(gesamt) 

Chemischer 
Zustand 

Mengenmäßi-
ger 
Zustand 

Mansfeld-Querfurt-Naumbur-
ger Triasmulden und -platten  

SAL GW 014 1.236,4 km² schlecht gut 

 
Wie in Tabelle 9 dargestellt ist der chemische Zustand der Grundwasserkörper anthropogen erheblich 
beeinträchtigt, bedingt durch landwirtschaftliche Nutzung (Einfluss von Nitrat und Sulfat). 
 
Entsprechend der Hydrogeologischen Übersichtskarte (HÜK400d, LAGB) sind folgende Hauptgrund-
wasserleiter im Plangebiet ausgebildet: 
 
 Lockergestein (Poren-Grundwasserleiter): 

Tertiäre Grundwasserleiter (meist Feinsande) in einer Folge von Beckenschluffen, lokal mit Braun-
kohlenflözen; geringmächtige sandig-kiesige Quartärauflage möglich. 

 
Die Grundwasserisohypsen (mittlere Verhältnisse, Datenstand: 13.03.2024; Auszug aus dem Grund-
wasserkataster 2014/2015) liegen im Plangebiet zwischen 91,0 und 97,0 m [NHN] (nach Nordwesten 
hin abnehmend) (vgl. GLD-Portal), während die Geländehöhe zwischen 115,0 und 130,0 m [NHN] be-
trägt (in der Tendenz nach Nordwesten abnehmend) (vgl. topographic-map.com). Das heißt der Grund-
wasserflurabstand beträgt demnach in etwa zwischen 24 und 33 m. 
 
Die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung im Plangebiet ist überwiegend sehr hoch (vgl. GLD-
Portal). Zudem ist ein kleinflächiger Randbereich, im Süden der östlichen Teilfläche, als hoch einzustufen. 
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Wasser- sowie Heilquellenschutzgebiete sind im Betrachtungsraum nicht vorhanden. Das nächstgele-
gene Wasserschutzgebiet (Schutzgebietsnummer STWSG0186, Halle-Beesen) befindet sich in einer 
Entfernung von ca. 9,9 km südöstlich vom Plangebiet. 
 
Oberflächenwasser: 

Oberflächengewässer (stehend und fließend) sind im Plangebiet nicht vorhanden.  
 
Zu den nächstgelegenen Fließgewässern gemäß Gewässernetz Sachsen-Anhalts gehören: 
 

 Lieskauer Bach [geringster Abstand zum Plangebiet: ca.1,1 km],  
 Bach aus Bennstedt [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1,2 km], 
 Graben aus Bennstedt [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1,3 km], 
 Graben 5672.682.2 [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1,3 km], 
 Würdebach [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1,4 km], 
 Salza [geringster Abstand zum Plangebiet: ca. 1,5 km]. 

 
Des Weiteren befinden sich im Umfeld des Plangebietes, in Abständen zwischen 250 und 1.300 m, 
eine Vielzahl an größeren Standgewässern (vermutlich Abbaugewässer sowie Teiche). 
 
Tabelle 10: Oberflächengewässer im erweiterten Umfeld des Plangebietes (Radius 1.500 m um Plangebiet). Da-
tenquelle: GLD-Portal, Februar 2026. 
 

Legende  
Gewässertyp F Fließgewässer 
LAWA-Typ 6 Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche 
Bemerkungen Name gemäß Gewässernetz Sachsen-Anhalt 06.02.2026. / GLD-Portal. 

 

Name G
ew

äs
se

r-
ke

n
n

za
h

l 

G
ew
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se

rt
yp

 

O
rd

n
u

n
g

sz
ah

l 

L
A

W
A

-T
yp

 

Gewässerstruktur-
klassen im Gebiet 
(Gesamtbewertung) 

chem. 
Zustand 

ökolog. 
Zustand/ 
Potenzial 

Salza 5672 F 1 6 sehr stark verändert nicht gut schlecht 

Würdebach 56726 F 2 6 
mäßig verändert bis 
vollständig verändert 

nicht gut schlecht 

Bach aus 
Bennstedt 

567268 F 2 o.A. o.A. o.A. o.A. 

Lieskauer Bach 5672962 F 2 o.A. o.A. o.A. o.A. 

Graben aus 
Bennstedt 

5672682 F 2 o.A. o.A. o.A. o.A. 

Graben 
5672.682.2 

56726822 F 2 o.A. o.A. o.A. o.A. 

 
Wie in Tabelle 10 dargestellt handelt es sich bei der Salza und dem Würdebach um anthropogen er-
heblich beeinträchtigte Fließgewässer. Für die sonstigen Gewässer liegen keine Bewertungen der 
Struktur oder des ökologischen und chemischen Zustands bzw. Potenzials vor, jedoch sind auch hier 
mehr oder weniger anthropogene Beeinträchtigungen gegeben. 
 
Die Salza unterliegt als Gewässer 1. Ordnung der Unterhaltungspflicht des Landes Sachsen-Anhalt, 
vertreten durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW). Die übrigen 
Fließgewässer gehören als Gewässer 2. Ordnung in die Unterhaltungspflicht des nach Anlage 2 WG 
LSA zuständigen Unterhaltungsverbandes. 
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Das Plangebiet und dessen unmittelbare Umgebung befinden sich außerhalb rechtlich festgesetzter 
Überschwemmungs- und ausgewiesener Hochwasserrisikogebiete. 
 
 
Umweltauswirkungen 
 
Grundwasser 
 
baubedingte Auswirkungen 

Baubedingt ist durch auslaufende Kraft- und Schmierstoffe von Baufahrzeugen und -maschinen oder 
durch die Lagerung von Baustoffen eine Gefährdung des Grundwassers gegeben. Ein möglicher Schad-
stoffeintrag durch Baumaschinen und Fahrzeuge ist durch entsprechende Sorgfalt zu verhindern. Die 
eingesetzten Maschinen haben dem Stand der Technik zu entsprechen und es sind biologisch abbau-
bare Hydrauliköle, Kraft- und Schmierstoffe zu verwenden, sofern es die Betriebserlaubnis der Maschi-
nen zulässt. Eine Kontamination durch unsachgemäße Lagerung ist bei Einhaltung der Vorschriften 
nach heutigem Stand der Technik fast ausgeschlossen. Die Einstufung erfolgt in BK I - ohne. 
 
objektbedingte Auswirkungen 

Es ist davon auszugehen, dass vorhabenbedingt die Grundwasserschutzfunktion vor Ort nicht beein-
trächtigt wird, da grundwassergefährdende Stoffe objektbedingt nicht entstehen.  
Die Leistungsfähigkeit des Bodens als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf wird durch die Umwand-
lung in extensives Grünland sogar erhöht (Verbesserung der Speicherfunktion). Eine Verminderung der 
Grundwasserneubildungsrate ist nicht erkennbar, da durch die schräge Aufstellung der PV-Module der 
Ablauf und eine Versickerung des anfallenden Regenwassers vor Ort gegeben ist. Durch die vollflächige 
Begrünung sowie die Anlage von Schutzhecken wird der wasserbedingten Erosion vorgebeugt.  
 
Eine Beeinträchtigung der Grundwasserströme oder der Oberflächenentwässerung ist vorhabenbe-
dingt nicht erkennbar.  
 
Die Einstufung erfolgt in BK II - gering. 
 
betriebsbedingte Auswirkungen 

Bei den Solarkollektoren werden keine flüssigen wassergefährdenden Stoffe verwendet. Kühlflüssigkei-
ten in Wechselrichtern bzw. Flüssigkeiten in Batteriespeichersystemen befinden sich typischerweise in 
geschlossenen Systemen und stellen damit bei sachgerechter Verwendung kein Risiko dar. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Grundwasser sind nicht zu prognostizieren. Die Einstufung er-
folgt in BK I - ohne. 
 
 
Oberflächenwasser 
 
baubedingte Auswirkungen 

Die nächstgelegenen relevanten Oberflächengewässer sind Standgewässer (vermutlich Abbaugewäs-
ser), welche sich in einer Entfernung ab 250 m nördlich des Plangebietes befinden. Eine baubedingte 
Gefährdung der Standgewässer oder sonstiger Oberflächengewässer ist nicht gegeben.  
 
Eine indirekte Beeinträchtigung durch auslaufende Kraft- und Schmierstoffe von Baufahrzeuge und -ma-
schinen über das Grundwasser ist nicht vollständig auszuschließen. Unter Wahrung der Pflicht zur Ver-
hinderung des Eindringens von Schadstoffen in den Boden sind keine baubedingten Auswirkungen er-
kennbar. 
 
Überschwemmungs- oder Hochwasserrisikogebiete sind im Plangebiet nicht ausgewiesen, entspre-
chende Gefährdungen sind somit unwesentlich gering. 
 
Die Einstufung erfolgt in BK I - ohne. 
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objektbedingte Auswirkungen 

Im Rahmen des Bauvorhabens werden keine Oberflächengewässer gequert. Objektbedingte Beein-
trächtigungen von Oberflächengewässern können daher ausgeschlossen werden. Die Einstufung er-
folgt in BK I - ohne. 
 
betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte erhebliche Auswirkungen auf Oberflächenwässer sind nicht zu prognostizieren. Die 
Einstufung erfolgt in BK I - ohne. 
 
Ergebnis 

Im Hinblick auf das Schutzgut Wasser sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten, welche 
über die bestehenden Beeinträchtigungen der Fläche hinausgehen. Die Photovoltaik-Freiflächenanlage 
wird geländebegleitend aufgestellt, so dass Eingriffe in den Boden weitestgehend vermieden werden. 
Sie beschränken sich auf die punktförmigen Verankerungen der Fundamente für die PV-Module sowie 
für weitere kleinflächige technische Anlagen. Eine Versickerung des anfallenden Niederschlages kann 
auch weiterhin auf den Flächen erfolgen. Zum Schutzgut Wasser kann eine Einstufung in Beurteilungs-
klasse II-gering erfolgen. 
 
 
Schutzgut Klima und Luft 
 
Bestand 
 
Das Gesamtterritorium im Südraum des Landes Sachsen-Anhalt, welches auch das Plangebiet ein-
schließt, liegt großklimatisch am Südost-Rand des ”Mitteldeutschen Binnenland-Klimas” im Lee der Mit-
telgebirge Harz und Thüringer Wald, vor allem jedoch beeinflusst vom Regenschatten des Harzes.  
 
Das Klima ist vergleichsweise niederschlagsarm und wintermild sowie sommerwarm mit hochsommer-
lichem Niederschlagsmaximum mit ganzjähriger Vorherrschaft von Winden aus Westquadranten. Kurz-
zeitig sind Phasen kontinentalen Luftmasseneinflusses spürbar. 
 
An wesentlichen Klimawerten sind zu nennen (DWD: vieljährige Mittelwerte 1991 – 2020, aktueller 
Standort): 
 

 mittleres Jahresmittel Temperatur (Station Halle-Krölllwitz, ID: 1957): 10,1° C  
 mittlerer Jahresniederschlag (Station Halle-Dölau, ID: 1956): 526,3 mm 
 jährliche Sonnenstunden (Station Halle-Krölllwitz, ID: 1957): 1716,9 h 

 
Bei den überplanten Flächen handelt es sich um Ackerflächen bzw. Flächen mit niedriger Vegetation. 
Diese Flächen sind als Kaltluftentstehungsgebiete einzustufen, welche expositionsbedingt in Richtung 
Nordwesten abfließt. 
 
 
Umweltauswirkungen 
 
baubedingte Auswirkungen 

Besonders lärmintensive Arbeiten sind nicht vorgesehen (z. B. Setzen von Spundwänden). Grundsätz-
lich ist davon auszugehen, dass die gesetzlichen Anforderungen (z. B. Baulärm-VO) eingehalten wer-
den und dass die von der Baustelle ausgehenden Lärmemissionen den eines “normalen“ Baustellenbe-
triebs nicht erheblich überschreiten. Besondere Maßnahmen zur Minderung des Baulärmes erscheinen 
daher nicht notwendig. 
 
Baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind neben Geräuschemissionen durch 
Fahrzeuge und Baumaschinen (Baulärm) auch Staubemissionen, vor allem in Trockenwetterlagen. Diese 
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beschränken sich jedoch auf die eigentliche Baustelle am Vorhabensort sowie eventuell auch auf die Zu-
fahrten. 
 
Beim Antransport und der Errichtung der einzelnen PV-Module der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist 
mit einem gering-fügig erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Zubringerstraßen zu rechnen. Die gemäß 
TA Lärm vorgegebenen Zeiten und Schallpegel werden jedoch nicht überschritten. 
 
Die Einstufung erfolgt in BK II - gering. 
 
objektbedingte Auswirkungen 

Durch die Errichtung der aufgeständerten PV-Module kommt es zu unterschiedlichen Beschattungen 
unterhalb der Anlage, dieses kann Auswirkungen auf das Mikroklima der Fläche mit sich bringen. Auf 
Grund der Lage ist jedoch bei Wind mit einer ausreichenden Flächenbelüftung und somit dem Aus-
tausch der Luft zu rechnen. Verwirbelungen der Luftströmungen durch die angestellten PV-Module kön-
nen nicht ausgeschlossen werden, sind jedoch irrelevant. 
 
Abschließend sei noch darauf verwiesen, dass auf Grund der „geringen“ Flächengrößen nicht von 
einer Änderung der großklimatischen Verhältnisse ausgegangen werden muss. Die Einstufung erfolgt 
in BK II - gering. 
 
betriebsbedingte Auswirkungen 

Es sind keine negativen Auswirkungen durch den Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage auf das 
Schutzgut Klima und Luft erkennbar.  
 
Es ist davon auszugehen, dass vom geplanten Solarpark keine Emissionen ausgehen, die zu unzumut-
baren Beeinträchtigungen benachbarter schutzwürdiger Bereiche führen. Die nächstgelegene Wohnbe-
bauung befindet sich nordwestlich des geplanten Solarparks, in Köllme an der Bennstedter Straße, in 
ca. 500 m Entfernung. Dazwischen wird zukünftig die Bundesautobahn BAB 143 verlaufen. Die daraus 
resultierenden Emissionen werden künftig von der Bundesautobahn bestimmt. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass der Solarpark nach dem gegenwärtigen Stand der Technik errichtet 
wird. Durch den für die Trafostation zu erwartenden Schalldruckpegel sowie auch durch die geplante 
Batteriespeicheranlage sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten. 
 
Im Zuge einer Geräuschimmissionsprognose wurde geprüft, ob die Immissionsrichtwerte (IRW) der 
Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) bei Betrieb des Batteriegroßspeichers für den maßgeblichen 
Last-fall unter ggf. der Berücksichtigung einer Vorbelastung durch andere in den Geltungsbereich der 
TA Lärm fallenden Anlagen an den maßgeblichen Immissionsorten eingehalten werden. Gemäß Ge-
räuschimmissionsprognose bestehen aus der Sicht des Schallimmissionsschutzes keine Bedenken ge-
gen den Betrieb des Batteriegroßspeichers. Die gebietsabhängigen Immissionsrichtwerte gemäß TA 
Lärm werden sicher unterschritten, das Irrelevanzkriterium wird eingehalten. 
 
Betriebsbedingte Fahrzeugbewegungen zu Pflegearbeiten, Wartungs- und Kontrollzwecken sind aus-
gehend von den relativ geringen Fahrzeugfrequenzen als unerheblich einzuschätzen. Es ist davon aus-
zugehen, dass der mit der Wartung, Unterhaltung und Kontrolle der Anlagen einhergehende Verkehr 
nicht zu messbaren Veränderungen der Schadstoff- und Feinstaubbelastung führt. 
 
Die Erzeugung von Strom aus regenerativen Energien trägt im vorliegenden Planfall zu einer Minderung 
von Emissionen aus der Stromerzeugung aus Kohle bei und somit zur Verbesserung der Luftqualität 
und der Einhaltung der Klimaschutzziele der Bundesrepublik.  
 
Es ist davon auszugehen, dass von den Sondergebietsflächen, in denen die Photovoltaik-Freiflächen-
anlage errichtet werden sollen, keine Emissionen ausgehen, die zu unzumutbaren Beeinträchtigungen 
führen werden. Die Einstufung erfolgt in BK I - ohne. 
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Ergebnis 

Die geplante Aufständerung der PV-module bewirkt eine geringfügige Verschlechterung des Kleinkli-
mas, welches jedoch durch die großflächige Ansaat von Grünland wieder vollständig kompensiert wird. 
Der Eingriff auf das Schutzgut Klima und Luft wird insbesondere durch die festgesetzten Erhaltungsge-
bote gering gehalten. Aufgrund der Festsetzung der maximalen Höhe der Module werden keine nega-
tiven Auswirkungen hinsichtlich der Windverwirbelungen erwartet. Durch die Gewinnung von regenera-
tiven Energien wird effektiv zur Verbesserung des Großklimas durch Einsparung des CO2 Ausstoßes 
und anderer chemischer Verbindungen beigetragen. Insgesamt betrachtet kann somit sogar von einer 
positiven Wirkung auf das Schutzgut Klima und Luft ausgegangen werden. Die Gesamteinstufung er-
folgt unter Berücksichtigung der Beeinträchtigungen während der Bauphase in BK II - gering. 
 
 
Schutzgut Landschaft 
 
Bestand 
 
zum Schutzziel Landschaftsbild 

Entsprechend der Landschaftsgliederung Sachsen-Anhalts (REICHHOFF ET AL. 2001) liegt das Vorhaben 
in der Landschaftseinheit 4.5. Östliches Harzvorland. 
 
Das Landschaftsbild des Plangebietes und dessen unmittelbare Umgebung wird weitestgehend von 
landwirtschaftlichen Flächen sowie flächigen und linienhaften Gehölzstrukturen geprägt. 
 
Im direkten Umfeld des geplanten Solarparks befinden sich nördlich des Plangebietes ein verlassenes 
Grundstück (verfallene Gebäude, verwilderte Außenanlage) sowie westlich die künftige Trasse der Au-
tobahnerweiterung der BAB 143 und eine Hochspannungsleitung. Im erweiterten Umfeld des Plange-
bietes sind als Störfaktoren für das Landschaftsbild die Fernwirkungen von Windkraftanlagen zu nen-
nen. 
 
zum Schutzziel Erholungswert der Landschaft 

Das Plangebiet selbst besitzt infolge der genannten anthropogenen Überprägung keinen Erholungs-
wert. Wichtige Ausgleichsflächen für die Naherholung befinden sich südlich des Plangebietes. Dabei 
handelt es sich um Gärten der Kleingartenvereine „Am Zorges I und II“, welche vorallem der Wochen-
end- oder Feierabenderholung dienen. 
 
Bedeutsame Wanderwege wie der Europäische Fernwanderweg E 11 und der Lutherweg verlaufen 
nördlich der Plangebietsgrenze. Im Rahmen der Freizeitgestaltung (Radfahren, Spaziergänger) werden 
diese häufig frequentiert.  
 
 
Umweltauswirkungen 
 
baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingt sind Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes – und damit auch der Erholungseignung – 
durch Baufahrzeuge und Baustelleneinrichtungen zu prognostizieren. Ausgehend vom Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit sind die dargestellten Auswirkungen während der Bauphase als tolerierbar anzu-
sehen. 
 
Einschränkungen der Begehbarkeit/Befahrbarkeit der Landschaft lassen sich vor allem durch ein erhöh-
tes Verkehrsaufkommen während der Anlieferung der Photovoltaik-Freiflächenanlage ableiten. Erheb-
liche Auswirkungen sind hier jedoch unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Regelungen 32. BIm-
SchV und AVV Baulärm) nicht erkennbar. 
 
Bedeutende Erholungsstätten oder -eignungen werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 
 
Die Einstufung erfolgt in BK II-gering. 
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objektbedingte Beeinträchtigungen 

Die maximale Höhe der PV-Module wird je nach Terrain auf maximal 3,5 m beschränkt. Gemäß Planein-
trag werden in den TG 1 bis TG 7 die Höhen der baulichen Anlagen auf maximal 3,5 m begrenzt, im TG 
8 beträgt die maximale Bauhöhe 4,5 m. Die Festsetzungen sollen die geländebegleitende Aufstellung 
der PV-Module regeln und gleichzeitig bewirken, dass sich die baulichen Anlagen weitestgehend in das 
vorhandene Landschaftsbild einfügen. Im Zusammenhang mit dem Vorhaben erfolgt zudem die Anlage 
von Schutzheckenpflanzungen, welche neben dem Aspekt des Bodenschutzes auch eine landschafts-
gliedernde Funktion erfüllen und die optische Wirkung der Anlage im Nahfeld wesentlich reduzieren. 
 
Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich nordwestlich des geplanten Solarparks, in Köllme an 
der Bennstedter Straße, in ca. 500 m Entfernung. Dazwischen wird geplante die Bundesautobahn BAB 
143 Westumfahrung Halle verlaufen, die auch das künftige Landschaftsbild bestimmt wird. Mit dem 
geplanten Bau der Bundesautobahn BAB 143 Westumfahrung Halle wird das Umfeld des Plangebietes 
weiter anthropogen überformt, so dass davon ausgegangen wird, dass mit der Errichtung des Solar-
parks keine unzumutbaren Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 
Die Photovoltaik-Freiflächenanlage ist auf Grund des Geländereliefs, der künftigen BAB 143 sowie der 
vorhandenen und geplanten Grünstrukturen jedoch weitestgehend nicht einsehbar. Auf Grund der Hö-
henbeschränkung auf 3,5 m über GOK mit Ausnahme TG 8 (hier sind 4,5 m zulässig), ist auch eine 
Fernwirkung der Anlage nicht als erheblich einzustufen. 
 
Eine visuelle Fernwirkung der Anlage ist somit nicht zu erwarten. 
 
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird auf Grund der beschränkten Fernwirkung durch die 
geringe Anlagenhöhe als gering (BK II) eingestuft. 
 
betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind in Verbindung mit der geplanten Baumaß-
nahme nicht zu prognostizieren. Die Einstufung erfolgt in BK I - ohne. 
 
Ergebnis 

Es sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft zu erwarten. Positiv ist hierbei 
die Anlage von großflächigem Grünland und Schutzheckenpflanzungen anzumerken, welche die visu-
elle Wirkung der Anlage im Nahfeld nochmals erheblich abmindern. Die Gesamteinstufung erfolgt unter 
Berücksichtigung der Beeinträchtigungen während der Bauphase in BK II-gering. 
 
 
Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 
 
Bestand 
 
zum Schutzziel Wohnen  

Im Plangebiet findet keine Wohnnutzung statt. Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich nord-
westlich des geplanten Solarparks, in Köllme an der Bennstedter Straße, in ca. 500 m Entfernung.  
 

zum Schutzziel Erholen  

Erholungsfunktionen im näheren Umfeld beschränken sich hierbei auf die Feierabend- und Wochenen-
derholung.  
 
Nördlich der Plangebietsgrenze sowie in Nord-Südrichtung zwischen den beiden Teilbereichen des 
Plangebietes verlaufen Wirtschaftswege, die zum ländlichen Wegekonzept 2014 gehören. Des Weite-
ren verläuft nördlich der Plangebietsgrenze ein überregional bedeutsamer Weg, der zum Europäischen 
Fernwanderweg E 11 und zum Lutherweg gehört. Im Süden grenzen Gärten der Kleingartenvereine 
„Am Zorges I und II“ an das Plangebiet. 
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Vorbelastungen zum Schutzgut Mensch 

Vorbelastungen zum Schutzgut Menschen sind vor allem durch Dritte verursachten Vorbelastungen an 
Geruchs- und Schallemissionen. Diese resultieren v. a. aus der im Umfeld vorhandenen städtebaulichen 
Situation der Ortslagen (inkl. Straßenverkehr) sowie außerhalb der Ortslagen aus landwirtschaftlichen 
– insbesondere ackerbaulichen – Nutzungen. In geringerem Umfang – v. a. im räumlichen Bezug – 
resultieren Vorbelastungen auch aus den im Umfeld vorhandenen Industrieanlagen und Gewerbege-
bieten sowie aus dem Verkehrsaufkommen von Bahn und Bundesstraße/-autobahn. 
 
Umweltauswirkungen 
 
baubedingte Auswirkungen 

siehe Schutzgüter Klima und Luft sowie Landschaftsbild 
 
objektbedingte Auswirkungen 

In Verbindung mit dem geplanten Vorhaben, sind grundsätzlich keine (objektbedingten) direkten Ge-
fährdungen oder erheblichen Beeinträchtigung der Wohnfunktionen erkennbar, da keine Wohnbauflä-
chen in Anspruch genommen werden und Flächen mit Wohnfunktion nicht an den geplanten Standort 
angrenzen.  
 
Des Weiteren werden Flächen mit besonderer Bedeutung für die Erholungs- und Freizeitfunktion (betrifft 
hier die Kleingartenanlage „Am Zorges I und II“) durch die Baumaßnahme weder in Anspruch genom-
men noch beeinträchtigt. 
 
Die Sichtbarkeit von einzelnen Bereichen der Ortslagen aus ist aufgrund der künftigen Bundesautobahn 
BAB 143 (entlang der westlichen Plangebietsgrenze) und der umgebenden Gehölzbestände räumlich 
stark beschränkt.  
 
Die vorliegende Planung sieht vor, die Photovoltaik-Freiflächenanlage im Gelände derart zu errichten, 
dass sie aufgrund ihrer geringen Bauhöhe im Vergleich zum Horizont und begleitenden Bepflanzungen 
(z. B. den hier in den Randbereichen festgesetzten Heckenanpflanzungen) an relevanten Rändern 
kaum oder nicht sichtbar sind. Der Standort wurde so gewählt, dass er sich an vom Menschen geschaf-
fenen Vorbelastungen orientiert (z. B. Verkehrswege – hier die Autobahn). Die Einstufung erfolgt in BK 
II – gering. 
 
betriebsbedingte Auswirkungen 

Von den im Plangebiet zulässigen Nutzungen gehen keine erheblichen Emissionen aus, zudem sind in 
der Umgebung des Plangebietes keine schutzwürdigen Nutzungen wie Wohnen vorhanden. Die nächste 
Wohnbebauung (Bennstedter Straße 14) liegt ca. 500 m entfernt. Dazwischen wird künftig die Bundesau-
tobahn BAB 143 verlaufen. Die daraus resultierenden Emissionen werden künftig von der Autobahn be-
stimmt. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass der Solarpark nach dem gegenwärtigen Stand der Technik errichtet 
wird. Durch den für die Trafostation zu erwartenden Schalldruckpegel sowie auch durch die geplante 
Batteriespeicheranlage sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten. 
 
Im Rahmen einer Geräuschimmissionsprognose wurde geprüft, ob die Immissionsrichtwerte (IRW) der 
Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) /5/ bei Betrieb des Batteriegroßspeichers für den maßgebli-
chen Lastfall unter ggf. der Berücksichtigung einer Vorbelastung durch andere in den Geltungsbereich 
der TA Lärm fallenden Anlagen an den maßgeblichen Immissionsorten eingehalten werden. 
 
Der Geräuschimmissionsprognose zufolge ist festzustellen, dass aus der Sicht des Schallimmissions-
schutzes keine Bedenken gegen den Betrieb des Batteriegroßspeichers bestehen. Die gebietsabhän-
gigen Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm werden sicher unterschritten, das Irrelevanzkriterium wird 
eingehalten. 
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Durch die Ansiedlung des Solarparks Bennstedt kommt es zu keiner nennenswerten Verkehrserhöhung, 
da Pflege- und Wartungsarbeiten im Solarpark während der Betriebsphase nur in längeren Zeitabstän-
den erfolgen. 
 
Es ist davon auszugehen, dass vom geplanten Solarpark keine Emissionen ausgehen, die zu unzumut-
baren Beeinträchtigungen benachbarter schutzwürdiger Bereiche führen. 
 
Aufgrund der Lage des geplanten Solarparks, umgeben von landwirtschaftlichen Flächen sowie flächi-
gen und linienhaften Gehölzstrukturen wird davon ausgegangen, dass keine störenden Blendwirkungen 
auftreten.  
 
Die geplante Autobahn liegt im Bereich des Solarparks in einer Mulde, so dass auf Grund der Höhen-
unterschiede nicht mit Blendwirkungen zu rechnen ist. Ein Blendschutzgutachten liegt vor. Darin wird 
zusammenfassend festgestellt, dass es weder in der Ortschaft Bennstedt noch im relevanten Sichtfeld 
der Verkehrsbeteiligten auf der BAB 143 zu Reflexionen kommen wird. In der benachbarten Kleingar-
tenanlage im Süden des geplanten Solarparks kann es zu Reflexionen kommen, die jedoch die zuläs-
sigen Grenzwerte nicht überschreiten. Somit kann eine erhebliche Beeinträchtigung durch Blendung 
ausgeschlossen werden. Blendschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgutes Mensch sind in Verbindung mit dem geplanten 
Vorhaben nicht ableitbar. Die Einstufung erfolgt in BK I - ohne. 
 
Ergebnis 

Es kann davon ausgegangen werden, dass mit dem Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage keine er-
heblichen Beeinträchtigungen einhergehen. Es wird jedoch darauf verwiesen, dass während der Bau-
phase eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens in den angrenzenden Ortslagen nicht ausgeschlossen 
werden kann. Die Gesamteinstufung erfolgt unter Berücksichtigung der baubedingten Auswirkungen in 
BK II - gering. 
 
 
Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
 
Bestand 
 
biotisches Ertragspotential 

Im Plangebiet und dessen Umfeld wird großflächig Ackernutzung betrieben. Der Großteil der Flächen wird 
durch mittelständische Landwirtschaftsbetriebe und verschiedene Wiedereinrichter bewirtschaftet. 
 
kulturelles Erbe 

Im Plangebiet sowie dessen Umfeld sind gemäß Denkmalinformationssystem (Stand: März 2024) keine 
Denkmäler ausgewiesen. Dies umfasst Kleindenkmäler, Baudenkmäler, archäologische Kulturdenkmä-
ler, Denkmalbereiche sowie archäologische Flächendenkmäler.  
 
Laut der vorliegenden Stellungnahme des Landkreis Saalekreis (SG Denkmalschutz) v. 25.07.2024 
befinden sich im Bereich des geplanten Vorhabens und dessen Umfeld zahlreiche archäologische Kul-
turdenkmale (Siedlungen: undatiert, Neolithikum, Bronzezeit; Fundstellen: vorrömische Eisenzeit, rö-
mische Kaiserzeit-Völkerwanderungszeit; Rohstoffabbau: undatiert; Hügelanlage: undatiert). 
 
Ergänzend dazu erfolgt nachstehend eine nachrichtliche Übernahme aus der o.g. Stellungnahme (kursiv). 
 
- Beginn der nachrichtlichen Übernahme - 
 
Im Vorhabensgebiet liegen durch Luftbilder bekannte Abbaustellen, die als Pingen identifiziert werden 
können. Weitere Pingen sind als charakteristische Trichter im digitalen Geländemodell im Nordbereich 
des Vorhabensgebiets erkennbar. Bei Pingen handelt es sich meist um mittelalterliche Erschließungen 
von oberflächennahen Rohstoffen. Dabei kann es sich sowohl um verstürzte, oberflächennahe Gänge, 
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aber auch um Tagesbaurestlöcher handeln. Bereits in der vorrömischen Eisenzeit wurden solche Trich-
tergruben angelegt, das Gros entstammt jedoch dem Mittelalter. Das öffentliche Interesse ist gegeben. 
 
Im Umfeld östlich des Vorhabensgebiets liegt eine ebenfalls bislang undatierte Siedlung, die durch Luft-
bilder bekannt ist. Hier befindet sich auch ein künstlicher Hügel, bei dem es sich auch um eine mittelal-
terliche Halde handeln kann. 
 
Westlich des Vorhabensgebiets befunden sich Siedlungen des Neolithikums und Bronzezeit. Hier liegen 
auch Fundstellen der vorrömischen Eisenzeit und der römischen Kaiserzeit - Volkerwanderungszeit. 
Durch die dichte Lage verschiedener Bergbauhinterlassenschaften im und im unmittelbaren Umfeld des 
Vorhabensgebiets liegt hier eine historische Kulturlandschaft vor, die eine hohe Bedeutung hat. Unter-
strichen wird dies noch durch die in der Nahe liegenden prähistorischen Siedlungen und Fundplatze. In 
dem Zusammenhang ist auch mit Bestattungen der Bronzezeit zu rechnen, die im Umfeld der Siedlun-
gen angelegt wurden. Die Erfassung solcher kompakten Kulturlandschaften liefert Erkenntnisse, die von 
hoher Bedeutung sind. 
 
- Ende der nachrichtlichen Übernahme - 
 

Sachgüter 

An Sachgütern im Wirkbereich des Vorhabens sind insbesondere die im privaten oder öffentlichen Ei-
gentum befindlichen Immobilien und Infrastruktureinrichtungen der Gemeinde Salzatal zu nennen. 
 
Eine Wohnnutzung findet im Bereich des Plangebietes nicht statt. 
 
Bergbau 

Die Flächen des Plangebietes sind durch Altbergbau geprägt und wurden hauptsächlich durch den 
Braunkohletiefbau vorbeansprucht. 
 
Im nordwestlichen Eckbereich der östlichen Teilfläche befindet sich zudem ein Bergbau-/Geo-Histori-
sches Objekt o. Denkstein. Es handelt sich hierbei um das Geotop 4537-13 „Schachthalde des ehema-
ligen Kapseltonabbaus bei Köllme“. 
 
Ver- und Entsorgungsanlagen 

In einem Abstand von ca. 150 m verläuft westlich des Plangebietes eine Hochspannungsleitung. Nord-
westlich der östlichen Teilfläche befindet sich an einer Wegekreuzung eine Trafostation. 
 
Verkehrswege (Straßen- und sonstige Wegeverbindungen)  

Entlang der westlichen Plangebietsgrenze verläuft die geplante Trasse der BAB 143 Westumfahrung 
Halle (VKE 4224 – AS Halle Neustadt (B80) – AD Halle Nord (A14). 
 
Nördlich des Plangebietes sowie in Nord-Südrichtung zwischen den beiden Teilbereichen verlaufen 
Wirtschaftswege, die zum ländlichen Wegekonzept 2014 gehören. Des Weiteren verläuft nördlich der 
Plangebietsgrenze ein überregional bedeutsamer Weg der zum Europäischen Fernwanderweg E 11 
und zum Lutherweg gehört. 
 
Freizeiteinrichtungen 

Freizeiteinrichtungen sind im näheren Umfeld des Plangebietes nur in geringem Maß vorhanden. Dazu 
zählen die Kleingartenanlage „Am Zorges I und II“ sowie die o.g. Wanderwege. 
 
Das nächstgelegene Vorbehaltsgebiet für Tourismus und Erholung gemäß REP Halle (RPG HALLE 
2010, 2023) befindet sich südöstlich des Plangebietes in einer Entfernung von ca. 715 m. Es handelt 
sich hierbei um den Stadtwald "Dölauer Heide“. 
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Umweltauswirkungen 
 
baubedingte Auswirkungen 

Laut der Stellungnahme des Landkreis Saalekreis (SG Denkmalschutz) befinden sich im Bereich des 
geplanten Vorhabens gemäß § 2 DenkmSchG LSA archäologische Kulturdenkmale (Rohstoffabbau: 
undatiert). 
 
Der Denkmalschutz beurteilt in seiner Stellungnahme, dass das Vorhaben (PV-FFA in Leichtbaustän-
derbauweise) zu Eingriffen, Veränderungen und Beeinträchtigungen von Kulturdenkmalen führt. Gemäß 
§ 1 und § 9 DenkmSchG LSA sind archäologische Kulturdenkmale im Sinne des DenkmSchG LSA zu 
schützen, zu erhalten und zu pflegen (substanzielle Primärerhaltungspflicht). Wobei sich der Schutz auf 
die gesamte Substanz des Kulturdenkmales einschließlich seiner Umgebung, soweit dies für die Erhal-
tung, Wirkung, Erschließung und die wissenschaftliche Forschung von Bedeutung ist, erstreckt. 
 
Weiterhin besteht aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege aufgrund der topographischen Situa-
tion und naturräumlichen Gegebenheiten sowie analoger Gegebenheiten in vergleichbaren Siedlungs-
regionen begründete Anhaltspunkte, dass bei Bodeneingriffen bislang unbekannte Bodendenkmale ent-
deckt werden. 
 
Aus diesem Grunde und vor allem um Verzögerungen und Baubehinderungen im Bauablauf durch der-
artige Funde und Befunde auszuschließen, muss aus facharchäologischer Sicht der Baumaßnahme ein 
fachgerechtes und repräsentatives Dokumentationsverfahren zur Qualifizierung und Quantifizierung der 
archäologischen Evidenz (Magnetometerdokumentation im Bereich der Modultische mit Bodenaufschlüs-
sen für Referenzdokumentation sowie ein 1. Dokumentationsabschnitt mit Oberbodenabnahme in einem 
repräsentativen Raster im Bereich von Zuwegungen, Trafostationen, etc.) vorgeschaltet werden. 
 
Im Anschluss ist zu prüfen, in welcher Art und Weise der Errichtung aus facharchäologischer Sicht 
zugestimmt werden kann -möglicherweise unter der Bedingung, dass entsprechend § 14 (9) eine fach-
gerechte archäologische Dokumentation nach den derzeitig gültigen Standards des LDA LSA durchge-
führt wird (Sekundärerhaltung) oder aber in Teilbereichen die Ständerleichtbauweise zugunsten einer 
noninvasiven Bauweise verändert wird. 
 
Bei Bodeneingriffen für interne Verkabelungen, Zuleitungen, Zaunsetzungen etc. ist gem. § 14 (9) Denk-
mSchG LSA eine baubegleitende archäologische Dokumentation erforderlich. 
 
Die Dokumentation wird durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 
(LDA LSA) durchgeführt.  
 
Die Ausführungen zur erforderlichen archäologischen Dokumentation (Geländearbeit mit Vor- und 
Nachbereitung, restauratorischer Sicherung, Inventarisierung) sind in Form einer schriftlichen Verein-
barung zwischen Bauherrn und LDA LSA abzustimmen. 
 
Des Weiteren sind Art, Dauer und Umfang der Dokumentation rechtzeitig im Vorfeld der Maßnahme mit 
dem LDA verbindlich abzustimmen. 
 
Da davon auszugehen bzw. nicht auszuschließen ist, dass infolge des Bauvorhabens Kulturdenkmale 
beschädigt oder zerstört werden und weil begründete Anhaltspunkte bestehen, dass bei den Erd- und 
Bauarbeiten Kulturdenkmale entdeckt werden, muss gemäß § 14 Abs.1 DenkmSchG LSA eine Geneh-
migung durch die zuständige Denkmalschutzbehörde beantragt werden. Das Denkmalfachamt ist dabei 
gemäß § 14 Abs.8 DenkmSchG LSA am Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen. 
 
Durch organisatorische Maßnahmen ist während der Bauphase abzusichern, dass der Zugang zu an-
grenzenden Grundstücken und die Nutzung von Zuwegungen nicht mit Baufahrzeugen und/oder Mate-
rial verstellt werden. Grundsätzlich ist das vorhandene Wegenetz außerhalb des Baufeldes zu erhalten 
und vor Beeinträchtigungen zu schützen. Eventuelle Beschädigungen infolge der Bautätigkeit sind 
durch den Verursacher umgehend zu beseitigen. 
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Die Einstufung erfolgt in Beurteilungsklasse BK IV - hoch. 
 
objektbedingte Auswirkungen 

Objektbedingte Auswirkungen das Schutzgut sind nicht ableitbar. Der Verlust der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen erfolgt im Einvernehmen mit dem Flächeneigentümer und dem Bewirtschafter. Die Errich-
tung bzw. der Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist dazu geeignet, auf Grund der Erzeugung 
regenerativer Energien zur Schonung der natürlichen Ressourcen beizutragen. In diesem Zusammen-
hang erfolgt die Anlage von artenreichem Grünland, welches in eine extensive landwirtschaftliche Grün-
landnutzung überführt wird. Eine landwirtschaftliche Flächennutzung bleibt somit auch weiterhin auf den 
Flächen gegeben, auch wenn diese durch die Modulbelegung eingeschränkt ist. 
 
Die flächige Grünlandansaat sowie die Gehölzschutzpflanzungen dienen neben der Sicherung des Bo-
dens, auch der Verbesserung des Biotopverbundes, auch über die Grenzen der entsprechenden Vor-
behaltsgebiet (hinaus und tragen sowie zur Verbesserung der Biodiversität im Geltungsbereich bei. 
 
Der produzierte Strom der Photovoltaik-Freiflächenanlage wird in das öffentliche Energienetz einge-
speist. Der Netzverknüpfungspunkt wird am westlichen Rand des Plangebietes liegen. Die Netzeinspei-
sung wird über ein neu zu bauendes Umspannwerk auf der gegenüberliegenden Seite der BAB 143 am 
Mast 26 (ca. 200 m entfernt) der MITNETZ Strom GmbH Hochspannungsleitung Halle/West – 
Halle/Nord – Beesenstedt – Polleben – Klostermannsfeld erfolgen. 
 
Zur Unterstützung der Netzstabilität des Verteilnetzbetreibers ist zudem die Ergänzung eines Batterie-
speichers am Standort vorgesehen. 
 
Der geplante Solarpark benötigt weder Trinkwasser, noch produziert dieser Abwasser. Damit ist weder 
ein Anschluss des Plangebietes an die öffentliche Trinkwasserversorgung noch ein Anschluss an die 
Abwasserentsorgung erforderlich. 
 
Die Einstufung erfolgt in BK I - ohne. 
 
betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sind nicht 
erkennbar. Die Einstufung erfolgt in BK I - ohne. 
 
Ergebnis 

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sind in Verbindung 
mit dem geplanten Vorhaben nicht prognostizierbar. Die Gesamteinstufung erfolgt unter Berücksichti-
gung der baubedingten Auswirkungen in BK IV - hoch. Der Grad der Auswirkungen wird jedoch durch 
die fachgerechte Dokumentation und Bergung von kulturhistorisch wertvollen Objekten in der Gesamt-
betrachtung in die Beurteilungsklasse III – mittel eingestuft werden. 
 
 
Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern 
 
Auf Grund eines vielfältigen Beziehungsgeflechts zwischen den einzelnen Schutzgütern sind Wechselwir-
kungen unterschiedlicher Art und Intensität nicht auszuschließen. Eine qualitative Saldierung aller umwelt-
relevanten Wirkungen ist allerdings kaum möglich, da vergleichbare Verrechnungseinheiten nicht vorhan-
den sind. Aus diesem Grunde erfolgt die Beurteilung von Wechselwirkungen auf verbal-argumentativer 
Basis. 
 
In besonderem Maße bestehen zwischen den abiotischen Faktoren wie Boden und Fläche, Wasser, 
Klima und Luft entsprechende Wechselwirkungen zu Biotopstrukturen und somit zum Schutzgut Tiere, 
Pflanzen und die biologische Vielfalt, d.h. Veränderungen dieser Faktoren ziehen auch Veränderungen 
der Vegetation und Fauna mit sich, die wiederum Rückkopplungen auf Nährstoffhaushalt, Licht und 
Bodenwasserverhältnisse sowie das biogene Gefüge bewirken können. 
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Im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben ist eine Vielzahl von Wechselbeziehungen erkennbar 
(Beispiele): 
 

Flächennutzung (Schutzgut Boden und Fläche) 
o Wechselwirkung zu Schutzgut Pflanzen (Überprägung von Pflanzenstandorten) 
o Wechselwirkung mit Schutzgut Tiere (Veränderung von Lebensräumen) 

 
Ansaat von Grünland und Gehölzpflanzungen (Schutzgut Pflanzen) 
o Wechselwirkung mit Schutzgut Wasser/Boden (Minderung der Erosion) 
o Wechselwirkung mit Schutzgut Tiere (Schaffung von Lebensräumen) 
o Wechselwirkung mit Schutzgut Klima und Luft (Verbesserung des Kleinklimas) 
o Auflockerung des Landschaftsbildes und Abschirmung der technischen Anlage (Schutzgut 

Landschaft) 
 

Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage (Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter) 
o Wechselwirkung Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, Boden 

und Fläche, Wasser, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Klima und Luft (Erhalt 
natürlicher Ressourcen, der Landschaften, Einsparung des Ausstoßes von CO2, Erhaltung 
einer menschenwürdigen Umwelt). 

 
Zusammenfassend ist zu schlussfolgern: 
 
Insgesamt ist einzuschätzen, dass mit dem geplanten Vorhaben geringe - mittlere Beeinträchtigungen 
auf einzelne Schutzgüter grundsätzlich nicht auszuschließen sind.  
 
Die ermittelten Wirkintensitäten können jedoch durch gezielte Vermeidungs- und Minderungs- sowie 
Kompensationsmaßnahmen (s. Grünordnungsplan) reduziert werden. Erhebliche Beeinträchtigungen 
auf die einzelnen Schutzgüter lassen sich bau-, objekt- und betriebsbedingt nicht prognostizieren. 
 
In Einzelfällen sind auch positive Auswirkungen auf Schutzgüter zu verzeichnen (u.a. Verbesserung von 
Habitatstrukturen, Erhöhung der Biodiversität, Vermeidung von Bodenerosionen, Minderung CO2-
Ausstoß). 
 
Prinzipiell sind die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen in der Lage, den 
mit der Errichtung und dem Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage einhergehenden Eingriff in Natur 
und Landschaft zu kompensieren. Der Nachweis für die vollständige Kompensation des Eingriffs wurde 
unter Pkt. 2. Grünordnungsplan erbracht. 
 
 
1.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung sowie zum Ausgleich erheblicher negativer 

Umweltauswirkungen 
 
Im Rahmen der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurden die Eingriffe in Natur 
und Landschaft, welche durch die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes hervor-
gerufen werden, im Rahmen des Grünordnungsplanes dargestellt und bewertet. 
 
Um Dopplungen innerhalb der Planerarbeitung zu vermeiden soll an dieser Stelle auf die Aussagen zum 
Eingriff in Natur und Landschaft sowie daraus resultierende Vermeidungs-, Minderungs- und Kompen-
sationsmaßnahmen in der Grünordnungsplanung (Pkt. 2.) verwiesen werden. 
 
 
1.4  Monitoring 
 
Gemäß § 4c BauGB ist der Vorhabensträger verpflichtet, ebenfalls Festlegungen über das durchzufüh-
rende Monitoring (Überwachung) zum jeweiligen Planvorhaben zu treffen. Das Monitoring dient der 
frühzeitigen Ermittlung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen in Verbindung mit dem realisier-
ten Vorhaben sowie zur Kontrolle der umgesetzten Kompensationsmaßnahmen.  
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Das betrifft insbesondere: 
 

1. Die Überwachung des fachgerechten Planvollzuges nach den Vorgaben des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes. 
 

2. Der Vollzug der Umsetzung der Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen 
ist der unteren Naturschutzbehörde des Saalekreises anzuzeigen und durch diese abnehmen 
zu lassen. Der Ausführungszeitraum erfolgt unmittelbar im Zusammenhang mit der Vorhaben-
sumsetzung.  

 
3. Im Hinblick auf definierten natur- und artenschutzfachlichen Maßnahmen ist über den Zeitraum 

von 5 Jahren ein Monitoring zur Dokumentation der Etablierung der Leitarten, Entwicklungsziele 
und Artzusammensetzungen durchzuführen. Bei Maßnahmen, welche über den Zeitraum hin-
auslaufen, ist das Monitoring entsprechend anzupassen. 

 
4. Beim Auftreten unvorhergesehener nachteiliger Umweltbeeinflussungen hat der Investor bzw. 

die Gemeinde als Planungsträger in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt umgehend Maß-
nahmen zu Konfliktlösungen einzuleiten. 
 

5. Kontrolle der Umsetzung der artenschutzfachlichen Maßnahmen durch die ökologische Bau-
überwachung (VAFB6) 

 
 
1.5 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Der vorliegende Umweltbericht ist gemäß § 2a BauGB ein gesonderter Teil der Begründung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes. Er dient der Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen infolge der vorgesehenen Planumsetzung. 
 
Es wurde dargestellt, dass die im Umweltbericht erfassten und beschriebenen Wirkungen auf die 
Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden und Fläche, Wasser, Klima und Luft, 
Landschaftsbild sowie des Schutzgutes Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit und des 
Schutzgutes kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter insgesamt geringe bzw. keine Beeinträchtigungen 
hervorrufen. Zum Teil sind auch positive Wirkungen prognostizierbar. 
 
Der vorliegende Umweltbericht kommt somit zu dem Ergebnis, dass die prognostizierbaren Eingriffe im 
Sinne des BNatSchG sowie des BauGB durch entsprechende Kompensationsmaßnahmen grundsätz-
lich ausgleichbar sind. Es liegen keine nicht ausgleichbaren Eingriffe vor, darüber hinaus sind auch 
keine sonstigen rechtlichen Regelungen erkennbar, die dem Vorhaben entgegenstehen.  
 
Bei der Zusammenstellung der Unterlagen sind keine schwerwiegenden Probleme aufgetreten.  
 
Ein umweltverträglicher Bau und Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist unter Berücksichtigung 
der getroffenen Festsetzungen sowie der Minderungsmaßnahmen und Ausführungshinweise des Grün-
ordnungsplanes gegeben. 
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2.  Grünordnungsplan 
 
Im vorliegenden Grünordnungsplan (GOP) als Fachplan sind die Belange des Umweltschutzes, ein-
schließlich der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in 
Verbindung mit den Anforderungen der Eingriffsregelung §§ 14 ff. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 
dargestellt.  
 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt kein rechtskräftiger Flächennutzungsplan vor, aus 
welchem eine geplante Flächenentwicklung entnommen werden kann. 
 
Der vorliegende GOP ist als Teil C Bestandteil der textlichen Festsetzungen des vorliegenden vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes. 
 
Ergänzend dazu wird als gesonderter Bestandteil der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan ein Umweltbericht gemäß § 2a BauGB erstellt.  
 
Da sich die vorgegebenen Inhalte des GOP und des Umweltberichtes z.T. überschneiden, erfolgt die 
Darstellung und Bewertung der einzelnen Schutzgüter (einschließlich Bewertung der Biotoptypen und 
Arten) nach UVPG einschließlich vorhandener Vorbelastungen im Rahmen des Umweltberichtes.  
 
Die Schwerpunkte des GOP sind somit die speziellen Problemstellungen der o.g. Eingriffsregelung, 
insbesondere in Verbindung mit dem Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt v. 16.11.2006 i. d. F. v. 
12.03.2009 sowie dem Nachweis der Kompensation für Eingriffe in Natur und Landschaft. 
 
Die Abhandlung der artenschutzfachlichen Belange nach § 44 BNatSchG erfolgt im Zuge des Arten-
schutzrechtlichen Fachbeitrages, welcher als Anlage 1 den Planungsunterlagen beigefügt ist. 
 
 
2.1 Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen 
 
Auf der Grundlage der §§ 14 ff. BNatSchG sind die Verursacher von Eingriffen in Natur und Landschaft 
verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft innerhalb einer bestimmten 
Frist durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen. Ist ein Ausgleich, 
d.h. die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes, nicht möglich, so sind die durch den Eingriff 
zerstörten Funktionen oder Werte des Naturhaushaltes oder Landschaftsbildes an anderer Stelle des 
vom Eingriff betroffenen Raumes in ähnlicher Art und Weise durch entsprechende Ersatzmaßnahmen 
wiederherzustellen. Diese Zielstellung entspricht auch den Grundsätzen der Bauleitplanung gemäß § 1 
BauGB (s.o.). 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst insgesamt 58,72 ha davon 
sind 48,38 ha als Sondergebiet „Solarpark“ vorgesehen. Des Weiteren werden insgesamt 9,57 ha als 
private Grünflächen und 0,77 ha als private Verkehrsflächen festgesetzt. 
 
Der Grünordnungsplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll die Belange von Naturschutz und 
Landschaftspflege in das Bauleitplanverfahren einbringen. Dies erfordert die Darstellung und Bewertung 
der nach den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes möglichen Eingriffe in Natur 
und Landschaft sowie die Vorgabe von Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen einschließlich der 
Erarbeitung von ökologisch und gestalterisch orientierten Rahmenvorgaben zur umwelt- und land-
schaftsgerechten Integration des Vorhabens in die Landschaft. 
Davon ausgehend werden daher im vorliegenden GOP die mit der Realisierung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft auf der Grundlage des Bewer-
tungsmodells Sachsen-Anhalt v. 16.11.2004 i.d.F.v. 12.03.2009 erfasst und bewertet und im Rahmen 
einer speziellen Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz entsprechend quantifiziert.  
Wesentlicher Bestandteil des vorliegenden GOP ist des Weiteren die Darstellung von Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen sowie die verbindliche räumliche und zeitliche Festlegung erforderlicher 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen).  
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2.2  Darstellung und Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft 
 
2.2.1 Rechtliche Grundlagen der Eingriffsregelung 
 
In den §§ 14-16 BNatSchG ist die Eingriffsregelung im Einzelnen dargestellt und geregelt. 
 
Eingriffe sind gemäß § 14 BNatSchG „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder 
Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können“. 
 
Eingriffe bedürfen grundsätzlich einer Genehmigung (§ 15 BNatSchG). 
 
“Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen. Be-
einträchtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck 
am gleichen Ort ohne oder mit geringerer Beeinträchtigung von Natur und Landschaft zu erreichen, 
gegeben sind“. 
 
“Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen vorrangig auszugleichen (Aus-
gleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen)“ (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). 
 
Ein Ausgleich im formal juristischen Sinn ist erreicht, wenn alle erheblichen Beeinträchtigungen auf ein 
unerhebliches Maß reduziert wurden. 
 
Im naturwissenschaftlich-ökologischen Sinn ist ein Ausgleich bei Eingriffen in Natur und Landschaft 
praktisch nicht möglich, da der weitaus größte Teil der Eingriffsfolgen historisch gewachsene Strukturen 
sowie die vorhandenen Floren- und Faunenbestandteile beseitigt bzw. zerstört und somit stets eine 
nachhaltige und irreversible Wirkung im Naturgefüge hat. Nicht ausgleichbar im ökologischen Sinne ist 
die Beseitigung geschützter Biotope. 
 
 
2.2.2 Darstellung des Eingriffs in Natur und Landschaft 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, welcher aus zwei Teilflächen besteht, 
umfasst weitestgehend intensive landwirtschaftliche Nutzflächen. Besonders die östliche Teilfläche wird 
im Süden von randlichen Gehölzstrukturen (ruderalisierte Gebüschstrukturen) geprägt. Zudem befinden 
sich zwei kleine Gehölzgruppen im nördlichen Teil der beiden Teilflächen. 
 
Ein Großteil der Gebüschstrukturen innerhalb des Geltungsbereiches wurden bewusst von der Bebau-
ung ausgespart, welche vorhabenseitig zu erhalten sind. 
 
Im Zuge der Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist für das Sondergebiet „Solarpark“ in den 
Teilgebieten TG 1 bis TG 7 eine maximale Bebauung (Überdeckung) von 65 % (GRZ 0,65) zulässig, im 
TG 8 beträgt die überbaubare Grundstücksfläche 80 % (GRZ 0,80). Die Werte berücksichtigen die von 
den PV-Modulen überdeckte Fläche sowie die zulässigen Nebenanlagen. Im TG 8 ist für die Batterie-
speicheranlage funktionell bedingt eine höhere GRZ erforderlich. 
 
Im Rahmen der Bebauungsplanung wurden Mindest- und Maximalhöhen der zulässigen baulichen Anla-
gen festgesetzt. Die festgesetzte Mindesthöhe der PV-Module beläuft sich auf 0,8 m über Geländeober-
kante, die maximale Höhe wird je nach Terrain auf maximal 3,5 m beschränkt. Gemäß Planeintrag werden 
in den TG 1 bis TG 7 die Höhen der baulichen Anlagen auf maximal 3,5 m begrenzt, im TG 8 beträgt die 
maximale Bauhöhe 4,5 m. In Verbindung mit den technisch notwendigen Abständen von ca. 3,2 m zwi-
schen den einzelnen Modulreihen wird eine ausreichende Besonnung des untergesäten Grünlandes ge-
währleistet. 
 
Der Versiegelungsgrad wird maximal 2 % der überbaubaren Grundstücksfläche betragen. Die Photo-
voltaik-Freiflächenanlage wird mit Pfosten ohne Fundamente im Boden verankert, so dass punktuell nur 
ein sehr geringer Flächenanteil versiegelt wird. Der erforderliche Wegebau wird sich auf ein Mindestmaß 
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beschränken. Die 3,5 m breiten Betriebs- bzw. Wartungswege innerhalb des Solarparks sowie die 5,0 
m Breite befahrbare Brandschneise entlang der östlichen sowie südlichen Außengrenze der östlichen 
Teilfläche des Solarparks werden als wasserdurchlässiger Schotterrasen angelegt. Lediglich die Zufahrt 
zum TG 8, in dem der Batteriespeicher errichtet wird, wird aus funktionellen Gründen in einer Breite von 
6,0 m voll versiegelt. Fundamente werden sich auf die Trafostationen sowie auf die Batteriespeicheran-
lage beschränken. 
 
Die Fläche des Sondergebiets „Solarpark“ wird außerhalb der versiegelten Flächen (Fundamente) mit-
tels eines artenreichen Grünlandes aufgewertet. Des Weiteren erfolgt im Zuge der Maßnahmenumset-
zung die Anlage von Heckenstrukturen im Randbereich des Solarparks sowie die Schaffung eines un-
bebauten Korridors als Vernetzungsstruktur für Zauneidechsen, Amphibien und Fledermäuse mittels 
Gras-Krautflur einschließlich Landverstecke für Zauneidechsen. 
 
Die Anlage von flächigen Grünlandansaaten erfolgt auch im übertrauften Bereich der PV-Module. Aus 
eigenen Erfahrungen sowie den Untersuchungen des Bundesamtes für Naturschutz (HERDEN, 2009) ist 
eine Etablierung von Grünland auch unterhalb der Modultische möglich, wenn ein ausreichender Streu-
lichteinfall gewährleistet werden kann. Dieser Streulichteinfall ist bei der gewählten Konfiguration gegeben. 
Da sich die Entwicklung des Grünlandes im übertrauften Bereich jedoch von der des nicht übertrauften 
Bereiches unterscheidet wird dies im Zuge der Eingriffsbilanzierung entsprechend berücksichtigt.  
 
Durch die Errichtung und den Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage können nachstehende wert-
gebende Veränderungen von Natur und Landschaft festgestellt werden: 
 
 Nutzungsänderung von derzeitigen intensiven Ackerflächen in extensive Grünlandfläche  
 
 Beeinträchtigung bzw. Veränderung des Landschaftsbildes  

 
 Errichtung technischer Anlagen 

 
 Anlage von Schutzheckenpflanzungen im Randbereich des Solarparks 
 
 Vollständige, dauerhafte Begrünung von derzeit intensiv bewirtschafteten Flächen 

 
 Minderung von Wind- und Wassererosion 

 
Dies betrifft im Einzelnen innerhalb des Geltungsbereiches: 
 
 Nutzungsänderung von landwirtschaftlichen Nutzflächen, auf insgesamt 56,64 ha 

 
 Etablierung von Grünland unterschiedlicher Ausprägungen auf insgesamt 53,78 ha 

 
 Etablierung von Schutzgehölzen (Strauchhecken) auf insgesamt 3,16 ha 

 
 Änderung der Bodenstruktur durch die Verlegung von Kabeln und Leitungen sowie Herstellung von 

Fundamenten für Trafo- und Wechselrichterstationen sowie eine Batteriespeicheranlage 
 

 Änderung des Abflussverhaltens auf der gesamten Fläche  
 

 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch das Errichten von Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
 

 Schaffung von Schutzpflanzungen zur Einpassung der Anlage ins Landschaftsbild und Förderung 
der Artenvielfalt und des Biotopverbundes (in Verbindung mit der Grünlandeinsaat) 

 
Der Mindestabstand zwischen der Geländeoberkante und der Unterkante der PV-Module beläuft sich 
auf ca. 0,8 m, der Reihenabstand zwischen den Modulen beträgt 3,2 m (teilweise auch mehr). In Ana-
logie zu bereits bestehenden Anlagen ist hier eine Untergrünung zur Minderung der Erosion und der 
Erhaltung von Lebensräumen von Tieren und Pflanzen sowie Förderung der Biodiversität möglich und 
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vorgesehen. Die Bewirtschaftung der Fläche erfolgt mittels extensiver Schafbeweidung oder Grünland-
wirtschaft. 
 
 
2.2.3 Quantifizierung der Auswirkung von Festsetzungen des Bebauungsplanes 
 
Die Eingriffserheblichkeit als quantitative Bewertung des Eingriffs ist auf der Grundlage der Bestandser-
fassung (Ist-Zustand) sowie der Flächenbilanz für das Planziel (Soll-Zustand) zu ermitteln. Hierzu wurde 
im Rahmen der Bestandserfassung der gesamte Geltungsbereich untersucht und erfasst (s.o.). 
 
Die Teilflächen des Sondergebietes werden durch Zaunanlagen vom weiteren Geltungsbereich abgeteilt. 
 
Die Anbindung der Photovoltaik-Freiflächenanlage an das öffentliche Energienetz (die geplante Einspei-
sung) erfolgt in Abstimmung mit dem zuständigen Netzbetreiber, der envia Netz. Die Netzeinspeisung wird 
über ein neu zu bauendes Umspannwerk auf der gegenüberliegen-den Seite der BAB 143 am Mast 26 
(ca. 200 m entfernt) der MITNETZ Strom GmbH Hochspannungsleitung Halle/West – Halle/Nord – Bee-
senstedt – Polleben – Klostermannsfeld erfolgen. 
 
Im Rahmen der Trassenverlegung ggf. nötige Vermeidungsmaßnahmen und artenschutzrechtliche Be-
trachtungen sowie die Eingriffsregelung werden in einem gesonderten Verfahren bearbeitet. 
 
Die Eingriffserheblichkeit hat Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische 
Vielfalt (Beseitigung der Vegetation und Lebensräume), Boden und Fläche (Überdeckung von Flächen), 
Wasser (Störung der Grundwasserneubildung) und Landschaft (Errichtung von Bauwerken). 
 
Methodik der Bewertung der Eingriffserheblichkeit 
 
Die Ermittlung des Zustandes der Fläche vor Umsetzung der Maßnahmen erfolgt auf der Grundlage der 
im Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt v. 16.11.2004 i.d.F.v. 12.03.2009 vorgegebenen Biotopwerte. 
 
Der Soll-Zustand der Flächen innerhalb der Photovoltaikanlage wird gemäß den Vorgaben des Landes-
verwaltungsamtes (Entwurf der geplanten Überarbeitung des Bewertungsmodells im Hinblick auf Solar-
anlagen zur sofortigen Anwendung als Handlungsempfehlung) ermittelt. Im Weiteren kommen die „Plan-
werte“ der "Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen-Anhalt" für ge-
plante Biotopentwicklung zum Ansatz. 
 
Nachstehend erfolgt die Bewertung des IST-Zustandes und Bilanzierung des Eingriffs in Natur und 
Landschaft. 
 
Tabelle. 11: Bewertung des Geltungsbereiches - vor der Umsetzung des Bebauungsplanes (Ist-Zustand). 
 

Code Biotoptyp 
 

Biotop-
wert 

Fläche 
(m²) 

Punkte 

HTA Gebüsch trocken-warmer Standorte (überwiegend heimische Arten) 21 7.948 166.908 

HYB 
Gebüsch stickstoffreicher, ruderaler Standorte (überwiegend hei-
mische Arten) 

15 1.080 16.200 

AI. Intensiv genutzter Acker 5 566.443 2.832.215 

AE. Extensiv genutzter Acker (mit optimal ausgeprägter Segetalvegetation) 14 8.558 119.812 

URA Ruderalflur, gebildet von ausdauernden Arten 14 1.828 25.592 

AKE Kleingartenanlage 6 1.382 8.292 

Summe räumlicher Geltungsbereich  587.239 3.169.019 

 
Die Wertigkeit des Geltungsbereiches vor der Realisierung des Bebauungsplanes beträgt 3.169.019 
Punkte. 
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Für das Planungsziel (SOLL-Zustand) lässt sich für die betreffenden Flächen folgende Veränderung 
darstellen: 
 
Tabelle 12: Bewertung der Veränderung des Geltungsbereiches - durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
(Soll-Zustand).  
 

Code Biotoptyp 
 

Biotop-/ 
Planwert 

Fläche 
(m²) 

Punkte 

Planung 

BTA 
Solarpanelenfläche (dunkelt aus, beschattet, in geringer Höhe 
über dem Boden)1) 

2 317.631 635.262 

BTC 
Freifläche (Grünlandfläche) zwischen den Solarpanelen, nicht be-
schattet2) 

6 166.186 997.116 

VWB 
Befestigter Weg (mit wassergebundener Decke) / befahrbare 
Brandschneise entlang der südlichen und östlichen Außengrenze 
des Solarparks 

3 6.829 20.487 

VWC Weg (versiegelt) /Zufahrtsstraße zum Batteriespeicher 0 854 0 

Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 
Buchstabe a (Ansatz Planwert) 

HHA Strauchhecke aus überwiegend heimischen Arten 14 31.648 443.072 

GMA extensive Gras-Krautflur (Grünstreifen leicht verbuscht) 133) 53.988 701.844 

Maßnahmen zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 
Buchstabe b (Ansatz Biotopwert) 

HTA Gebüsch trocken-warmer Standorte (überwiegend heimische Arten) 21 7.641 160.461 

HYB 
Gebüsch stickstoffreicher, ruderaler Standorte (überwiegend hei-
mische Arten) 

15 1.080 16.200 

AKE Kleingartenanlage 6 1.382 8.292 

Summe räumlicher Geltungsbereich  587.239 2.982.734 

 
Bewertungsansätze des Landes Sachsen-Anhalt für PV-Anlagen: 
1)Als Planwert für Solarpanelflächen mit geringer Höhe über dem Boden (Abstand zwischen GOK und Unterkante 
Module< 1,50 m) werden 2 Wertpunkte (WP)/m2 anerkannt. 
2)Für Freiflächen (Grünlandflächen) zwischen den Solarpanelen (Draufsicht, nicht beschattet) können 6 WP/m2 an-
gesetzt werden. 
3)Abwertung des Planwertes aufgrund des eingeschränkt zu erwartenden Artenspektrums. 
 
Für die Flächenbilanz (SOLL-Zustand) wurde eine Wertigkeit der Fläche von insgesamt 2.982.734 
Punkte nach der Realisierung des Bauvorhabens ermittelt. 
 
Im Zusammenhang mit der Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage lässt sich nachstehender Ein-
griff in den Naturhaushalt ermitteln, welcher durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landes-
pflege zu kompensieren ist. 
 
Wertigkeit des Ausgangszustandes  3.169.019 Punkte 
Wertigkeit des Sollzustandes  2.982.734 Punkte 
Kompensationsdefizit      186.285 Punkte 
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2.3. Landschaftspflegerisches Maßnahmenkonzept 
 
2.3.1 Vermeidung der Beeinträchtigung von Natur und Landschaft (Alternativenprüfung) 
 
Die Bundesregierung Deutschland verfolgt das Ziel, den Anteil des Energieaufkommens aus regenera-
tiven Energien bis zum Jahr 2030 auf 65 % zu erhöhen. Bis zum Jahr 2050 soll der gesamte Strom auf 
dem Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland treibhausneutral erzeugt werden. Dazu hat der Ge-
setzgeber mit der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) vom 21.07.2014 (BGBl. I S. 
1066), zul. geändert durch Art. 11G v. 16.07.2021 I 3026 (Nr. 47) entsprechende wirtschaftliche Anreize 
geschaffen. Eine Form der Energiegewinnung aus regenerativen Energien ist die Stromerzeugung mit 
Photovoltaikanlagen (PVA).  
 
Im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben erfolgen neben der Umsetzung der klimapolitischen 
Ziele der Bundesregierung auch Vermeidungen von Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden und 
Fläche. Der erforderliche Wegebau wird sich auf ein Mindestmaß beschränken. Die 3,5 m breiten Betriebs- 
bzw. Wartungswege innerhalb des Solarparks sowie die 5,0 m Breite befahrbare Brandschneise entlang 
der östlichen sowie südlichen Außengrenze der östlichen Teilfläche des Solarparks werden als wasser-
durchlässiger Schotterrasen in Breiten von ca. angelegt. Lediglich die kurze Zufahrt zum Batteriespeicher 
wird aus funktionellen Gründen vollversiegelt. Der Anteil der versiegelten Fläche wird sich dadurch nur 
sehr geringfügig erhöhen. Erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens lassen sich außerhalb der Funda-
mente sowie der Nebenflächen für Transformatoren und Batteriespeicher, nicht ableiten. 
 
Durch das Vorhaben werden die Funktionen des Naturhaushaltes weitestgehend erhalten. Einschrän-
kungen erfolgen nur im Hinblick auf die derzeit erfolgende intensive landwirtschaftliche Nutzung. Einem 
Verlust wertvoller Bodenstrukturen durch Erosion wird durch die flächige Grünlandansaat sowie Erosi-
onsschutzpflanzungen entgegen gewirkt.  
 
Die erosionsvermeidende Grünlandansaat und Gehölzpflanzung dient auch der Erhöhung der Arten-
vielfalt innerhalb der landwirtschaftlich genutzten Flächen und trägt somit im weiteren Sinne auch zum 
Biotopverbund und der Erhaltung bzw. Förderung der Biodiversität bei. 
 
Bei der Vorhabensumsetzung erfolgt, mit Ausnahme der versiegelten Flächen, eine Aufwertung der 
vorhandenen Struktur im Sinne des Natur- und Artenschutzes, da die Biodiversität auf Grünländern 
höher als auf intensiv genutzten Äckern ist. 
 
Durch die Änderung der Nutzungsform ist auch weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung in Form einer 
extensiven Grünlandnutzung oder Beweidung möglich, auf diese Weise wird auch ein dauerhafter Ent-
zug von Landwirtschaftsflächen vermieden. 
 
Wesentliche Konfliktpotentiale im Sinne der Umweltverträglichkeit des Vorhabens sind deshalb stand-
ortbezogen nicht erkennbar (siehe Fachgutachten der PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE UND LANDSCHAFT 
2026). Das Gebiet der Gemeinde Salzatal wird überwiegend durch landwirtschaftliche Nutzungen do-
miniert, lediglich in Teilbereichen sind naturschutzfachlich hochwertige Flächen (NATURA 2000 Ge-
biete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, § 30 Biotope (BNatSchG) sowie 
Gehölzstrukturen oder wertgebende Elemente der Kulturlandschaft) vorhanden. 
 
Wie im Rahmen der unter Pkt. 2.2 durchgeführten Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft 
durch die Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes aufgezeigt und auf Grundlage des 
Umweltberichtes belegt wurde, gehen mit der Errichtung und dem Betrieb der Photovoltaik-Freiflächen-
anlage keine erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft einher, es erfolgt sogar eine 
Aufwertung des Standortes durch die Begrünung der Fläche und die Extensivierung der Nutzung sowie 
die Schaffung eines unbebauten Korridors als Vernetzungsstruktur für Zauneidechsen, Amphibien und 
Fledermäuse zwischen den angrenzenden Habitaten (s.u.). 
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2.3.2  Maßnahmen zur Minderung von Umweltauswirkungen 
 
Der Vermeidungsgrundsatz der Eingriffsregelung (§ 15 Abs. 1 BNatSchG) bezieht sich außer auf die 
Vermeidung des Eingriffs selbst, auch auf die Unterlassung einzelner, von ihm ausgehender Beein-
trächtigungen der Umwelt, d.h. auf die Minderung der Beeinträchtigungsintensität zu den einzelnen 
Schutzgütern.  
 
Das betrifft vor allem die Modifizierung geplanter Maßnahmen und Objekte, z.B. durch räumliche und/o-
der zeitliche Verschiebung, die Minimierung der Eingriffsintensität geplanter Einzelmaßnahmen, den 
Einsatz alternativer Maschinen und Ausrüstungen, Werkstoffe, Technologien etc. 
 
Die Minderung von Umweltauswirkungen folgt den "Empfehlungen der naturschutzfachlichen Bewer-
tungsmethoden von Freiflächenphotovoltaikanlagen", BfN 2009 durch konkretisierte Minderungsmaß-
nahmen auf die einzelnen Schutzgüter.  
 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 
 
 Vermeidung von unnötigen Bodenversiegelungen durch Beschränkung der überbaubaren (über-

trauften) Grundstücksfläche auf 65% (GRZ 0,65) in den Teilgebieten TG 1 bis TG 7, im TG 8 beträgt 
die überbaubare Grundstücksfläche 80 % (GRZ 0,80), die Werte berücksichtigen die von den PV-
Modulen überdeckte Fläche sowie die zulässigen Nebenanlagen 

 Die Einfriedung des Solarparks ist so zu gestalten, dass ein Abstand zwischen Unterkante Zaun 
und Geländeoberkante von mindestens 20 cm erhalten bleibt, um die Zerschneidungswirkung v.a. 
für Klein- und Mittelsäugetiere zu minimieren 

 Errichtung der Anlagen außerhalb der Brut- und Setzzeiten oder Durchführung von geeigneten Ver-
grämungsmaßnahmen 

 situative Beleuchtung bei Wartung oder Begehung der Anlage 
 Verwendung reflektionsarmer PV-Module  
 Extensive Bewirtschaftung der Grünlandflächen im Geltungsbereich (Bereich der Photovoltaik-Frei-

flächenanlage sowie im Bereich des unbebauten Korridors) 
 Gewährleistung eines ausreichenden Streulichteinfalls durch die Höhe der Aufständerung (min. 0,8 

m vom Boden) sowie den vorgesehenen Reihenabstand zwischen den Modulen von 3,2 m 
 Verbesserung des Biotopverbundes durch Schaffung eines Bindegliedes zwischen den angrenzen-

den Strukturen v.a. für Vögel aber auch Säuger und Pflanzen 
 Kein Einsatz von Hunden für die Bewachung des Solarparks während der Nachtzeiten 
 
Schutzgut Boden und Fläche 
 
 Minimierung der Baustelle/ Baustelleneinrichtung. 
 Minderung von Bodenverdichtungen durch Weitestgehende Nutzung vorhandener Wegestrukturen 

während der Bauphase, vor allem während des Transportes von schweren Gütern, wie Bau- und 
Anlagenteilen, Beschränkung des Befahrens bzw. des Technikeinsatzes während der Bauphase 
auf den eigentlichen Baubereich. 

 Verhinderung des Eindringens von Schadstoffen während der Bauphase (z.B. durch Schmier- und 
Kraftstoffe aus Baumaschinen und Fahrzeugen) in den Boden durch entsprechende Sorgfalt und 
Kontrollen; Verwendung von abbaubaren Schmier- und Betriebsstoffen; Verwendung von Matten 
und Auffangen des zementhaltigen Wassers beim Betonieren etc. 

 Die Flächenversiegelung ist auf das notwendige Maß zu reduzieren (Verankerung der Photovoltaik-
Freiflächenanlage mit Pfosten ohne Fundamente im Boden; Fundamente werden sich auf Trafosta-
tionen sowie auf Batteriespeicheranlage beschränken)  

 Minimierung der Zuwegungen zum Solarpark (Nutzung von vorhandenen Zufahrten und Wegen) 
 Anlage von Betriebs- bzw. Wartungswegen innerhalb des Solarparks sowie der befahrbaren Brand-

schneise entlang der östlichen sowie südlichen Außengrenze der östlichen Teilfläche des Solar-
parks mittels wasserdurchlässigen Schotterrasen. Ausgenommen davon die kurze Zufahrt zum Bat-
teriespeicher, welche aus funktionellen Gründen vollversiegelt wird. 

 Minimierung der Gefahr der Bodenerosion durch umgehende Grünlandansaat im Bereich der Aufstell-
flächen der Photovoltaik-Freiflächenanlage (am Besten im Jahr vor der Maßnahmenumsetzung) 
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 Zeitnahe Begrünung der Rohbodenstandorte zum Schutz vor Wind- und Wassererosion 
 Vermeidung des Düngemitteleinsatzes bei der Grünlandbewirtschaftung - extensive Pflege  
 
Schutzgut Wasser 
 
 Ständige Kontrolle der eingesetzten Baumaschinen/Fahrzeuge auf mögliche Austrittsstellen von 

Kraft- und Schmierstoffen während der Bauphase; Verwendung abbaubaren Hydrauliköls etc. (s.o.) 
 Versickerung des auf der Photovoltaik-Freiflächenanlage anfallenden Niederschlagswassers 
 Zur Reinigung der PV-Module dürfen nur Mittel verwendet werden, die keine Gefahr für die Gewäs-

ser (einschließlich Grundwasser) darstellen. Eine eventuelle mechanische Reinigung der Photovol-
taikanlage darf nur mit Mitteln erfolgen, die nicht wassergefährdend sind (z.B. schonende Reini-
gungsmittel wie umweltfreundliche Glasreiniger). 

 Verwendung von Bauteilen mit geringem (ohne) Schadstoffgehalt 
 Minimierung der Zuwegungen zum Solarpark (Nutzung von vorhandenen Zufahrten und Wegen) 
 Förderung der Oberflächenwasserversickerung durch Verwendung von wasserdurchlässigem Be-

lag für die Betriebs- bzw. Wartungswege innerhalb des Solarparks sowie für die befahrbare Brand-
schneise entlang der östlichen sowie südlichen Außengrenze der östlichen Teilfläche des Solar-
parks. Ausgenommen davon die kurze Zufahrt zum Batteriespeicher, welche aus funktionellen 
Gründen vollversiegelt wird. 

 
Schutzgut Klima und Luft 
 
 Die Bestimmungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Bau-

lärm) - Geräuschimmissionen v. 19.08.1990 sind einzuhalten (die Lärmimmissionsrichtwerte gelten 
entsprechend Gebietseinstufung; die Nachtzeit gilt von 20 bis 7 Uhr).  

 Positive Auswirkung des Vorhabens auf das Schutzgut Klima und Luft, da das Vorhaben zur Min-
derung des CO2-Ausstoßes beiträgt. 

 Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte gemäß den gesetzlichen Vorgaben während der 
Bau- und Betriebsphase (TA Lärm, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm, 
32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes [Geräte- und Maschinen-
lärmschutzverordnung – 32. BImSchV]. 

 Herstellung von klimawirksamen Biotopstrukturen wie Anlage von Gehölzstrukturen. 
 
Schutzgut Landschaft 

 
 Minimierung der Baustelleneinrichtung/Lagerflächen bzw. Einhaltung der vorgegebenen Flächen; 

keine Ablagerung von Material bzw. kein Abstellen von Fahrzeugen/ Baumaschinen im Bereich öf-
fentlicher Wege; insbesondere im Randbereich von Bäumen und Sträuchern ist besondere Sorgfalt 
zu wahren und deren Bestand zu erhalten. 

 Verwendung reflektionsarmer Materialen 
 Minderung der Sichtbarkeit der baulichen Anlagen durch Festlegung einer Höhenbeschränkung auf 

maximal 3,5 m über GOK mit Ausnahme TG 8 (hier beträgt die maximale Bauhöhe 4,5 m) 
 Zur Optimierung des Landschaftsbildes vor Ort sowie zur Eingrünung technischer Anlagen erfolgt 

im Randbereich des Solarparks die Pflanzung von Heckenstrukturen sowie die Anlage von Grün-
land. 

 
Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit  
 
 Vermeidung von Immissionen durch Bauzeitenbegrenzung. Bauarbeiten sind in der Zeit von 07.00 

Uhr bis 18.00 Uhr durchzuführen; Bauarbeiten sind nicht in der Nachtzeit sowie an Sonn- und Fei-
ertagen vorzusehen. 

 Verwendung geräuscharmer Transformatoren und Wechselrichter 
 Verwendung reflektionsarmer PV-Module 
 Minderung der Sichtwirkung durch Festsetzung einer maximalen Gesamthöhe von 3,5 m über der 

Geländeoberfläche für bauliche Anlagen mit Ausnahme TG 8 (hier beträgt die maximale Bauhöhe 
4,5 m) 
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Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
 
 Minimierung der Baustelleneinrichtung; keine Ablagerung von Material bzw. kein Abstellen von 

Fahrzeugen/ Baumaschinen im Bereich öffentlicher Wege. 
 Im Rahmen der Bauarbeiten ist zu gewährleisten, dass der Zugang zu angrenzenden Grundstücken 

und die Nutzung von Zuwegungen nicht behindert wird. 
 Unverzügliche Beseitigung von eventuellen Schäden an Straßen, Wegen und sonstigen Sachgü-

tern. 
 Minderung der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Fläche durch die Änderung der landwirt-

schaftlichen Nutzungsform als Grünlandnutzung  
 Einzäunung des Solarparks zur Gewährleistung des Versicherungsschutzes sowie als Schutz ge-

gen Vandalismus 
 Der Baumaßnahme muss ein fachgerechtes und repräsentatives Dokumentationsverfahren zur 

Qualifizierung und Quantifizierung der Archäologischen Evidenz vorgeschaltet werden. 
 
 

2.3.3 Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des BauGB 
 
Die im vorliegenden Grünordnungsplan nachstehend genannten Pflanzgebote (in Form von Pflanzbindun-
gen und Pflanzpflichten) sind als Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes festgesetzt: 
 
 für Grünflächen im Sinne § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB zur Bindung für Bepflanzungen und für die 

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 
 
Des Weiteren erfolgt auf den Flächen für die Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage die Ansaat 
von extensiven Grünlandstrukturen. 
 
Auf der nach § 9 Absatz 1 Nr. 25 BauGB a) festgesetzten Grünflächen mit Pflanzbindung sind nachste-
hende Nutzung vorgesehen: 
 
Ausgleichsmaßnahme A 1 - Ansaat eines Grünlandes unter sowie zwischen den Modulreihen 
 
Zielstellung: 

Die Anlage eines Grünlandes dient der Kompensation der maßnahmenbezogenen Beeinträchtigungen 
der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden und Fläche, Wasser, Klima und Luft, 
Landschaftsbild sowie des Schutzgutes Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit und des 
Schutzgutes kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter. 
 
Die Maßnahme beinhaltet die vollflächige Begrünung der überbaubaren Grundstücksflächen.  
 
Die Grünlandstrukturen sind mit einer artenreichen Wiesenmischung aus 30 % Wildblumen und 70% 
Wildgräsern zu begrünen. Die Mischung enthält eine hohe Bandbreite von sonnenliebenden bis schat-
tenverträglichen und trockenheitstoleranten bis feuchtigkeitsliebenden Wildarten. Die niederwüchsige 
Mischung differenziert sich entsprechend Bodenart und den Solarmodulstandorten aus. Sie wird 40 bis 
80 cm hoch. Die artenreiche Wiesenmischung bietet wertvollen Lebensraum für Reptilien und Brutvögel 
und einen langen Blühaspekt für zahlreiche Insekten. Durch die flächenhafte Bedeckung trägt sie zum 
Erosionsschutz bei. 
 
Ausführungshinweise: 

 Herstellung eines Feinplanums auf der Ansaatfläche 
 Ansaat mittels gebietseigener, zertifizierter Saatgutmischung (VWW-Regiosaaten® oder RegioZert®)  
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empfohlene Ansaatmischung (Rieger-Hofmann oder gleichwertig): 
 

Nr. 24 Mischung Solarpark (Wildblumen 30% / Wildgräser 70%) 
 Ursprungsgebiet (UG) 05 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland  
 Ansaat: Mitte August - Mitte September oder Februar, 3 g/m²  
 Schnellbegrünung: mit Bromus secalinus, 2 g/m², 20 kg/ha 
 Artenspektrum siehe: https://www.rieger-hofmann.de/rieger-hofmann-shop/mischungen/mi-

schungen-fuer-die-land-und-forstwirtschaft/24-mischung-solarpark.html 
 
In Vorbereitung der Ausführung der Maßnahme erfolgt die Erstellung einer landschaftspflegerischen 
Ausführungsplanung, welche nochmals mit den fachlich zu beteiligenden Institutionen abzustimmen ist. 
 
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung: 

Da technisch bedingt ein Zuwachsen der Fläche vermieden werden muss, ist eine dauerhafte Pflege 
sicherzustellen. Die Pflege erfolgt durch eine 1- bis 3-schührige Mahd. Auch eine Beweidung ist hier 
zulässig, wobei die Besatzzahl hier nicht über 0,5 GVE/ha (z.B. 5 Schafe/ha) gesetzt werden sollte, um 
eine Überweidung zu vermeiden. 
 
Die Durchführung der Maßnahme umfasst eine 1-jährige Fertigstellungspflege sowie eine 4-jährige Ent-
wicklungspflege gemäß den Vorgaben der DIN 18917 und 18919. 
 
Zum Funktionserhalt der Maßnahme ist eine anschließende Unterhaltungspflege über den Betriebszeit-
raum vorgesehen. 
 
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme:  

Die Grünlandansaat erfolgt zeitnah nach der Herstellung der Profilierungsarbeiten mit dem Ziel der Mi-
nimierung der Winderosion auf den derzeitigen Rohbodenstandorten.  
 
Gesamtumfang der Maßnahme: 483.817 m² 
 
 
Ausgleichsmaßnahme A 2 - Anlage von Gehölzschutzpflanzungen (Strauchhecken)  
 
Zielstellung: 

Die Anlage von Heckenstrukturen dient der Kompensation der maßnahmenbezogenen Beeinträchtigun-
gen der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden und Fläche, Wasser, Klima und 
Luft, Landschaftsbild sowie des Schutzgutes Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit und 
des Schutzgutes kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter. 
 
Zur Minderung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes vor Ort ist als Eingrünungsmaßnahme 
die Pflanzung von Heckenstrukturen im Randbereich des Solarparks vorgesehen. Dabei wird die östlich 
gelegene Teilfläche des Solarparks durch umlaufende Strauchhecken begrenzt. Gehölzpflanzungen im 
Bereich der westlich gelegenen Teilfläche erfolgen lediglich entlang der östlichen sowie zum Teil an der 
nördlichen Außengrenze des Solarparks. 
 
Die Maßnahme dient zugleich als Erweiterung der bestehenden Gehölzstrukturen sowie als Abgren-
zung zur anschließenden Grünlandflur.  
 
Ausführungshinweise: 

Die geplanten Heckenstrukturen werden ausschließlich aus zertifizierten gebietseigenen Gehölzen 
(VWW-Regiogehölze® oder RegioZert®) entwickelt.  
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Pflanzgut: 

Zur Anwendung kommt hierbei autochtones Pflanzgut des Vorkommengebietes 2 „Mittel- und Ostdeut-
sches Tief– und Hügelland“ (VKG 2) der Qualität: Strauch 60-100 cm. 
 
Eine Auswahl aus mindestens 10 unterschiedlichen Sträuchern ist für die Herstellung der Heckenstruk-
turen zu wählen. 
 
Feldahorn Acer campestre 
Berberitze Berberis vulgaris 
Kornelkirsche Cornus mas 
Hasel Corylus avellana 
Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna 
Zweigriffeliger Weißdorn Crataegus laevigata 
Europäisches Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 
Gemeiner Liguster Ligustrum vulgare 
Hecken-Kirsche Lonicera xylosteum 
Trauben-Kirsche Prunus padus ssp. padus 
Kreuzdorn Rhamnus cathartica 
Schwarze Johannisbeere Ribes nigrum 
Hunds-Rose Rosa canina 
Essig-Rose Rosa gallica 
Feld-Rose Rosa agrestis 
Trauben-Holunder Sambucus recemosa 
Wolliger Schneball Viburnum lantana 
Gemeiner Schneeball Viburnum opulus 

 
Pflanzhinweise: 

Der Aufbau der Heckenstrukturen erfolgt gestaffelt mit davor gelagertem Krautsaum. Die Strauchhecken 
sind mehrreihig anzulegen. Die Pflanzung der Sträucher erfolgt je Art in kleinen Gruppen. Gepflanzt 
wird überwiegend im Raster 1,2 x 1,2 m. 
 
In Vorbereitung der Ausführung der Maßnahme erfolgt die Erstellung einer landschaftspflegerischen 
Ausführungsplanung, welche nochmals mit den fachlich zu beteiligenden Institutionen abzustimmen ist. 
 
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung: 

Die Durchführung der Maßnahme umfasst eine 1-jährige Fertigstellungspflege sowie eine 4-jährige Ent-
wicklungspflege gemäß den Vorgaben der DIN 18916 und 18919.  
 
Zum Funktionserhalt der Maßnahme ist eine anschließende Unterhaltungspflege, in Abhängigkeit der 
strukturellen Entwicklung, über den Betriebszeitraum sicherzustellen. 
 
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme:  

Der Ausführungszeitraum wird auf 2 Jahre nach Inbetriebnahme der technischen Anlagen festgelegt. Aus-
genommen davon sind die anzulegenden Heckenstrukturen im Bereich der Baustraße 4. Hier erfolgt die 
Maßnahmenumsetzung erst nach Rückbau der Baustraße 4 und deren Freigabe durch die Autobahn 
GmbH. 
 
Gesamtumfang der Maßnahme: 31.648 m² 
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Ausgleichsmaßnahme A 3 - Anlage einer extensiven Gras-Krautflur (unbebauter Korridor) im 
Geltungsbereich 
 
Zielstellung: 

Die Anlage einer extensiven Gras-Krautflur (Grünstreifen leicht verbuscht) dient der Kompensation der 
maßnahmenbezogenen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Bo-
den und Fläche, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild sowie des Schutzgutes Menschen, insbeson-
dere die menschliche Gesundheit und des Schutzgutes kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter. 
 
Umlaufend des westlichen Teilgebietes sowie durch das östliche Teilgebiet im Geltungsbereich ist ein 
nicht bebauter Korridor mit einer Breite von mindestens 10 m geplant und mit einer Gras-Krautflur zu 
begrünen. Zulässig ist eine geringe Verbuschung mit niedrigwüchsigen Sträuchern, welche im Idealfall 
als lineare Leitstrukturen im Grünstreifen wirken können. 
 
Die Maßnahme dient zugleich als Vernetzungsstruktur zwischen den angrenzenden Habitaten. 
 
Ausführungshinweise: 

 Herstellung eines Feinplanums auf der Ansaatfläche  
 Ansaat mittels gebietseigener, zertifizierter Saatgutmischung (VWW-Regiosaaten® oder RegioZert®)  

 
empfohlene Ansaatmischung (Rieger-Hofmann oder gleichwertig): 

 
Nr. 01 Blumenwiese (Blumen 50% / Gräser 50%)  

 Ursprungsgebiet (UG) 05 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland 
 Ansaatstärke: 3 g/m², 30 kg/ha (Blumen+Gräser) 
 Schnellbegrünung: 2 g/m², 20 kg/ha 
 Füllstoff: zum Hochmischen auf 10 g/m², 100 kg/ha 
 Artenspektrum siehe: https://www.rieger-hofmann.de/sortiment-shop/mischungen/wiesen-und-

saeume-fuer-die-freie-landschaft/01-blumenwiese.html 
 
In Vorbereitung der Ausführung der Maßnahme erfolgt die Erstellung einer landschaftspflegerischen 
Ausführungsplanung, welche nochmals mit den fachlich zu beteiligenden Institutionen abzustimmen ist. 
 
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung: 

Mahd mit Abtransport einmalig im Winterhalbjahr (Nov.-Feb.). 
 
Die Durchführung der Maßnahme umfasst eine 1-jährige Fertigstellungspflege sowie eine 4-jährige Ent-
wicklungspflege gemäß den Vorgaben der DIN 18917 und 18919. 
 
Zum Funktionserhalt der Maßnahme ist eine anschließende Unterhaltungspflege über den Betriebszeit-
raum vorgesehen. 
 
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme:  

Der Ausführungszeitraum wird auf 2 Jahre nach Inbetriebnahme der technischen Anlagen festgelegt. Aus-
genommen davon sind die anzulegenden Grünstreifen im Bereich der Baustraße 4. Hier erfolgt die Maß-
nahmenumsetzung erst nach Rückbau der Baustraße 4 und deren Freigabe durch die Autobahn GmbH. 
 
Gesamtumfang der Maßnahme: 53.988 m² 
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Ausgleichsmaßnahme A 4 - Sanierung/ Wiederherstellung „Streuobst am Zorges“ 
 
Zielstellung: 

Die Sanierung einer Streuobstwiese dient der Kompensation der maßnahmenbezogenen Beeinträchti-
gungen der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden und Fläche, Wasser, Klima und 
Luft, Landschaftsbild sowie des Schutzgutes Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit und 
des Schutzgutes kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter. Darüber hinaus erfolgt durch die Umsetzung 
der Maßnahme eine naturschutzfachliche Aufwertung und trägt zur Erhaltung einer gesetzlich geschütz-
ten Biotopstruktur bei. 
 
Bei der Streuobstwiese handelt es sich um einen stark verbuschten, überalterten und abgängigen Be-
stand in einer nordostexponierten Böschungslage, östlich an den Geltungsbereich grenzend. Gemäß 
selektiver Biotopkartierung wurde die Streuobstwiese als gesetzlich geschütztes Biotop „Streuobst am 
Zorges“ (Gebiets-Nr. 12) eingestuft, welches zugleich Bestandteil des FND „Ostspitze des Zorges bei 
Bennstedt“ (FND0055SK_) ist.  
 
Die Streuobstwiese hat eine Gesamtfläche von ca. 45.000 m². Für die vorliegende Planung werden 
hierbei jedoch lediglich Teilflächen in Anspruch genommen. Dies betrifft vor allem den Bereich des o.g. 
FND sowie die nördlich anschließenden Streuobstbestände.  
 
Die Maßnahme beinhaltet folgende Schwerpunkte: 
 
 Entbuschung (Rücknahme des Gehölzaufwuchses, ungewollter Aufwuchs auf Stock setzen) 
 Ringelung von 4 Robinien (an der Ostspitze des Zorges) 
 Ergänzungspflanzung abgängiger Obstgehölze sowie Lückenbepflanzung 
 Flächenpflege (1- bis 2-schürige Mahd/ Beweidung der Fläche (jährlich) 

 
Ausführungshinweise: 

Im Zuge der Maßnahme werden aufkommende Gebüschstrukturen auf weiten Teilen der Fläche zu-
rückgeschnitten (ca. 2/3). An ausgewählten Standorten bleibt jedoch ein Teil des Aufwuchses erhalten, 
welcher zur Förderung der Artenvielfalt (v.a. Vögel und Insekten) dienen soll. 
Weiterhin erfolgt eine Entnahme von ca. 50 % der Totholzbestände. Diese werden durch Neupflanzun-
gen unter Verwendung von regionaltypischen Obstsorten ersetzt. Des Weiteren verbleibt ein prozentu-
aler Anteil von stehenden und liegenden Totholz auf der Fläche (betrifft vor allem verrottete Baum-
stämme und markante, tote Bäume). Geeignetes Astwerk wird an expositionierten Stellen als Unter-
schlupf für Zauneidechsen etc. aufgeschichtet. 
 
Zur Pflege des Grünlandes ist eine Beweidung durch Schafe/ Ziegen bzw. 1- bis 2-schürige Mahd des 
Grünlandes pro Jahr zulässig.  
 
Pflanzgut: 

 Verwendung von regionaltypischen Obstbaumsorten (Kirsch-, Pflaumen- und Birnensorten) 
 Pflanzqualität: Hochstamm 3xv mDb, StU 10-12 

 
Pflanzhinweise: 

Zur Vermeidung eines Kronenschlusses innerhalb des Streuobstbestandes sollte der Pflanzabstand von 
10,0 m nicht unterschreiten. Zusätzlich sind die Hochstämme mittels Dreibock und Verbissschutz 
(Drahtgeflecht um Dreibock) zu sichern. Zur Unterstützung der natürlichen Rindenanpassung an die 
Standorts- und Klimafaktoren vor Ort sind die Hochstämme nach der Pflanzung mit einer Vorstreich- 
sowie Stammschutzfarbe zu versehen. 
 
In Vorbereitung der Ausführung der Maßnahme erfolgt die Erstellung einer landschaftspflegerischen 
Ausführungsplanung, welche nochmals mit den fachlich zu beteiligenden Institutionen abzustimmen ist. 
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Hinweise zur Pflege und Unterhaltung: 

 Kein Einsatz von Insektiziden (mit Ausnahme in Hinblick auf die Problematik der Kirschfruchtfliege) 
und Herbiziden. 

 An den neu gepflanzten Gehölzen ist ein Erziehungsschnitt im letzten Pflegejahr durchzuführen. 
 Der Verbissschutz muss auch über die 4-jährigen Entwicklungspflege hinaus bestehen bleiben. 
 Ein Anstrich mit umweltverträglichem Verbissschutzmittel kann in verholzten Bereichen als Ersatz 

des Drahtgeflechts zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden. 
 1- bis 2-schürige Mahd des Untergrundes (jährlich) bzw. Beweidung durch Schafe/ Ziegen 

 
Die Durchführung der Maßnahme umfasst eine 1-jährige Fertigstellungspflege sowie eine 4-jährige Ent-
wicklungspflege gemäß den Vorgaben der DIN 18916 und 18919.  
 
Des Weiteren wird ein Erziehungs- und Erhaltungsschnitt im fünfzehnten Standjahr nach Pflanzung 
vorgenommen. 
 
Zum Funktionserhalt der Maßnahme ist eine anschließende Unterhaltungspflege über den Betriebs-
zeitraum vorgesehen. 
 
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme:  

Der Ausführungszeitraum wird auf 2 Jahre nach Inbetriebnahme der technischen Anlagen festgelegt. 
 
Gesamtumfang der Maßnahme: 24.835 m² 
 
 
Ausgleichsmaßnahme A 5 – Tongrube Bennstedt 
 
Zielstellung: 

Die Wiederherstellung sowie der dauerhafter Erhalt eines Amphibienhabitats dient der Kompensation der 
maßnahmenbezogenen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Bo-
den und Fläche, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild sowie des Schutzgutes Menschen, insbeson-
dere die menschliche Gesundheit und des Schutzgutes kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter.  
 
Die Maßnahme beinhaltet die Schaffung bzw. Wiederherstellung sowie den dauerhaften Erhalt eines 
ca. 2 ha großen Amphibienhabitats inklusive Laichgewässer und Landlebensräumen im Pioniercharak-
ter (Zielarten Kammmolch, Kreuzkröte) im Bereich der ehemaligen Tongrube bei Bennstedt. 
 
Das neu geschaffene Habitat dient unter anderem auch Fledermäusen als Jagd- und Vernetzungshabitat 
und Uferschwalben und Bienenfresser als Bruthabitat. 
 
Ausführungshinweise: 

 Entfernung neophytischer Gehölze auf gesamter Fläche  
 Schaffung steiler Böschungen an Nordseite der Grube als Brutplätze für Uferschwalben und Bie-

nenfresser 
 Schaffung Pionierhabitate (Rohboden, vegetationslos) auf gesamter Fläche 

o Freistellen der Fläche (Gehölzentfernung/-rodung) inkl. Abtransport 
o Abschieben/Abziehen gesamter Fläche inkl. Böschungen bis auf mineralischen Rohboden 
o Lagerung des Oberbodens als Wälle an der Westgrenze der Fläche (ca. 5 m breit), auf Höhe 

Schilfgewässer Zwischenräume belassen, damit Wasser passieren kann 
o Profilierung des Geländes, so dass Gewässer durch Niederschlagswassers gespeist werden 

 Modellierung von 3 temporären, länglichen Senken 
o 3x längliche Senken (25 x 5 m) 
o Tiefe 60 cm, Dichtung 30 cm Ton/Bentonit, Profilierung demnach 90 cm tief 
o Böschung 1:5, tiefster Punkt als Rinne 
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 Modellierung von 3 kreisrunden, temporären Senken  
o Je 15 m Durchmesser 
o Profil: flacher Kegel (1 zentraler Tiefpunkt) 
o Tiefe 60 cm, Dichtung 30 cm Ton/Bentonit, Profilierung demnach 90 cm tief 
o Böschung 1:10 

 Anlage von 5 Landverstecken (Sandhaufen mit Steinring) 
o Lockere Schüttung von Sandkegeln (rötlicher Sand aus Köchstedt) 
o Durchmesser je 10 m, Höhe ca. 2 m 
o an Böschungsunterkante Umring aus Wasserbausteinen (Kantenlänge400/600) 30 cm breit 

und 30 cm hoch 
o Umlaufende Abdeckung der Sandhaufen mit Maschendrahtzaun als Prädationsschutz 

 Erstbefüllung aller Senken bis Oberkante nach Fertigstellung 
 Errichtung Wildschutzzaun um gesamte Fläche 

 
In Vorbereitung der Ausführung der Maßnahme erfolgt die Erstellung einer landschaftspflegerischen 
Ausführungsplanung, welche nochmals mit den fachlich zu beteiligenden Institutionen abzustimmen ist. 
 
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung: 

 alternierend flaches Abschieben des Neuaufwuchses auf max. 1/3 der Fläche/Jahr 
 ggf. Nachliefern von Sand bzw. Freistellen Sandhaufen 
 Entfernung von Aufwuchs in den Senken (sofern relevant) und Rückversetzung in Rohbodenstatus 

(Auskratzen) 
 Die Maßnahme ist in einem alternierenden Intervall auf jeweils 50 % der Gesamtfläche in einem 5-

jährigen Zyklus zu wiederholen, um eine langfristige Sicherstellung der Funktionalität zu gewährleisten. 
 
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme:  

Die zeitliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt unmittelbar vor Baubeginn. 
 
Gesamtumfang der Maßnahme: 22.000 m² 
 
 
2.3.4 Maßnahmen des Artenschutzes 
 
Innerhalb des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages werden Maßnahmen festgelegt, welche im Hinblick 
auf bau-, objekt- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen das Eintreten von Verbotstatbeständen ver-
hindern sollen. Nachstehende Maßnahmen wurden auch im Zusammenwirken mit dem vorliegenden 
GOP festgelegt. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen während der Bauphase und der Betriebsphase 
 

VAFB1: Kontrolle auf Vorkommen des Feldhamsters, Umsiedlung  
VAFB2: Umsiedlung von Amphibien und Reptilien (Errichtung von mobilen Fangzäunen)  
VAFB3: Vergrämung/Bauzeitenbeschränkung  
VAFB4: Lerchenfenster  
VAFB5: reguläre Flächenbewirtschaftung  
VAFB6: ökologische Baubegleitung 

 
Maßnahme zur Funktionserhaltung (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen/CEF bzw. Maßnahmen 
zur Sicherung des Erhaltungszustandes/FCS)  
 

ACEF1: Schaffung Amphibienhabitat ehemalige Tongrube bei Bennstedt  
AFCS1: Initialisierung von arten- und blütenreichem Grünland 
AFCS2: Schaffung Vernetzungsstruktur/ extensive Gras-Krautflur (Grünstreifen leicht verbuscht) 
AFCS3: Anlage von Kleingewässern 
AFCS4: Anlage von Sandschüttungen 
AFCS5: Anlage von Steinschüttungen 

 
Die Beschreibung der Einzelmaßnahmen kann dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag entnommen werden. 
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2.3.5  Zusammenfassung und Bewertung der Kompensationsmaßnahmen (Ausgleichsbilanz) 
 
Wie im Rahmen der Eingriffsbilanzierung (Pkt. 2.2.3) aufgezeigt, besteht nicht die Möglichkeit durch die 
Ausgleichsmaßnahmen A 1 - A 3 eine Kompensation im Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu 
erreichen. Es verbleibt ein Kompensationsdefizit von 186.285 Punkte, welches durch Maßnahmen au-
ßerhalb des Geltungsbereiches zu kompensieren ist. 
 
Nachfolgende Tabelle erbringt den Nachweis, dass die ausgewählte naturschutzfachliche Maßnahme 
in Art und Umfang geeignet ist den prognostizierten Eingriff in Natur und Landschaft vollumfänglich zu 
kompensieren. 
 
Tabelle 13: Ausgleichsbilanz 
 

Maßnahmenbezeichnung Fläche 
[m²] 

Biotopwert 
(IST) in  

Punkten  

Planwert 
(SOLL) in 

Punkten 

Differenz Planwert 
(Punkte) 

Ausgleichsmaßnahme A 4: 
Sanierung/ Wiederherstellung „Streu-
obst am Zorges“ 

24.835 18 (HSF) 22 (HSB)* 4 99.340 

Gesamtkompensationsumfang 24.835  99.344 
 

* Mit der Maßnahmenumsetzung erfolgt eine Aufwertung der Streuobstwiese. Die Aufwertung kann mit 4 Punkten 
je m² (Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt) angesetzt werden. Diese Aufwertung entspricht hierbei der Differenz 
aus dem Biotopwert von Streuobstwiese brachgefallen (18 Punkte) und Streuobst-wiese (22 Punkte). 
 
Aus der in Tabelle 13 dargestellten Ausgleichsbilanz wird durch die Umsetzung der externen Aus-
gleichsmaßnahme A 4 ein Kompensationsumfang von 99.344 Punkte erreicht, welchem die infolge des 
Vorhabens erfolgten Eingriffe in Natur und Landschaft entgegenstehen. 
 
Aus der unter Pkt. 2.2.3 ermittelten Werterheblichkeit des Eingriffs und der in Tabelle 13 dargestellten 
Wertigkeit der Kompensation ergibt sich folgendes Ergebnis der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung: 
 
 

Kompensationsumfang – Eingriffsintensität = Unterkompensation 
 

 
99.344 Punkte – 186.285 Punkte = -86.941 Punkte 

 
Unter Berücksichtigung des aus der Umsetzung des Bebauungsplanes resultierenden Eingriffs in Natur 
und Landschaft (Pkt. 2.2.3) sowie der Sanierung eines Streuobstbestandes einhergehenden Flächen-
aufwertung (Tabelle 13) wurde ein Restdefizit von 86.941 Punkten ermittelt. 
 
Es ist beabsichtigt das noch offene Kompensationsdefizit über die externe Ausgleichsmaßnahme A 5 
(= artenschutzfachliche Maßnahme ACEF1) auszugleichen. Es handelt sich hierbei um die artenschutz-
fachliche Aufwertung und Sicherung eines wertgebender Reptilien- und Amphibienhabitats im Bereich 
der ehemaligen Tongrube bei Bennstedt (siehe Pkt. 2.3.3). Die Maßnahme erfolgte in Vorabstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde des Saalekreis und dem Landesamt für Umweltschutz Land Sach-
sen-Anhalt. 
 
Die artenschutzfachliche Maßnahme ACEF1 (Ausgleichsmaßnahme A 5) lässt sich nicht auf der Grund-
lage des Bewertungsmodells Sachsen-Anhalt über eine punktuelle Bewertung darstellen. Aus diesem 
Grund wird hier für die Verdeutlichung der naturschutzfachlichen Wertigkeit auf eine verbale Bewertung 
zurückgegriffen. 
 
Durch die Maßnahme erfolgen die Wiederherstellung und der Erhalt eines 2 ha großen Amphibienhabi-
tats für die in Anhang IV FFH-Richtlinie aufgeführten Zielarten Kammmolch und Kreuzkröte. Gerade die 
Kreuzkröte ist in ihren Vorkommen stark rückläufig. Im räumlichen Zusammenhang mit der Maßnahme 
sind noch entsprechende Quellpopulation vorhanden, welche durch die lebensraumschaffende Maß-
nahme eine Unterstützung für die Erhaltung und Ausbreitung der Art erhalten. 
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Auf der Fläche werden verschiedene kleinräumig Maßnahmen getroffen, um die Tongrube attraktiv für 
die o.g. Zielarten zu gestalten und zu erhalten. Dazu gehört die Modellierung von verschiedenen ge-
formten Laichgewässern und Landlebensräumen. An der Nordseite der Grube sind zudem Brutplätze 
für streng geschützte Arten, wie Uferschwalben und Bienenfresser integriert. Das neu geschaffene Ha-
bitat dient unteranderem auch Fledermäusen als Jagd- und Vernetzungshabitat. 
 
Aus artenschutzfachlicher Sicht tragen die Schaffung und Aufwertung von Habitatstrukturen in der Ton-
grube Bennstedt maßgeblich zur Stabilisierung der lokalen Population der oben genannten Arten bei. 
 
Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme, auch in Vorabstimmung mit der UNB Saalekreis und 
dem LAU auf Grund der hohen artenschutzfachlichen Relevanz geeignet ist, den mit dem Bauvorhaben 
einhergehenden Eingriff in Natur und Landschaft in Höhe von 86.941 Punkten zu kompensieren. Unter 
Berücksichtigung der Flächengröße würde dies eine punktuellen Aufwertung von ca. 4 Punkten/m² ent-
sprechen, welches im Angesicht des Maßnahmenumfangs und der Wirkung der Maßnahme auf streng 
und europarechtlich geschützte Arten als gerechtfertigt angesehen kann. 
 
Durch die Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, unter Berücksichtigung der Festset-
zungen und der Ausführungshinweise gemäß Grünordnungsplan, werden keine erheblichen Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft hervorgerufen. 
 
 
2.3.6  Schlussfolgerung 
 
Durch die Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes werden keine erheblichen Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft hervorgerufen. Dies ist v.a. auf die Auswahl und die Nutzung 
bereits stark anthropogen geprägter Standorte zurückzuführen.  
 
Die festgesetzten Maßnahmen zur Begrünung der Fläche stellen zusätzliche Verbesserungen für die 
Schutzgüter, hier v.a. Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Boden und Fläche sowie 
Landschaftsbild dar. 
 
Eine vollständige Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft ist innerhalb des Geltungsberei-
ches nicht möglich. Die notwendigen externen Maßnahmenflächen werden im räumlichen Zusammen-
hang durch den Investor durchgeführt und mit den Flächeneigentümern vertraglich gesichert. 
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BGR (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe): Geoportal der BGR: 
https://geoportal.bgr.de/mapapps/resources/apps/geoportal/index.html?lang=de#/geoviewer 
 
DWD (Deutscher Wetterdienst): 
https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/vielj_mittelwerte.html  
 
LAGB (Landesamt für Geologie und Bergwesen): Bodeninformationssystem/digitale Fachdaten, Über-
sichtskarte der Böden (BÜK400d): 
https://webs.idu.de/lagb/lagb-default.asp?thm=buek400 
 
LAGB (Landesamt für Geologie und Bergwesen): Bodeninformationssystem/digitale Fachdaten, Hydro-
geologischen Übersichtskarte (HÜK400d): 
https://webs.idu.de/lagb/lagb-default.asp?thm=huek400 
 
LAGB (Landesamt für Geologie und Bergwesen): Bodeninformationssystem/digitale Fachdaten, Karte 
oberflächennahe Rohstoffe (KOR 50): 
https://webs.idu.de/lagb/lagb-default.asp?thm=kor50 
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LAGB (Landesamt für Geologie und Bergwesen): Bodeninformationssystem/digitale Fachdaten, Über-
sichtskarte Energierohstoffe: 
https://webs.idu.de/lagb/lagb-default.asp?thm=ergroh400 
 
LAU (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt): Digitale GIS-Daten (Shape) zu Schutzgebieten, 
Stand 2024 
 
LAU (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt): Digitale GIS-Daten (Shape) zur Potentiellen na-
türlichen Vegetation, abgeforderte GIS-Daten, 
 
LAU (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt): Digitale GIS-Daten (Shape) zur Landschaftsglie-
derung, 2001 
 
LHW (Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt): Datenportal des 
Gewässerkundlichen Landesdienst (GLD): 
https://gld.lhw-sachsen-anhalt.de/ 
 
LVermGeo (Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt): Sachsen-Anhalt-Viewer: 
https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/viewer_v40/in-
dex.html?lang=de 
 
LVermGeo (Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt): ARIS-
Raumordnungskataster: 
https://www.geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resources/apps/rok/index.html?lang=de 
 
 
RIEGER-HOFMANN GMBH - Saatgutmischung: 
 
https://www.rieger-hofmann.de/sortiment-shop/mischungen/wiesen-und-saeume-fuer-die-freie-land-
schaft/01-blumenwiese.html 
 
https://www.rieger-hofmann.de/rieger-hofmann-shop/mischungen/mischungen-fuer-die-land-und-forst-
wirtschaft/24-mischung-solarpark.html 
 


